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Umfang des Versicherungsschutzes 

 

1  Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 

 

1.1   Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für 

den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der 

Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses 

(Versicherungsfall), das einen Personen‐, Sach‐ oder sich daraus ergebenden 

Vermögens‐ schaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher 

Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf 

Schadensersatz in Anspruch genommen wird. 

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten 

unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die 

zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

 

1.2   Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich 

um gesetzliche Ansprüche handelt, 

(1)  auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, 

Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung; 

(2)  wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung 

durchführen zu können; 

(3)  wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder 

wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges; 

(4)  auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 

ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 

(5)  auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung; 

(6)  wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

 

1.3   Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – 

Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 

Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts‐, Handels‐ oder 

Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 

Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts‐, Handels‐ oder Finanzsanktionen bzw. 

Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den 

Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche 

Rechtsvorschriften entgegenstehen. 

 

2   Vermögensschaden, Abhanden‐ kommen von Sachen 

 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert 

werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des 

Versicherungsnehmers wegen 

 

2.1   Vermögensschäden, die weder durch Personen‐ noch durch 

Sachschäden entstanden sind; 

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die 

Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 

 

3   Versichertes Risiko 

 

3.1   Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht 

(1)  aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 

Risiken des Versicherungsnehmers, 

(2)  aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und 

seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem 

Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft‐, Luft‐ oder 

Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs‐ oder 

Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, 

(3)  aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der 

Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Ziff. 4 näher 

geregelt sind. 

3.2   Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des 

versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer 

Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den 

Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen. 

 

4   Vorsorgeversicherung 

 

4.1   Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu 

entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert. 

(1)  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des 

Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die 

Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der 

Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der 

Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat 

der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach 

Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu 

dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 

(2)  Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen 

angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe des 

Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige 

nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko 

rückwirkend ab dessen Entstehung. 

4.2   Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis 

zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf die vereinbarte Deckungssumme für 

Personen‐. Sach‐ und Vermögensschäden begrenzt. 

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 

(1)  aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft‐, Luft‐ oder 

Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs‐, Führerschein‐ oder 

Versicherungspflicht unterliegen; 

(2)  aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 

(3)  die der Versicherungs‐ oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 

(4)  die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von 

kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind. 

Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt bei privaten 

Haftpflichtversicherungen außerdem nicht für Risiken aus betrieblicher, 

beruflicher, dienstlicher und amtlicher Tätigkeit. 

 

5   Leistungen der Versicherung 

 

5.1  Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die 

Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Freistellung des 

Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen. 

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der 

Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, 

Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der 

Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom 

Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder 

geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch 

auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender 

Wirkung für den Ver‐ sicherer festgestellt, hat der Versicherer den 

Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten 

freizustellen. 

5.2  Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des 

Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig 

erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über 

Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der 

Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im 

Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten. 

5.3  Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das 

einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge 

haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer 

von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die 
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gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten 

höheren Kosten des Verteidigers. 

5.4   Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, 

die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist 

der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt. 

 

6   Begrenzung der Leistungen 

 

6.1   Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 

Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies 

gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere 

entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

 

6.2   Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die 

Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines 

Versicherungsjahres auf das 2‐fache der vereinbarten Versicherungssummen 

begrenzt. 

6.3   Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 

Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des 

ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

–  auf derselben Ursache, 

–  auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 

zeitlichem, Zusammenhang oder 

–  auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen. 

 

6.4   Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei 

jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein festgelegten 

Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Auch wenn die 

begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die 

Versicherungssumme übersteigen, wird die Selbstbeteiligung vom Betrag der 

begründeten Haftpflichtansprüche abgezogen. Ziff. 6.1 bleibt unberührt. 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch bei 

Schäden, deren Höhe die Selbstbeteiligung nicht übersteigt, zur Abwehr 

unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

 

6.5   Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die 

Versicherungssummen an‐ gerechnet. 

 

6.6   Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem 

Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die 

Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser 

Ansprüche. 

 

6.7   Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen 

zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme 

oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem 

Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, 

so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme 

bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet. 

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der 

Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug‐

Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des 

Versicherungsfalles. 

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an 

laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente 

die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen 

verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen 

Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt. 

 

6.8   Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 

Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am 

Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den 

von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an 

Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 

7   Ausschlüsse 

 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas 

anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen: 

 

7.1   Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich 

herbeigeführt haben. 

 

7.2   Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch 

verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder 

Schädlichkeit 

–  Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

–  Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

 

7.3   Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen 

über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

hinausgehen. 

 

7.4   Haftpflichtansprüche 

(1)  des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten 

Personen gegen die Mitversicherten, 

(2)  zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben 

Versicherungsvertrages, 

(3)  zwischen mehreren Mitversicherten desselben 

Versicherungsvertrages. 

 

7.5   Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

(1)  aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher 

Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten 

Personen gehören; 

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des 

Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem 

Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und ‐kinder, 

Schwiegereltern und ‐kinder, Stiefeltern und ‐kinder, Großeltern und Enkel, 

Geschwister sowie Pflegeeltern und ‐kinder (Personen, die durch ein 

familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und 

Kinder miteinander verbunden sind). 

(2)  von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der 

Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige 

oder betreute Person ist; 

(3)  von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer 

eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht 

rechtsfähiger Verein ist; 

(4)  von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn 

der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, 

Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

(5)  von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine 

eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 

(6)  von seinen Liquidatoren, Zwangs‐ und Insolvenzverwaltern; 

 

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5: 

Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf 

Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit 

diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

 

7.6   Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen 

sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer 

diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene 

Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen 

Verwahrungsvertrages sind. 

 

7.7   Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen 

sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 
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(1)  die Schäden durch eine betriebliche oder berufliche Tätigkeit des 

Versicherungsnehmer an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, 

Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen 

gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen 

unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren; 

(2)  die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer 

diese Sachen zur Durchführung seiner betrieblichen oder beruflichen 

Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt 

hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese 

Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren; 

(3)  die Schäden durch eine betriebliche oder berufliche Tätigkeit des 

Versicherungsnehmer entstanden sind und sich diese Sachen oder ‐ sofern es 

sich um unbewegliche Sachen handelt ‐ deren Teile im unmittelbaren 

Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, 

wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit 

offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden 

getroffen hatte. 

 

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7: 

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in der 

Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder 

Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der 

Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als auch 

für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen. 

 

7.8   Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer 

hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen 

infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache 

und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, 

wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in 

einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung 

der Sache oder Leistung führt. 

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder 

für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der 

Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben. 

 

7.9   Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden 

Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch 

mitversichert. 

 

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen 

Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderen auf der EU‐

Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen 

Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der 

Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher 

Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch 

solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird. 

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch 

ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU‐

Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler 

Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 

privat‐ rechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht 

werden könnten. 

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater 

Haftpflichtrisiken. 

 

7.10 (b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung. 

Dieser Ausschluss gilt nicht 

(1)  im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken oder 

(2)  für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder 

gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen 

nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen 

(Produkthaftpflicht). 

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch 

Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, 

Demontage, Instandhaltung oder Wartung von 

–  Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, 

zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG‐

Anlagen); 

–  Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz 

(UmweltHG‐Anlagen); 

–  Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer 

Genehmigungs‐ oder Anzeigepflicht unterliegen; 

–  Abwasseranlagen oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche 

Anlagen bestimmt sind. 

 

7.11   Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige 

Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

 

7.12   Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder 

mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden 

Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

 

7.13   Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 

(1)  gentechnische Arbeiten, 

(2)  gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

(3)  Erzeugnisse, die 

–  Bestandteile aus GVO enthalten, 

–  aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

 

7.14   Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch 

(1)  Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt, 

(2)  Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

(3)  Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 

 

7.15   Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der 

Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich 

handelt um Schäden aus 

(1)  Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung 

von Daten, 

(2)  Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 

(3)  Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 

(4)  Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits‐ oder 

Namensrechtsverletzungen. 

 

7.17   Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, 

Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 

 

7.18   Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der 

Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das 

Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem 

Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten 

Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn 

der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob 

fahrlässig gehandelt hat. 

 

 

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 

 

8   Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und Versicherungssteuer 

8.1   Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 

angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder 

einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. 

 

8.2   Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag 

(Einmalbeitrag), durch Monats‐, Vierteljahres‐, Halbjahres‐ oder 
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Jahresbeiträge (laufende Beiträge) entrichtet werden. Die 

Versicherungsperiode umfasst bei unterjähriger Beitragszahlung 

entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes 

Jahr. 

 

8.3   Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die 

der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu 

entrichten hat. 

 

9   Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/ erster oder einmaliger 

Beitrag 

 

9.1   Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von 

zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. 

 

9.2   Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 

nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der 

Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten 

hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der 

Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den 

Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 

einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 

Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

 

9.3   Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 

nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der 

Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten 

hat. 

 

10   Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag 

 

10.1   Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am 

Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder 

in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

 

10.2   Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 

Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die 

verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 

Schadens zu verlangen. 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 

Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 

bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist 

nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und 

Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziff. 

10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

 

10.3   Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch 

mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein 

Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 

Abs. 3 darauf hingewiesen wurde. 

 

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 

der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung 

einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der 

Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach 

innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. 

Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der 

Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. Die 

Leistungsfreiheit des Versicherers nach Ziff. 10.3. bleibt unberührt. 

 

11   Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA‐Lastschriftmandat 

 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung 

als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann 

und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht 

widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom 

Versicherer nicht ein‐ gezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 

rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen 

Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der 

Versicherungsnehmer das SEPA‐Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat 

der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag 

nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung 

außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer 

ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer 

hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

 

12   Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch 

ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der 

Zahlung einer Rate im Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung 

verlangen. 

 

13   Beitragsregulierung 

 

13.1   Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und 

welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren 

Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis 

auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats 

nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers 

nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann 

dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des 

festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der 

Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein 

Verschulden trifft. 

 

13.2   Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder 

sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung 

berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst 

ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der 

vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten 

werden. Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss 

eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden 

berücksichtigt. 

 

13.3   Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann 

der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine 

Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten 

Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine 

Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter 

Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei 

Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten. 

13.4   Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf 

Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre. 

 

14   Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch 

Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des 
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Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz 

bestanden hat. 

 

15   Beitragsangleichung 

 

15.1   Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. 

Soweit die Beiträge nach Lohn‐, Bau‐ oder Umsatzsumme berechnet werden, 

findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen 

unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung. 

 

15.2   Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab 

dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen 

Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der 

Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber 

dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten 

Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl 

ab. 

Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen 

Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe 

der Versicherungsleistungen. 

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der 

in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im 

gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

 

15.3   Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer 

Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 15.2 

ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte 

Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten 

Beitragsrechnung bekannt gegeben. 

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem 

der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als 

denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 15.2 

ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den 

Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen 

nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; 

diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem 

vorstehenden Absatz ergeben würde. 

 

15.4   Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent 

entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den 

folgenden Jahren zu berücksichtigen. 

 

 

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 

 

16   Dauer und Ende des Vertrages 

 

16.1   Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit 

abgeschlossen. 

 

16.2   Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 

der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens 

drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine Kündigung 

zugegangen ist. 

 

16.3   Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 

ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

 

16.4   Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der 

Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes 

darauf folgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer 

spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen 

sein. 

 

17   Wegfall des versicherten Risikos 

 

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die 

Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, 

den er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu 

dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis 

erlangt. 

 

18   Kündigung nach Beitragsangleichung 

 

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 15.3, 

ohne dass sich der Um‐ fang des Versicherungsschutzes ändert, kann der 

Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach 

Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens 

jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam 

werden sollte. 

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das 

Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem 

Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der 

Beitragserhöhung zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht. 

 

19   Kündigung nach Versicherungsfall 

 

19.1   Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

–  vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde, 

–  der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers auf 

Freistellung zu Unrecht abgelehnt hat, oder 

–  dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den 

Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform spätestens einen 

Monat nach der Schadensersatzzahlung, der Ablehnung oder der Zustellung 

der Klage zugegangen sein. 

 

19.2   Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 

ihrem Zugang beim Ver‐ sicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann 

jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 

spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 

wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim 

Versicherungsnehmer wirksam. 

 

20   Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 

 

20.1   Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, 

an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in 

die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem 

Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. 

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines 

Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten 

übernommen wird. 

 

20.2   Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

–  durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von 

einem Monat, 

–  durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung 

oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode 

in Textform gekündigt werden. 

 

21   Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von 

Rechtsvorschriften 

 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder 

Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das 
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Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 

kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 

Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von 

der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 

22   Mehrfachversicherung 

 

22.1   Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren 

Versicherungsverträgen versichert ist. 

 

22.2   Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass 

der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später 

geschlossenen Vertrages verlangen. 

 

22.3   Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es 

nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der 

Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem 

Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem 

Versicherer zugeht. 

 

 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

 

23   Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

 

23.1   Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche 

Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem 

Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der 

Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des 

Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 

schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 

verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 

Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des 

Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem 

vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen 

und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der 

Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis 

gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

 

23.2   Rücktritt 

 

(1)   Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen 

Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag 

zurückzutreten.  

 

(2)   Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen 

oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 

gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der 

Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 

Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

 

(3)   Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den 

Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer 

nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder 

für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 

Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein 

Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 

arglistig verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum 

Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit 

entspricht. 

 

23.3   Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 

 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung 

einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 

beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 

einem Monat in Schriftform kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 

nachweist, dass der Ver‐ sicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 

angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 

hätte. 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag 

auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen 

Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf 

Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der 

Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die 

anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 

Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder 

schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 

Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 

Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen. 

Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 23.3 zustehenden Rechte 

innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem 

Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm 

geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände 

anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere 

Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die 

Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 nur zu, wenn 

er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die 

Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 genannten Rechte 

nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 

Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

 

23.4   Anfechtung 

 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 

anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer 

der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der 

Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 

24   Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf 

Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies 

gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen 

Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, 

gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

 

25   Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

 

25.1   Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine 

Schadensersatzansprüche erhoben worden sind, dem Versicherer innerhalb 

einer Woche anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn gegen den 

Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden. 
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25.2   Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung 

und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei 

zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem 

Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße   Schadenberichte zu 

erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und ‐regulierung zu 

unterstützen. Alle Um‐ stände, die nach Ansicht des Versicherers für die 

Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür 

angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

 

25.3  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftliches, 

behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid 

erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies unverzüglich 

anzuzeigen. 

 

25.4   Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 

Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer 

fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechts‐ behelfe 

einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

 

25.5   Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch 

gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem 

Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des 

Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss 

dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte er‐ teilen 

und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

 

26   Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

 

26.1   Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem 

Vertrag, die er vor Ein‐ tritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der 

Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 

Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein 

Kündigungs‐ recht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 

Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 

beruhte. 

 

26.2   Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 

verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob 

fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 

Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 

entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei 

Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts‐ 

oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 

Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 

Rechtsfolge hingewiesen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob 

fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 

für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 

Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 

ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 

Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der 

Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt. 

 

Weitere Bestimmungen 

 

27   Mitversicherte Person 

 

27.1   Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen 

andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn 

geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzuwenden. 

Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.) gelten nicht, wenn 

das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht. 

 

27.2   Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 

ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten 

für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

 

28   Abtretungsverbot 

 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne 

Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. 

Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zu‐ lässig. 

 

29   Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

 

29.1   Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen 

an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein 

oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet 

werden. 

 

29.2   Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 

Versicherer nicht mit‐ geteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 

Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 

eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 

Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 

Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des 

Versicherungsnehmers. 

 

29.3   Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Betrieb 

abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der betrieblichen Niederlassung die 

Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwendung. 

 

30   Verjährung 

 

30.1   Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 

Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des 

Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 

30.2   Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 

angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem 

Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem 

Anspruchsteller in Textform zugeht. 

 

31   Zuständiges Gericht 

 

31.1   Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 

bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers 

oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ferner 

ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 

Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen 

Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat. Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss 

seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen Wohnsitz oder, in 

Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind 

die Gerichte des Staates zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat. 

 

31.2   Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen 

aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, 

das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines 

gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine 

juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz 

oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der 

Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, 

8



 
 

Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine 

eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

 

31.3   Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für 

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach 

dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 

zuständigen Niederlassung. 

 

32   Anzuwendendes Recht 

 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die  

Privathaftpflichtversicherung BASIS 

 

In teilweiser Abänderung und Erweiterungen zu den Allgemeinen Versiche‐

rungsbedingungen für die Privathaftpflichtversicherung (AHB 2016, im Fol‐

genden VHB   genannt) gelten die folgenden Klauseln als vereinbart: 

 

I. Gegenstand der Versicherung 

(1) Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetz‐

liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den Gefahren des tägli‐

chen Lebens als Privatperson und nicht aus den Gefahren eines Betriebs, 

Berufes, Dienstes oder Amtes. 

(2) Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versi‐

cherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragspar‐

teien direkt anwendbaren Wirtschafts‐, Handels‐ oder Finanzsanktionen 

bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch‐

land entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts‐, Handels‐ oder Finanzsanktionen, bzw. Em‐

bargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den 

Iran erlassen werden, soweit den nicht europäischen oder deutschen 

Rechtsvorschriften entgegenstehen.  

 

II. Mitversicherte Personen 

1. Personen in häuslicher Gemeinschaft 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

des Ehegatten und des eingetragenen Lebenspartners des Versicherungs‐

nehmers 

im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partner‐

schaften nach dem Recht anderer Staaten. 

(2) im Fall der ausdrücklichen Vereinbarung gemäß den nachfolgenden Vo‐

raussetzungen des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsneh‐

mer lebenden Partners einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft, sofern: 

a) der Partner unter der gleichen Adresse behördlich gemeldet ist, 

b) im Antrag mit Vor‐ und Zunamen sowie Geburtsdatum genannt ist. 

 (3) der Elternteile des Versicherungsnehmers, die in einer Alten‐ oder 

Pflegeeinrichtung leben.  

(4) der Personen, die sich vorübergehend – maximal bis zu einem Jahr – in 

häuslicher Gemeinschaft des Versicherungsnehmers aufhalten (z.B. Au‐

Pair, Austauschschüler).  

(5) der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Personen ge‐

genüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die aus 

Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten be‐

treuen oder den Streudienst versehen.  

Sofern Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr bei einem anderen Versi‐

cherer besteht, haftet dieser im Rahmen seines Vertrages/Schuldverhält‐

nisses allein.  

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei de‐

nen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versi‐

cherungsnehmers gemäß des Sozialgesetzbuch VII handelt. 

 

2. Kinder 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht  

(1) der unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartner‐

schaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer 

Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten lebenden Kinder (auch 

Stief‐, Adoptiv‐ und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, so‐

lange sie sich in einer Schul‐ oder sich unmittelbar anschließenden Berufs‐

ausbildung befinden (berufliche Erstausbildung – Lehre und/ oder Studium 

, auch Bachelor‐ und unmittelbar angeschlossener Masterstudiengang, 

nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). 

Bei Ableistung des Grundwehr‐ oder Zivildienstes (einschließlich des frei‐

willigen sozialen bzw. ökologischen Jahres) vor, während oder im An‐

schluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen.   

(2) der in häuslicher Gemeinschaft, unverheirateten und nicht in einer ein‐

getragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgeset‐

zes oder vergleichbaren Partnerschaften anderer Staaten lebenden Kinder 

(auch Stief‐, Adoptiv‐ und Pflegekinder) mit geistiger, seelischer oder kör‐

perlicher Behinderung ohne Altersbegrenzung, sofern sie im Haushalt des 

Versicherungsnehmers oder in einer Einrichtung leben. 

 

3. Einschränkungen und Erweiterungen zu II. 1. und 2. 

(1) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden 

eine Leistung aus einer anderen zugunsten der mitversicherten Person be‐

stehenden Haftpflichtversicherung beansprucht werden kann (Subsidiari‐

tät). 

(2) Für mitversicherte Personen gemäß Abschnitt II. Ziff. 1. (1), (2), (3) und 

II. 2. (1) gelten etwaige übergangsfähige Regressansprüche von Sozialversi‐

cherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversicherungsträ‐

gern, öffentlichen und privaten Arbeitgeber wegen Personenschäden mit‐

versichert.  

(3) Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestimmungen 

sind auf die mitversicherten Personen entsprechend anzuwenden. Dies gilt 

nicht für die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (siehe Ab‐

schnitt XIX), wenn das neue Risiko nur für eine mitversicherte Person gilt. 

(4) Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der Versiche‐

rungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung der Obliegenheiten sind sowohl 

der Versicherungsnehmer als auch die mitversicherten Personen verant‐

wortlich. 

 

III. Mitversicherte Tätigkeiten 

1. Betriebspraktikum/ Fachpraktischer Unterricht/ Ferienjobs 

(1) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

und der versicherten Personen aus der Teilnahme an einem Betriebsprak‐

tikum, am fachpraktischen Unterricht (z.B. an Fach‐, Gesamt‐ und Hoch‐

schulen oder einer Universität) oder einem Ferienjob, auch für die Beschä‐

digung von Lehrgeräten oder Maschinen. 

(2) Die Höchstersatzleistung beträgt je Schadenfall und Versicherungsjahr 

3.000 €. Der Versicherungsnehmer hat je Schadenfall eine Selbstbeteili‐

gung von 150 € zu tragen. 

 

2. Schäden durch unentgeltliche Hilfeleistungen/ Gefälligkeitsschäden 

(1) Verursacht der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person ei‐

nen Schaden bei privater, unentgeltlicher Hilfeleistung für Dritte, wird sich 
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der Versicherer nicht auf einen eventuellen stillschweigenden Haftungs‐

verzicht (Gefälligkeitshaftung) berufen, soweit dies der Versicherungsneh‐

mer wünscht und kein anderer Versicherer leistungspflichtig ist. 

(2) Die Höchstersatzleistung beträgt je Schadenfall und Versicherungsjahr 

5.000 €. Der Versicherungsnehmer hat je Schadenfall eine Selbstbeteili‐

gung von 250 € zu tragen. 

 

3. Ehrenamtliche Tätigkeiten 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht hoheitlichen eh‐

renamtlichen Tätigkeit oder unentgeltlichen Freiwilligenarbeit aufgrund ei‐

nes sozialen Engagements. 

Hierunter fällt z.B. die Mitarbeit 

a) in der Kranken‐ und Altenpflege, der Behinderten‐, Kirchen‐ und Jugend‐

arbeit, 

b) in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden, 

c) bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musikgruppen, bei 

Pfadfindern oder gleichartig organisierten Gruppen, 

d) als vormundschaftlich bestellter Betreuer bzw. Vormund – mit Aus‐

nahme des beruflichen Betreuers gemäß § 1897 Abs. 6 BGB. 

Für die Dauer der Betreuung oder Vormundschaft ist im Umfang dieses 

Vertrages auch die persönlich gesetzliche Haftpflicht der betreuten Per‐

son(‐en) versichert. 

(2) Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen Haft‐

pflichtversicherungsvertrag (z.B. Vereins‐ oder Betriebshaftpflichtversiche‐

rung), leistet der Versicherer keine Entschädigung. 

(3) Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von 

a) öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern, wie z.B. als Bürgermeister, Ge‐

meinderatsmitglied, Schöffe, Laienrichter, Prüfer für Kammern, Angehöri‐

ger der Freiwilligen Feuerwehr. 

b) wirtschaftlichen/ sozialen Ehrenämtern mit beruflichem Charakter, wie 

z.B. als Betriebs‐ und Personalrat, Versichertenältester, Vertrauensperson 

nach § 40 SGB IV, beruflicher Betreuer nach § 1897 Abs. 6 BGB. 

 

4. Tätigkeit als Tagesmutter/ Tagesvater/ Babysitter  

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der unentgeltlichen Tätig‐

keit als Tagesmutter/ ‐vater.  

(2) Versichert ist dabei insbesondere die Tätigkeit aus der Beaufsichtigung 

von zur Betreuung übernommenen Kindern im Rahmen des eigenen Haus‐

halts und/ oder des Haushalts der zu betreuenden Kinder, auch außerhalb 

der Wohnung, z.B. Spielen, Ausflüge. 

(3) Nicht versichert ist jedoch die Ausübung dieser Tätigkeit in Betrieben 

und Institutionen (z.B. Kindergärten, Kinderhorten, Kindertagesstätten). 

(4) Nicht versichert sind die persönlich gesetzliche Haftpflicht der Kinder 

sowie die Haftpflicht wegen Abhandenkommen von Sachen und der Ver‐

lust von Geld der zu betreuenden Kinder. 

(5) Erlangt ein Kind Versicherungsschutz aus einem anderen Vertrag, ent‐

fällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. 

 

 

5. Haftpflichtansprüche von Arbeitgebern oder Arbeitskollegen 

(1) Versichert ist – abweichend zu Ziff. 7.7 AHB   – die gesetzliche Haft‐

pflicht aus einer nicht selbstständigen Tätigkeit wegen Sachschäden ge‐

genüber dem Arbeitgeber und Arbeitskollegen aufgrund betrieblich und 

arbeitsvertraglich veranlassten Tätigkeiten.  

(2) Besteht für den Versicherten Versicherungsschutz über einen anderen 

Vertrag entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. 

(3) Die Höchstersatzleistung beträgt je Schadenfall und Versicherungsjahr 

2.500 €. 

(4) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind  

a) Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung, 

b) Schäden an Schmuck‐ und Wertsachen, auch von Geld, Urkunden und 

Wertpapieren, 

c) Vermögensfolgeschäden, 

d) Schäden an Land‐, Luft‐ und Wasserfahrzeugen, 

e) Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, 

privaten Krankenversicherern und Arbeitgebern. 

 

6. Sportausübung 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und 

der mitversicherten Personen aus der Ausübung von Sport. 

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

aus 

a) einer jagdlichen Betätigung, 

b) der Teilnahme an Pferde‐, Rad‐ oder Kraftfahrzeugrennen sowie Vorbe‐

reitungen hierzu (Training).  

 

7. Waffen und Munition 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb‐, Stoß‐ und 

Schusswaffen sowie Munition und Geschossen.  

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist der Gebrauch zu Jagdzwe‐

cken oder zu strafbaren Handlungen. 

 

IV. Auslandsaufenthalte  

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB   – die gesetzliche Haft‐

pflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland eintretender Versi‐

cherungsfälle, 

a) die auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im Inland oder 

Ausland bestehendes versichertes Risiko zurückzuführen sind, 

b) die auf die vorübergehende Benutzung und Anmietung von im Ausland 

gelegenen Wohnungen und Häusern gemäß Ziff. III 1.1a) – c) zurückzufüh‐

ren sind. 

(2) Versicherungsschutz besteht für vorübergehende Auslandsaufenthalte 

weltweit für maximal 3 Jahre und innerhalb von Europa bis zu 3 Jahre.  
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(3) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungs‐

ort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehö‐

ren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt 

als erfüllt, in dem der Euro‐Betrag bei einem in der Europäischen Wäh‐

rungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.    

(4) Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall im Ausland 

durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistun‐

gen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Ver‐

sicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu einer 

Höhe von 30.000 € zur Verfügung. 

Der Kautionsbetrag wird auf eine von der   dem Versicherer zu leistender 

Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als der zu leis‐

tende Schadenersatz, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Dif‐

ferenzbetrag zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, 

Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzfor‐

derungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist. 

 

V. Mietsachschäden und Schäden an geliehenen Sachen 

1. Mietsachschäden an Gebäuden  

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB   – die gesetzliche Haft‐

pflicht aus der Beschädigung von zu privaten Zwecken gemieteten, gelie‐

henen, gepachteten oder geleasten Grundstücken, Gebäuden, Wohnun‐

gen, Wohnräumen und Räumen in Gebäuden und alle sich daraus erge‐

benden Vermögensschäden.  

(2) Die Höchstersatzleistung beträgt je Schadenfall und Versicherungsjahr 

1.000.000 €. 

(3) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche  

a) wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung, 

b) wegen Schäden an Heizungs‐, Maschinen‐, Kessel‐ und Warmwasserauf‐

bereitungsanlagen sowie an Elektro‐ und Gasgeräten und alles sich daraus 

ergebenden Vermögensschäden,  

c) wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 

besonders versichern kann, 

d) wegen Schäden infolge von Schimmelbildung. 

 

2. Schäden an gemieteten beweglichen Sachen in Ferienunterkünften 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB   – die gesetzliche Haft‐

flicht aus der Beschädigung von beweglichen Einrichtungsgegenständen in 

Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen/ ‐häusern anlässlich von Reise‐

aufenthalten, die der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Per‐

son gemietet, gepachtet oder geliehen hat. 

(2) Die Höchstersatzleistung beträgt je Schadenfall und Versicherungsjahr 

5.000 €. Der Versicherungsnehmer hat je Schadenfall eine Selbstbeteili‐

gung von 250 € zu tragen.  

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche  

a) wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung, 

b) wegen Schäden an Heizungs‐, Maschinen‐, Kessel‐ und Warmwasserauf‐

bereitungsanlagen   sowie an Elektro‐ und Gasgeräten und alles sich dar‐

aus ergebenden Vermögensschäden, 

c) wegen Schäden infolge von Schimmelbildung. 

 

3. Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder Sachen 

(1) Versichert ist – abweichend zu 7.6 AHB   – die gesetzliche Haftpflicht 

des Versicherungsnehmers aus der Beschädigung, der Vernichtung oder 

dem Verlust von fremden beweglichen Sachen, wenn diese zu privaten 

Zwecken gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder Gegenstand eines 

besonderen Verwahrungsvertrages sind. 

(2) Zu diesen Sachen gehören auch medizinische Geräte, die dem Versi‐

cherten zu Diagnosezwecken oder zur Anwendung überlassen werden, so‐

weit kein anderer Versicherer leistungspflichtig ist. 

(3) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Schäden 

a) an Sachen, die dem Beruf oder dem Gewerbe der versicherten Personen 

dienen, 

b) durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung, 

c) an Schmuck‐ und Wertsachen, auch Verlust von Geld, Urkunden und 

Wertpapieren, 

d) an Land‐, Luft‐ und Wasserfahrzeugen. 

(4) Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme 

für Sachschäden 5.000, ‐ € je Versicherungsfall. Der Versicherungsnehmer 

hat je Schadenfall eine Selbstbeteiligung von 250 € zu tragen. 

(5) Für die Miet‐ und Leihdauer gibt es keine Begrenzung. Die Ausschlüsse 

für Mietsachschäden gemäß Abschnitt V. Ziff. 1 (2) gelten unverändert 

fort. 

 

VI. Tiere 

1. Haustiere, Pferde und Bienen  

(1) Versichert ist – in Ergänzung zu AHB   – die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers als Halter oder Hüter von 

a) zahmen Haustieren, z.B. Katzen, Kaninchen, Tauben, 

b) gezähmten Kleintieren, z.B. Singvögel, Papageien, Hamster, Meer‐

schweinchen, 

c) Bienen, 

d) Blindenhunde. 

(2) Versichert ist – in Ergänzung zu AHB   – die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers  

a) als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde, 

b) als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde, 

c) als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken, 

soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalterhaftpflichtversiche‐

rung besteht. 

(3) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht 

als Halter oder Hüter von 

a) Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit‐ und Zugtieren, 

b) wilden Tieren, 

c) Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten 

werden. 
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(4) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

der Tierhalter/ ‐eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer gegen den Versi‐

cherungsnehmer wegen Sach‐ und Vermögensschäden. 

 

2. Wilde Kleintiere 

Versichert ist – in Ergänzung zu AHB   – die gesetzliche Haftpflicht des Ver‐

sicherungsnehmers aus dem erlaubten und nicht genehmigungspflichtigen 

Halten und Hüten von im Haushalt des Versicherungsnehmers befindlichen 

wilden Kleintieren (z.B. Schlangen, Spinnen, Skorpione, Reptilien) zu priva‐

ten Zwecken. 

 

VII. Fahrzeuge und Sportgeräte 

1. Kraft‐, Luft‐ und Wasserfahrzeuge 

(1) Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Halters, 

Führers eines Kraft‐, Luft‐, Wasserfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers 

wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht wer‐

den, sowie sonstige Risiken, die der Versicherungspflicht unterliegen. 

 

2. Gebrauch von nicht versicherungspflichtigen Landfahrzeugen 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB   – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die ver‐

ursacht werden durch den Gebrauch von ausschließlich folgenden nicht 

versicherungspflichtigen Landfahrzeugen: 

a) eigene Fahrräder, Skateboards, Rollschuhe/Inline‐Skates und dgl., 

b) Landfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter Höchstge‐

schwindigkeit, 

c) Selbstfahrende Arbeitsmaschinen (z.B. Rasenroboter, Aufsitzmäher, 

Schneeräumgeräte) mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstge‐

schwindigkeit, 

d) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindig‐

keit, 

e) Elektrofahrräder (Pedelecs bis 25 km/h bauartbedingte Höchstge‐

schwindigkeit), motorgetriebene Kinderfahrzeuge, Golfwagen bis 20 km/h 

(auf Golfplätzen unbegrenzt), motorgetriebene Roll‐ und Krankenfahr‐

stühle, 

f) Kraftfahrzeug‐Anhänger, die nicht zulassungspflichtig sind oder nur auf 

nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren, 

g) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kraftfahr‐

zeuge ohne Rücksicht auf eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit. 

(2) Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt: 

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 

Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfü‐

gungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist ver‐

pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtig‐

ten Fahrer gebraucht wird.   

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 

Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche‐

rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 

einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholi‐

sche Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das 

Fahrzeug sicher zu führen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 

Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, 

der durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in 

der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.   

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt 

Ziff. 26 AHB   (Rechtsfolgen bei Verletzung der Obliegenheiten). 

 

3. Wasserfahrzeuge 

Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB   – die ge‐

setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die verur‐

sacht werden durch den Gebrauch von ausschließlich folgenden Wasser‐

fahrzeugen: 

a) eigene und fremde Wasserfahrzeuge ohne Segel oder, Motoren (auch 

ohne Hilfs‐ oder Außenbordmotoren) oder Treibsätze, z.B. Schlauch‐, Pad‐

del‐, Tret‐, Ruderboote, Kajaks, Kanus, Kanadier, 

b) eigene und fremde Windsurfbretter, 

c) eigene und fremde Segelboote ohne Motoren (auch ohne Hilfs‐ oder Au‐

ßenbordmotoren) oder Treibsätze mit einer Segelfläche bis maximal 15 

qm, nur soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist 

oder nicht anderweitig Versicherungsschutz erlangt werden kann, 

d) eigene und gelegentlich genutzte fremde Wassersportfahrzeuge mit 

Motoren, nur soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforder‐

lich ist oder nicht anderweitig Versicherungsschutz erlangt werden kann. 

 

8. Luftfahrzeuge / Drohnen 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB   – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die 

durch den Gebrauch von ausschließlich solchen Luftfahrzeugen verursacht 

werden, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen. 

(2) Versichert ist darüber hinaus das Halten, der Besitz und der Gebrauch 

von 

a) Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, die weder durch 

Motoren oder Treibsätze angetrieben werden und deren Fluggewicht 5 kg 

nicht übersteigt, 

b) Kitesport‐Geräten, z.B. Kite‐Drachen, ‐Boards, ‐Buggys u.ä., nicht jedoch 

das ziehende Boot selbst, 

c) privaten, nicht gewerblichen ferngesteuerten Fluggeräten mit Motoren 

oder Treibsätzen (z.B. Drohnen, Modellflugzeuge, Helikopter, Quadrocob‐

ter), deren Abfluggewicht 250 g nicht übersteigt. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst ausschließlich erlaubte Flüge. Der 

Versicherungsnehmer muss die geltenden Vorschriften und Verordnungen 

einhalten. Der Versicherungsschutz entfällt bei Verstoß gegen die gelten‐

den Nutzungsvorgaben (z.B. Erlaubnispflicht, Kenntnisnachweis oder Be‐

triebsverbote). 

(4) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für das Schadener‐

eignis eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht 

werden kann (Subsidiärdeckung). 

 

VIII. Immobilien, Haus‐ und Grundbesitz, Bauherr 

1. Selbstgenutzte Immobilien 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 

Inhaber (z.B. Eigentümer oder Mieter)  
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a) einer oder mehrerer selbstgenutzter Wohnungen (bei Wohnungseigen‐

tum als Sondereigentümer), einschließlich Ferienwohnungen in Europa. 

Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemein‐

schaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Gemeinschafts‐

eigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Mitei‐

gentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

b) von maximal zwei selbstgenutzten Einfamilienhäusern oder eines Zwei‐ 

bzw. Mehrfamilienhauses inklusive dazugehörender Einliegerwohnungen 

in Europa. 

c) eines in Europa liegenden und selbstgenutzten Wochenend‐ oder/ Feri‐

enhauses oder eines auf Dauer und ohne Unterbrechung abgestellten und 

fest installierten Wohnwagens. 

 (2) Mitversichert sind die zu den vorstehend unter a) bis d) genannten Im‐

mobilien gehörenden  

Garagen, Gärten, Swimmingpools, (Schwimm‐) Teiche sowie eines Schre‐

bergartens. 

 

2. Unbebaute Grundstücke 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als In‐

haber von in Europa liegender unbebauter Grundstücke bis zu einer Ge‐

samtfläche von 2.000 qm, auch wenn diese verpachtet werden. 

 

3. Verkehrssicherungspflichten 

(1) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der unter Ziff. 1, 2 und 3 ge‐

nannten Risiken aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungs‐

nehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z.B. bauliche In‐

standhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf 

Gehwegen). 

(2) Das gilt auch für die durch Vertrag vom Versicherungsnehmer aus‐

schließlich als Mieter, Pächter oder Entleiher übernommene gesetzliche 

Haftpflicht für Verkehrssicherungspflichten des Vertragspartners (Vermie‐

ter, Verleiher, Verpächter) in dieser Eigenschaft. 

 

4. Vermietung 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Ei‐

gentümer aus der dauerhaften oder vorübergehenden Vermietung von  

a) einem Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung bis zu einem Gesamtjah‐

resmietwert von 25.000 €, 

b) dem mitversicherten Wochenend‐/ Ferienhaus bis zu acht Betten. 

 

6. Miteigentum 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem Miteigentum 

a) an zu den Immobilien gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z.B. gemein‐

schaftliche Zugänge (Durchgangswege) zur öffentlichen Straße, Privatstra‐

ßen, Wäschetrockenplätzen, Garagenhöfe, Spielplätze, Abstellplätze für 

Abfallbehälter, 

b) an den nicht zu den oben angeführten Immobilien gehörenden Garagen 

und Stellplätzen. 

 

7. Erneuerbare Energien 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem Betrieb und der Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung von Strom 

und Wärme durch erneuerbare Energien,  

wie z.B.  

a) Photovoltaik‐ und Solaranlagen, 

b) Luft‐, Wasser‐ und Erdwärmeanlagen, 

c) Kleinwindanlagen, 

d) Mini‐Blockheizkraftwerke. 

(2) Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus der Abgabe von Energie 

an Dritte gelten vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

 

8. Besitz 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 

früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Be‐

sitzwechsel bestand. 

 

9. Bauherr 

(1) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

als Bauherr oder Unternehmer von Baumaßnahmen, wie z. B. Neubauten, 

Umbauten, Anbauten, Reparaturen, Abbruch und Grabarbeiten. Versiche‐

rungsschutz besteht bis zu einer Bausumme von 50.000 € je Bauvorhaben.  

Zur Bausumme zählen alle tatsächlichen Aufwendungen für die Gesamt‐

baumaßnahme.  Wird die genannte Bausumme überschritten entfällt der 

Versicherungsschutz. Es gelten dann die Bestimmungen der Vorsorgeversi‐

cherung. 

(2) Mitversichert ist dabei die persönliche gesetzliche Haftpflicht der vom 

Versicherungsnehmer zur Mithilfe eingesetzten und ordnungsgemäß zur 

gesetzlichen Unfallversicherung angemeldeten Personen für Schäden, die 

sie in Ausübung dieser Verrichtungen bei Dritten verursachen. 

(3) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle oder Berufs‐

krankheiten nach dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

(4) Erlangt eine hier mitversicherte Person Versicherungsschutz aus einem 

anderen Versicherungsvertrag (z.B. einer eigenen Privathaftpflicht) entfällt 

der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. 

 

IX. Besondere Umweltrisiken 

1. Gewässerschäden  

(1) Gegenstand der Versicherung  

a) Der Versicherungsschutz umfasst im Umfang des Vertrages, wobei Ver‐

mögensschäden als Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haft‐

pflicht des Versicherungsnehmers für mittelbare oder unmittelbare Folgen 

von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Be‐

schaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer‐

schäden) – Restrisiko – mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anla‐

gen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus Verwendung 

dieser gelagerten Stoffe.  
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b) Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz als Inhaber von Kleingebin‐

den bis 100 l/kg je Einzelgebinde und mit einem Gesamtfassungsvermögen 

bis 1.000 l/kg.  

c) Ebenso besteht Versicherungsschutz als Inhaber einer privat genutzten 

Abwassergrube ausschließlich für häusliche Abwässer ohne Einleitung in 

ein Gewässer. 

d) Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im Folgen‐

den nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen Versicherungsbe‐

dingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) Anwendung.  

e)  Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch 

Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 

Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass 

dieser Verrichtung in Anspruch genommen werden.  Ausgeschlossen sind 

Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeits‐

unfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß des SGB handelt.  

(2) Heizöltanks  

Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für die Versicherung der Haft‐

pflicht aus Gewässerschäden als Inhaber eines Heizöltanks (Batterietanks 

gelten als ein Tank) zur Versorgung des selbst genutzten Risikos bis zu ei‐

nem Gesamtfassungsvermögen von bis zu 10.000 Liter.  

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist 

a) eine ordnungsgemäße, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende 

Installation durch einen Fachmann, z.B. Verordnungen über den Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS), 

b) eine mindestens jährlich durchgeführte Wartung durch einen Fachbe‐

trieb, 

c) die unverzügliche Beseitigung von Mängeln durch einen Fachbetrieb, 

d) das Vorhandensein von Schutzvorrichtungen, z.B. Überfüllsicherung, 

doppelwandige Anlage, Leckanzeige und Auffangwanne. 

(3) Rettungskosten  

a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi‐

cherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten 

halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten 

werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der 

Entschädigungsleistung die Einheitsversicherungssumme nicht überstei‐

gen. Für Gerichts‐ und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der AHB.  

b) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs‐ und außerge‐

richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusam‐

men mit der Entschädigung die Einheitsversicherungssumme übersteigen. 

Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsneh‐

mers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht 

als Weisung des Versicherers.  

(4) Vorsätzliche Verstöße   

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche‐

rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätz‐

liches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord‐

nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anord‐

nungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.  

(5) Vorsorgeversicherung   

Die Bestimmungen Ziff. 4 AHB – Vorsorgeversicherung – finden keine An‐

wendung. 

 

 

(6) Gemeingefahren   

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar 

oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 

Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in ei‐

nem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 

von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Ge‐

walt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.  

(7) Subsidiarität 

Soweit Versicherungsschutz aus einem anderen Versicherungsvertrag be‐

steht, entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.    

 

2. Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadengesetz 

(USchadG) 

(1) Mitversichert sind abweichend von AHB   auch öffentlich‐ rechtliche 

Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Um‐

weltschadensgesetz. Voraussetzung ist, dass die schadenverursachenden 

Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt ge‐

langt sind oder die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und 

bestimmungswidrig erfolgt ist. Umweltschaden ist eine Schädigung von ge‐

schützten Arten und natürlichen Lebensräumen, Schädigung der Gewässer 

einschließlich Grundwasser, Schädigung des Bodens. Mitversichert sind, 

teilweise abweichend von Ziff. 7.6 AHB 2012, Pflichten oder Ansprüche 

wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten,  geleasten, gepachteten 

oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Versiche‐

rungsschutz dieses Vertrages erfasst sind. 

(2) Nicht versichert sind  

a) Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen (Versi‐

cherungsnehmer oder eine mitversicherte Person) richten, die den Scha‐

den dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verord‐

nungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An‐

ordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.  

b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die durch unvermeidbare, 

notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt ent‐

stehen für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche‐

rungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versiche‐

rungsschutz hat oder hätte erlangen können.  

(3) Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB   im Geltungsbereich der 

EU‐Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungs‐

fälle. Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB   

auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen 

anderer EU‐Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den 

Umfang der o. g. EU‐Richtlinie nicht überschreiten. 

(4) Ausschlüsse 

a) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den 

Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Ver‐

ordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen 

Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abwei‐

chen. 

b) Ausgeschlossen sind Pflichten und Ansprüche wegen Schäden, die durch 

unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf 

die Umwelt entstehen.   

(5) Subsidiarität 

Ausgeschlossen sind Pflichten und Ansprüche wegen Schäden, für die der 

Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (z.B. Ge‐

wässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder 

hätte erlangen können. 
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X. Abwasser‐ und Allmählichkeitsschäden 

1. Sachschäden durch Abwasser 

Versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche 

Abwasser und durch Abwasser aus dem Rückstau des Straßenkanals. 

 

XI. Mitversicherung von Vermögensschäden 

(1) Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 

wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Schadenereig‐

nissen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Ver‐

mögensschäden 

a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine 

Rechnung von Dritten) hergestellte und gelieferte Sachen, erbrachte Ar‐

beiten oder sonstige Leistungen; 

b) aus planender, beratender, bau‐ oder montageleitender, prüfender 

oder gutachtlicher Tätigkeit; 

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich ver‐

bundene Unternehmen; 

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung; 

f) aus Reiseveranstaltungen; 

g) aus Anlage‐, Kredit‐, Versicherungs‐, Grundstücks‐, Leasing‐ oder ähnli‐

chen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus 

Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 

h) aus Rationalisierung und Automatisierung; 

i) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten 

sowie Kartell‐ oder Wettbewerbsrechts; 

j) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor‐ und Kostenanschlä‐

gen; 

k) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegen‐

wärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat 

oder anderer vergleichbarer Leitungs‐ oder Aufsichtsgremien/ Organe im 

Zusammenhang stehen; 

l) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor‐

schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus 

sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

m) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpa‐

pieren und Wertsachen; 

n) aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Er‐

schütterungen). 

 

XII. Forderungsausfall 

1. Gegenstand der Forderungsausfalldeckung 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsneh‐

mer oder eine mitversicherte Person während der Wirksamkeit der Versi‐

cherung von einem Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) unter fol‐

genden Voraussetzungen: 

a) Es muss sich um ein Risiko aus dem Deckungsumfang der Privathaft‐

pflichtversicherung dieses Vertrages handeln. 

b) Der wegen dieses Schadensereignisses in Anspruch genommene Dritte 

kann seiner Schadenersatzverpflichtung ganz oder teilweise nicht nach‐

kommen, weil die Zahlungs‐ oder Leistungsunfähigkeit des schadensersatz‐

pflichtigen Dritten festgestellt worden ist. 

c) Die Durchsetzung der Forderung gegen den Dritten ist gescheitert. 

(2) Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem der scha‐

denersatzpflichtige Dritte Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang 

der in diesem Vertrag geregelten Privathaftpflichtversicherung des Versi‐

cherungsnehmers hätte. Daher finden im Rahmen der Forderungsausfall‐

deckung für die Person des Schädigers auch die Risikobeschreibungen und 

Ausschlüsse Anwendung, die für den Versicherungsnehmer gelten. So be‐

steht insbesondere kein Versicherungsschutz, wenn der Schädiger den 

Schaden im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit verur‐

sacht. 

 

2. Leistungsvoraussetzung 

(1) Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einer 

mitversicherten Person leistungspflichtig, wenn  

a) die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen vollstreckba‐

ren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht in der Bundesrepublik 

Deutschland oder einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union, 

der Schweiz, Norwegen, Island oder Lichtenstein festgestellt worden ist 

oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des Schädigers vor einem Notar 

eines dieser Staaten erwirkt wurde. 

Anerkenntnis‐, Versäumnisurteile und gerichtliche Vergleiche sowie ver‐

gleichbare Titel der vorgenannten Länder binden den Versicherer nur, so‐

weit der Anspruch auch ohne einen dieser Titel bestanden hätte, 

b) der schädigende Dritte zahlungs‐ oder leistungsunfähig ist. Dies ist der 

Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person 

nachweist, dass 

aa) eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat, 

bb) eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der schadener‐

satzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren die eidesstaatliche Versiche‐

rung über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat oder 

cc) ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten durchgeführtes Insol‐

venzverfahren nicht zur vollen Befriedigung geführt hat oder ein solches 

Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde., und 

   

c) an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadenersatzpflichtigen 

Dritten in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten werden und die voll‐

streckbare Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der 

Versicherungsnehmer hat an der Umschreibung des Titels auf den Versi‐

cherer mitzuwirken. 

 

3. Umfang der Forderungsausfalldeckung 

(1) Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderungen. 

(2) Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versiche‐

rungsfall auf die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbar‐

ten Versicherungssummen begrenzt, sofern der Schadenersatzbetrag min‐
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destens 2.500 €beträgt. Der Versicherungsnehmer trägt je Schadenereig‐

nis 2.500 € selbst. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz 

auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

(3) Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus diesem 

Vertrag zu. 

 

4. Räumlicher Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht – abweichend von Abschnitt IV – für Schade‐

nereignisse, die in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der 

Schweiz, Norwegens, Island oder Lichtenstein eintreten. 

 

5. Besondere Ausschlüsse der Forderungsausfalldeckung 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  

a) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung, 

b) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forde‐

rungsübergangs, 

c) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen 

oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht 

oder eingelegt wurden, 

d) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz ein anderer Versicherer Leis‐

tungen zu erbringen hat (z.B. der Hausratversicherer des Versicherungs‐

nehmers) oder ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungsträger 

Leistungen zu erbringen hat, auch nicht soweit es sich um Rückgriffs‐, Be‐

teiligungsansprüche oder ähnliche von Dritten handelt, 

e) Ansprüche aus Schäden an Immobilien. 

 

XIII. Schlüsselverlust 

1. Private/ ehrenamtliche Schlüssel 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem Abhandenkommen von 

a) privaten Türschlüsseln, z.B. bei Verlust des Schlüssels einer gemieteten 

Wohnung oder eines Hotelzimmers (auch General‐/ Hauptschlüssel für 

eine zentrale Schließanlage), 

b) Türschlüsseln, die dem Versicherungsnehmer im Rahmen einer Vereins‐

mitgliedschaft oder eines Ehrenamtes zur Verfügung gestellt wurden, 

c) privaten Schlüsseln für fremde Kraftfahrzeuge (z.B. Miet‐ und Leasing‐

fahrzeuge). 

 

2. Berufliche Schlüssel  

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem Abhandenkommen von Türschlüsseln sowie Schlüsseln für Dienst‐

Kraftfahrzeuge, die einer versicherten Person im Rahmen einer berufli‐

chen/ dienstlichen/ amtlichen Tätigkeit von Arbeitgebern/ Dienstherrn 

überlassen wurden. 

 

3. Codekarten 

Codekarten für elektronische Schlösser sowie Fernbedienungen (Transpon‐

der) für Schlösser werden Schlüsseln gleichgesetzt. 

4. Kosten  

(1) Ersetzt werden die Kosten 

a) für den Ersatz der Schlüssel, 

b) für die notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen, 

c) für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss), 

d) für den notwendigen Objektschutz des Gebäudes bis zur Auswechslung 

der Schlösser bzw. Schließanlagen. 

(2) Die Entschädigungsleistung ist auf € 20.000 je Schadenereignis und je 

Schadenjahr begrenzt. Der Versicherungsnehmer hat je Schadenfall eine 

Selbstbeteiligung von 250 € zu tragen. 

 

5. Ausschlüsse  

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen  

sind Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z.B. Einbruch, Diebstahl oder 

Vandalismus), 

sind bei Wohnungseigentümern, die Kosten der im Sondereigentum ste‐

henden Schlüssel, Schlösser und Schließanlagen (Eigenschäden), 

ist der Verlust von Tresor‐, Schließfach‐ und Möbelschlüsseln sowie sonsti‐

gen Schlüsseln zu beweglichen Sachen (außer Kfz‐Schlüsseln gemäß Ziff. 1., 

ist der Verlust von Schlüsseln zu Gebäuden, Wohnungen, Räumen oder 

Garagen, deren Betreuung (z.B. Verwaltung, Bewachung, Objektschutz, 

Reinigung) Aufgabe der gewerblichen, betrieblichen oder beruflichen Tä‐

tigkeit des Versicherungsnehmers oder einer versicherten Person ist oder 

war. 

Ist der Verlust von Schlüsseln, die dem Arbeitgeber des Versicherungsneh‐

mers von Kunden oder sonstigen Dritten überlassen wurden. 

 

XIV. Internetnutzung, Datenaustauch im privaten Bereich 

1. Gegenstand der Versicherung 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.15 AHB   – die gesetzliche Haft‐

pflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus der privaten Nut‐

zung, dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektroni‐

scher Daten, z.B. im Internet, per Mail oder Mittels Datenträger. 

 

Dies gilt ausschließlich für Schäden aus 

a) der Löschung, der Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verände‐

rung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer‐Viren 

und/ oder andere Schadprogramme, 

b) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung 

und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten, und zwar wegen  

aa) sich daraus ergebenden Personen‐ und Sachschäden, nicht jedoch wei‐

terer Datenveränderungen sowie 

bb) der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfas‐

sung/ korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten, 

cc) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch. 
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2. Obliegenheiten 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass seine aus‐

zutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicher‐

heitsmaßnahmen und/ oder –techniken (z.B. Virenscanner, Firewall) gesi‐

chert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik 

entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. Ver‐

letzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziff. 26 AHB   

(Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzungen). 

 

3. Ausschlüsse 

(1) Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus nachfolgend ge‐

nannten Tätigkeiten und Leistungen: 

a) Software‐Erstellung, ‐Handel, ‐Implementierung, ‐Pflege, 

b) IT‐Beratung, ‐Analyse, ‐Organisation, ‐Einweisung, ‐Schulung, 

c) Netzwerkplanung, ‐installation, ‐integration, ‐betrieb, ‐wartung, ‐pflege, 

d) Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access‐, Host‐, Full‐Service‐Provi‐

ding, 

e) Betrieb von Datenbanken. 

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen, sind ebenfalls  

a) Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versiche‐

rungsnehmer bewusst  

aa) unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/ Datennetze eingreift 

(z.B. Hacker‐Attacken, Denial of Service Attacks), 

bb) Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören 

oder zu verändern (z.B. Software‐Viren, Trojanische Pferde),; 

b) Ansprüche, die in im Zusammenhang stehen mit 

aa) massenhaft, versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch 

übertragenen Informationen (z.B. Spamming), 

bb) Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informati‐

onen über Internet‐Nutzer gesammelt werden sollen, 

c) Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch bewuss‐

tes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (z.B. Teil‐

nahme an rechtswidrigen Online‐Tauschbörsen) oder durch sonstige be‐

wusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. 

 

XV. Deckungserweiterungen 

1. Schäden durch nicht deliktfähige Personen und Kinder 

(1) Für Schäden durch versicherte Personen wird sich der Versicherer nicht 

auf eine Deliktunfähigkeit berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer 

wünscht und ein anderer Versicherer (z.B. Sozialversicherungsträger) nicht 

leistungspflichtig ist.  

(2) Die Entschädigungsleistung ist auf € 5.000 je Schadenereignis und je 

Schadenjahr begrenzt. 

(3) Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwen‐

dungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z.B. Aufsichtspflichtige), so‐

weit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind, vor. 

 

 

 

2. Schäden durch nicht deliktfähige Kinder, für die vorübergehend die Auf‐

sichtspflicht übernommen wurde 

(1) Für Schäden durch Kinder, für die der Versicherungsnehmer oder eine 

mitversicherte Person vorübergehend die Aufsichtspflicht übernommen 

hat, wird sich der Versicherer nicht auf die Deliktunfähigkeit berufen, so‐

weit der Versicherungsnehmer dies wünscht und ein anderer Versicherer 

(z.B. Sozialversicherungsträger) nicht leistungspflichtig ist.  

(2) Die Entschädigungsleistung ist auf € 5.000 je Schadenereignis und je 

Schadenjahr begrenzt. 

(3) Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwen‐

dungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z.B. Aufsichtspflichtige), so‐

weit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind, vor. 

 

3. Innovationsklausel 

Sind die bei Vertragsabschluss gültigen Besonderen Bedingungen aus‐

schließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers und ohne Mehrbeitrag 

im Laufe der Vertragslaufzeit geändert worden, so gelten die neuen Bedin‐

gungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 

 

4. Abweichung gegenüber GDV‐Musterbedingungen 

Der Versicherer garantiert, dass die vorliegenden Bedingungen zur Haft‐

pflichtversicherung ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers 

von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) 

empfohlenen Bedingungen sowie den Mindeststandard des Arbeitskreises 

Vermittlerrichtlinie abweichen. 

 

5. Summen‐ und Bedingungsdifferenzdeckung 

(1) Beantragt ein Kunde Anschlussversicherungsschutz für die Haftpflicht‐

versicherung und besteht zu diesem Zeitpunkt noch ein anderweitiger gül‐

tiger auslaufender Haftpflichtversicherungsvertrag, so besteht eine Sum‐

men‐ und Bedingungsdifferenzdeckung unter folgenden Voraussetzungen 

und Bedingungen:   

a) Soweit der beantragte Versicherungsschutz des künftigen Vertrages 

über den der anderen noch bestehenden Haftpflichtversicherung hinaus‐

geht, gewährt der Versicherer dem Versicherungsnehmer Differenzde‐

ckung für solche Ereignisse, die zukünftig über den Anschlussversiche‐

rungsschutz gedeckt wären. 

b) Eine Leistung aus der Summen‐ und Bedingungsdifferenzdeckung er‐

folgt im Anschluss an die anderweitig bestehende Haftpflichtversicherung. 

c) Eine Deckung aus bestehenden Haftpflichtversicherungen geht aus‐

nahmslos diesem Vertrag vor. 

d) Dabei bilden die in dem Differenzvertrag vereinbarten Selbstbeteiligun‐

gen und die hier genannten Bedingungen den Rahmen für die gleichartige 

Leistung aus allen Versicherungsverträgen zusammen. 

e) Leistet der Versicherer wir aus einer anderen Haftpflichtversicherung 

nicht, weil der Versicherungsnehmer mit der Zahlung des Beitrages im Ver‐

zug waren oder eine Obliegenheit verletzt wurde, so wird dadurch der Um‐

fang der Summen‐ und Bedingungsdifferenzdeckung nicht vergrößert. 

f) Der Versicherungsschutz für die Differenzdeckung gilt längstens für 12 

Monate ab Antragseingang und endet automatisch mit dem Beginn des 

endgültigen Versicherungsvertrages. 
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(2) Sollte der Anschlussversicherungsschutz nicht zustande kommen, so 

kann der Differenzbeitrag für den Zeitraum des Differenzversicherungs‐

schutzes anteilig auf Basis des nicht zustande gekommenen Anschlussver‐

trages erhoben werden. 

(3) Beide Vertragsparteien haben das Recht die Summen‐ und Bedingungs‐

differenzdeckung während der Laufzeit mit Monatsfrist zu kündigen. 

(4) Bei Eintritt eines Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer un‐

verzüglich 

a) den Versicherungsfall anzuzeigen, sofern bereits für Sie erkennbar ist, 

dass der anderweitige Versicherer nicht oder nur teilweise leistet, 

b) den Versicherungsfall spätestens dann anzuzeigen, wenn der anderwei‐

tige Versicherer den Versicherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat. 

c) Jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens 

und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten, jede hierzu 

dienliche Auskunft und Vollmacht zu erteilen oder erteilen zu lassen und 

Belege beizubringen. Das gilt auch und insbesondere für Nachweise und 

Leistungen anderer Versicherer. 

 

6. Vertragsfortsetzung nach dem Tod des Versicherungsnehmers 

Für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner des 

Versicherungsnehmers und/ oder unverheiratete und nicht in einer einge‐

tragenen Lebenspartnerschaft lebende Kinder des Versicherungsnehmers 

besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes 

des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. 

Wird die nächste Beitragsrechnung durch einen der vorgenannten Mitver‐

sicherten eingelöst, so wird diese Person Versicherungsnehmer. 

 

7. Beitragsanpassung 

In Erweiterung zu Ziff. 14 ist der Versicherer berechtigt, die Tarife für die 

Privathaftpflichtversicherung (Nettobeitrag für die einzelne Risikoart sowie 

Prämienzuschläge für erweiterten Versicherungsschutz) mit sofortiger Wir‐

kung für die bestehenden Versicherungsverträge aufgrund der Schaden‐ 

und Kostenentwicklung anzupassen, um das bei Vertragsabschluss verein‐

barte Verhältnis von Leistung (Gewährung von Versicherungsschutz) und 

Gegenleistung (Zahlung der Versicherungsprämie) wiederherzustellen. Da‐

bei hat der Versicherer die anerkannten Grundsätze der Versicherungsma‐

thematik und der Versicherungstechnik zu berücksichtigen. 

 

8. Keine automatische Selbstbeteiligungen oder Beitragserhöhungen im 

Schadenfall 

Der Versicherer garantiert, dass nach einem Schadenfall keine automati‐

sierte Beitragserhöhung stattfindet oder dem Vertrag eine Selbstbeteili‐

gung vereinbart wird. Der Versicherer behält sich im Schadenfall eine indi‐

viduelle Anpassung vor. 

 

XVII. Besondere Vertragsformen (sofern vereinbart) 

1. Tarif Single ohne Kind 

Sofern der Tarif Single ohne Kind vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die persönlich 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Einzelperson. 

(2) Die Bestimmungen über die mitversicherten Personen gemäß Abschnitt 

II. 1. (1) bis (3) und II. 2. haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit. 

(3) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen über die Erhöhung und Erweiterung von versi‐

cherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

 

2. Tarif Single mit Kind 

Sofern der Tarif Single mit Kind vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die persönlich 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers sowie seiner Kinder ge‐

mäß Abschnitt II. 2. 

(2) Die Bestimmungen über weitere mitversicherte Personen nach Ab‐

schnitt II. 1. (1) bis (3) wie Ehepartner, Lebenspartner, betreute und sons‐

tige Personen haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit. 

(3) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen über die Erhöhung und Erweiterung von versi‐

cherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

 

3. Tarif Paar ohne Kind 

Sofern der Tarif Paar ohne Kind vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die persönlich 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers sowie des Ehegatten, 

eingetragenen Lebenspartners oder des in häuslicher Gemeinschaft mit 

dem Versicherungsnehmer lebenden Partners einer nichtehelichen Le‐

bensgemeinschaft. 

(2) Die Bestimmungen über weitere mitversicherte Personen gemäß Ab‐

schnitt II. 1. (1) bis (3) und II. 2. haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit. 

(3) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen über die Erhöhung und Erweiterung von versi‐

cherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

 

4. Tarif Familie  

Sofern der Tarif Familie vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die persönlich gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers und der unter Abschnitt II. genann‐

ten mitversicherten Personen. 

(2) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen der über die Erhöhung und Erweiterung von ver‐

sicherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

 

5. Tarif Junge Leute  

Sofern der Tarif Junge‐Leute vereinbart ist, gilt folgendes: 

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die persönlich gesetzliche Haft‐

pflicht des Versicherungsnehmers, welcher das 29. Lebensjahr vollendet 

hat, und der unter Abschnitt II. genannten mitversicherten Personen. 

Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es gel‐

ten die Bestimmungen der über die Erhöhung und Erweiterung von versi‐

cherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

Der Tarif Junge‐Leute gilt längstens bis zum Ende des Versicherungsjahres, 

in dem der Versicherungsnehmer das 30. Lebensjahr vollendet. Zur nächs‐

ten Hauptfälligkeit wird der Vertrag in den zu diesem Zeitpunkt gültigen 

Familientarifes überführt. 

19



 
 

 

 

6. Tarif 50 Plus  

Sofern der Tarif Senioren vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die persönlich gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers, welcher das 50. Lebensjahr vollen‐

det hat, und der unter Abschnitt II. genannten mitversicherten Personen. 

(2) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen der über die Erhöhung und Erweiterung von ver‐

sicherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die  

Privathaftpflichtversicherung KOMFORT 

 

In teilweiser Abänderung und Erweiterungen zu den Allgemeinen Versiche‐

rungsbedingungen für die Privathaftpflichtversicherung (AHB 2016, im Fol‐

genden VHB genannt) gelten die folgenden Klauseln als vereinbart: 

 

I. Gegenstand der Versicherung 

(1) Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetz‐

liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den Gefahren des tägli‐

chen Lebens als Privatperson und nicht aus den Gefahren eines Betriebs, 

Berufes, Dienstes oder Amtes. 

(2) Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versi‐

cherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragspar‐

teien direkt anwendbaren Wirtschafts‐, Handels‐ oder Finanzsanktionen 

bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch‐

land entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts‐, Handels‐ oder Finanzsanktionen, bzw. Em‐

bargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den 

Iran erlassen werden, soweit den nicht europäischen oder deutschen 

Rechtsvorschriften entgegenstehen.  

 

II. Mitversicherte Personen 

1. Personen in häuslicher Gemeinschaft 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

des Ehegatten und des eingetragenen Lebenspartners des Versicherungs‐

nehmers 

im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partner‐

schaften nach dem Recht anderer Staaten. 

(2) im Fall der ausdrücklichen Vereinbarung gemäß den nachfolgenden Vo‐

raussetzungen des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsneh‐

mer lebenden Partners einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft, sofern: 

a) der Partner unter der gleichen Adresse behördlich gemeldet ist, 

b) im Antrag mit Vor‐ und Zunamen sowie Geburtsdatum genannt ist. 

 (3) der Elternteile des Versicherungsnehmers, die in einer Alten‐ oder 

Pflegeeinrichtung leben.  

(4) der Personen, die sich vorübergehend – maximal bis zu einem Jahr – in 

häuslicher Gemeinschaft des Versicherungsnehmers aufhalten (z.B. Au‐

Pair, Austauschschüler).  

(5) der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Personen ge‐

genüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die aus 

Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten be‐

treuen oder den Streudienst versehen.  

Sofern Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr bei einem anderen Versi‐

cherer besteht, haftet dieser im Rahmen seines Vertrages/Schuldverhält‐

nisses allein.  

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei de‐

nen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versi‐

cherungsnehmers gemäß des Sozialgesetzbuch VII handelt. 

 

2. Kinder 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht  

(1) der unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartner‐

schaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer 

Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten lebenden Kinder (auch 

Stief‐, Adoptiv‐ und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, so‐

lange sie sich in einer Schul‐ oder sich unmittelbar anschließenden Berufs‐

ausbildung befinden (berufliche Erstausbildung – Lehre und/ oder Studium 

, auch Bachelor‐ und unmittelbar angeschlossener Masterstudiengang, 

nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). 

Bei Ableistung des Grundwehr‐ oder Zivildienstes (einschließlich des frei‐

willigen sozialen bzw. ökologischen Jahres) vor, während oder im An‐

schluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen.  

(2) der in häuslicher Gemeinschaft, unverheirateten und nicht in einer ein‐

getragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgeset‐

zes oder vergleichbaren Partnerschaften anderer Staaten lebenden Kinder 

(auch Stief‐, Adoptiv‐ und Pflegekinder) mit geistiger, seelischer oder kör‐

perlicher Behinderung ohne Altersbegrenzung, sofern sie im Haushalt des 

Versicherungsnehmers oder in einer Einrichtung leben. 

 

3. Einschränkungen und Erweiterungen zu II. 1. und 2. 

(1) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden 

eine Leistung aus einer anderen zugunsten der mitversicherten Person be‐

stehenden Haftpflichtversicherung beansprucht werden kann (Subsidiari‐

tät). 

(2) Für mitversicherte Personen gemäß Abschnitt II. Ziff. 1. (1), (2), (3) und 

II. 2. (1) gelten etwaige übergangsfähige Regressansprüche von Sozialversi‐

cherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversicherungsträ‐

gern, öffentlichen und privaten Arbeitgeber wegen Personenschäden mit‐

versichert.  

(3) Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestimmungen 

sind auf die mitversicherten Personen entsprechend anzuwenden. Dies gilt 

nicht für die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (siehe Ab‐

schnitt XIX), wenn das neue Risiko nur für eine mitversicherte Person gilt. 

(4) Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der Versiche‐

rungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung der Obliegenheiten sind sowohl 

der Versicherungsnehmer als auch die mitversicherten Personen verant‐

wortlich. 

 

III. Mitversicherte Tätigkeiten 

1. Betriebspraktikum/ Fachpraktischer Unterricht/ Ferienjobs 

(1) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

und der versicherten Personen aus der Teilnahme an einem Betriebsprak‐

tikum, am fachpraktischen Unterricht (z.B. an Fach‐, Gesamt‐ und Hoch‐

schulen oder einer Universität) oder einem Ferienjob, auch für die Beschä‐

digung von Lehrgeräten oder Maschinen. 

(2) Die Höchstersatzleistung beträgt je Schadenfall und Versicherungsjahr 

3.000 €. 

2. Schäden durch unentgeltliche Hilfeleistungen/ Gefälligkeitsschäden 

(1) Verursacht der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person ei‐

nen Schaden bei privater, unentgeltlicher Hilfeleistung für Dritte, wird sich 

der Versicherer nicht auf einen eventuellen stillschweigenden Haftungs‐

verzicht (Gefälligkeitshaftung) berufen, soweit dies der Versicherungsneh‐

mer wünscht und kein anderer Versicherer leistungspflichtig ist. 
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(2) Die Höchstersatzleistung beträgt je Schadenfall und Versicherungsjahr 

7.500 €. Der Versicherungsnehmer hat je Schadenfall eine Selbstbeteili‐

gung von 150 € zu tragen. 

 

3. Ehrenamtliche Tätigkeiten 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht hoheitlichen eh‐

renamtlichen Tätigkeit oder unentgeltlichen Freiwilligenarbeit aufgrund ei‐

nes sozialen Engagements. 

Hierunter fällt z.B. die Mitarbeit 

a) in der Kranken‐ und Altenpflege, der Behinderten‐, Kirchen‐ und Jugend‐

arbeit, 

b) in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden, 

c) bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musikgruppen, bei 

Pfadfindern oder gleichartig organisierten Gruppen, 

d) als vormundschaftlich bestellter Betreuer bzw. Vormund – mit Aus‐

nahme des beruflichen Betreuers gemäß § 1897 Abs. 6 BGB. 

Für die Dauer der Betreuung oder Vormundschaft ist im Umfang dieses 

Vertrages auch die persönlich gesetzliche Haftpflicht der betreuten Per‐

son(‐en) versichert. 

(2) Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen Haft‐

pflichtversicherungsvertrag (z.B. Vereins‐ oder Betriebshaftpflichtversiche‐

rung), leistet der Versicherer keine Entschädigung. 

(3) Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von 

a) öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern, wie z.B. als Bürgermeister, Ge‐

meinderatsmitglied, Schöffe, Laienrichter, Prüfer für Kammern, Angehöri‐

ger der Freiwilligen Feuerwehr. 

b) wirtschaftlichen/ sozialen Ehrenämtern mit beruflichem Charakter, wie 

z.B. als Betriebs‐ und Personalrat, Versichertenältester, Vertrauensperson 

nach § 40 SGB IV, beruflicher Betreuer nach § 1897 Abs. 6 BGB. 

 

4. Tätigkeit als Tagesmutter/ Tagesvater/ Babysitter  

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der unentgeltlichen, ent‐

geltlichen oder im Rahmen der gesetzlichen Regelungen über geringfügige 

Beschäftigung ausgeübten Tätigkeit als Tagesmutter/ ‐vater.  

(2) Versichert ist dabei insbesondere die Tätigkeit aus der Beaufsichtigung 

von zur Betreuung von bis zu 3 übernommenen Kindern im Rahmen des ei‐

genen Haushalts und/ oder des Haushalts der zu betreuenden Kinder, auch 

außerhalb der Wohnung, z.B. Spielen, Ausflüge. 

(3) Nicht versichert ist jedoch die Ausübung dieser Tätigkeit in Betrieben 

und Institutionen (z.B. Kindergärten, Kinderhorten, Kindertagesstätten). 

(4) Nicht versichert sind die persönlich gesetzliche Haftpflicht der Kinder 

sowie die Haftpflicht wegen Abhandenkommen von Sachen und der Ver‐

lust von Geld der zu betreuenden Kinder. 

(5) Erlangt ein Kind Versicherungsschutz aus einem anderen Vertrag, ent‐

fällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. 

 

5. Selbstständige, nebenberufliche Tätigkeiten im Rahmen eines Kleinge‐

werbes 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und 

der mitversicherten Personen aus selbstständigen, nebenberuflichen Tä‐

tigkeiten bis zu einem Jahres‐Gesamtumsatz bis maximal 6.000 €, sofern 

hierfür kein anderweitiger Versicherungsschutz durch eine andere Haft‐

pflichtversicherung besteht. 

 

(2) Bei der selbstständigen, nebenberuflichen Tätigkeit muss es sich han‐

deln um 

a) Flohmarkt‐ und Basarverkauf, 

b) Änderungsschneiderei, Handarbeiten, 

c) Zeitungs‐, Zeitschriften‐ und Prospektzustellung und Botendienste, 

d) Annahme von Sammelbestellungen, 

e) Markt‐ und Meinungsforschung, Daten‐ und Texterfassungen, Überset‐

zungen, 

f) die Erteilung von Nachhilfe‐ und Musikunterricht sowie Fitnesskurse, 

g) den Vertrieb von Kosmetik, Haushaltsartikeln, Bekleidung, Schmuck, 

Kunsthandwerk, 

h) die Betätigung als Alleinunterhalter, Friseur, oder Fotograf, oder Gärt‐

ner, 

 

(3) Hierbei dürfen keine Angestellten beschäftigt werden. 

(4) Der Versicherer ist zudem von der Leistung frei, wenn der Jahres‐Ge‐

samtumsatz im vorigen Geschäftsjahr 6.000 € überstieg. 

 

6. Haftpflichtansprüche von Arbeitgebern oder Arbeitskollegen 

(1) Versichert ist – abweichend zu Ziff. 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 

aus einer nicht selbstständigen Tätigkeit wegen Sachschäden gegenüber 

dem Arbeitgeber und Arbeitskollegen aufgrund betrieblich und arbeitsver‐

traglich veranlassten Tätigkeiten.  

(2) Besteht für den Versicherten Versicherungsschutz über einen anderen 

Vertrag entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. 

(3) Die Höchstersatzleistung beträgt je Schadenfall und Versicherungsjahr 

5.000 €. 

(4) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind  

a) Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung, 

b) Schäden an Schmuck‐ und Wertsachen, auch von Geld, Urkunden und 

Wertpapieren, 

c) Vermögensfolgeschäden, 

d) Schäden an Land‐, Luft‐ und Wasserfahrzeugen, 

e) Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, 

privaten Krankenversicherern und Arbeitgebern. 

 

7. Sportausübung 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und 

der mitversicherten Personen aus der Ausübung von Sport. 
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(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

aus 

a) einer jagdlichen Betätigung, 

b) der Teilnahme an Pferde‐, Rad‐ oder Kraftfahrzeugrennen sowie Vorbe‐

reitungen hierzu (Training).  

 

8. Waffen und Munition 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb‐, Stoß‐ und 

Schusswaffen sowie Munition und Geschossen.  

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist der Gebrauch zu Jagdzwe‐

cken oder zu strafbaren Handlungen. 

 

IV. Auslandsaufenthalte  

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche Haft‐

pflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland eintretender Versi‐

cherungsfälle, 

a) die auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im Inland oder 

Ausland bestehendes versichertes Risiko zurückzuführen sind, 

b) die auf die vorübergehende Benutzung und Anmietung von im Ausland 

gelegenen Wohnungen und Häusern gemäß Ziff. III 1.1a) – c) zurückzufüh‐

ren sind. 

(2) Versicherungsschutz besteht für vorübergehende Auslandsaufenthalte 

weltweit für maximal 4 Jahre und innerhalb von Europa bis zu 5 Jahre.  

(3) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungs‐

ort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehö‐

ren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt 

als erfüllt, in dem der Euro‐Betrag bei einem in der Europäischen Wäh‐

rungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.    

(4) Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall im Ausland 

durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistun‐

gen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Ver‐

sicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu einer 

Höhe von 30.000 € zur Verfügung. 

Der Kautionsbetrag wird auf eine von der dem Versicherer zu leistender 

Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als der zu leis‐

tende Schadenersatz, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Dif‐

ferenzbetrag zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, 

Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzfor‐

derungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist. 

 

V. Mietsachschäden und Schäden an geliehenen Sachen 

1. Mietsachschäden an Gebäuden  

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haft‐

pflicht aus der Beschädigung von zu privaten Zwecken gemieteten, gelie‐

henen, gepachteten oder geleasten Grundstücken, Gebäuden, Wohnun‐

gen, Wohnräumen und Räumen in Gebäuden und alle sich daraus erge‐

benden Vermögensschäden.  

(2) Die Höchstersatzleistung beträgt je Schadenfall und Versicherungsjahr 

1.000.000 €. 

(3) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche  

a) wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung, 

b) wegen Schäden an Heizungs‐, Maschinen‐, Kessel‐ und Warmwasserauf‐

bereitungsanlagen sowie an Elektro‐ und Gasgeräten und alles sich daraus 

ergebenden Vermögensschäden,  

c) wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 

besonders versichern kann, 

d) wegen Schäden infolge von Schimmelbildung. 

 

2. Schäden an gemieteten beweglichen Sachen in Ferienunterkünften 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haft‐

flicht aus der Beschädigung von beweglichen Einrichtungsgegenständen in 

Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen/ ‐häusern anlässlich von Reise‐

aufenthalten, die der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Per‐

son gemietet, gepachtet oder geliehen hat. 

(2) Die Höchstersatzleistung beträgt je Schadenfall und Versicherungsjahr 

10.000 €. Der Versicherungsnehmer hat je Schadenfall eine Selbstbeteili‐

gung von 100 € zu tragen.  

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche  

a) wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung, 

b) wegen Schäden an Heizungs‐, Maschinen‐, Kessel‐ und Warmwasserauf‐

bereitungsanlagen  sowie an Elektro‐ und Gasgeräten und alles sich daraus 

ergebenden Vermögensschäden, 

c) wegen Schäden infolge von Schimmelbildung. 

 

3. Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder Sachen 

(1) Versichert ist – abweichend zu 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers aus der Beschädigung, der Vernichtung oder dem 

Verlust von fremden beweglichen Sachen, wenn diese zu privaten Zwe‐

cken gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder Gegenstand eines beson‐

deren Verwahrungsvertrages sind. 

(2) Zu diesen Sachen gehören auch medizinische Geräte, die dem Versi‐

cherten zu Diagnosezwecken oder zur Anwendung überlassen werden, so‐

weit kein anderer Versicherer leistungspflichtig ist. 

(3) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Schäden 

a) an Sachen, die dem Beruf oder dem Gewerbe der versicherten Personen 

dienen, 

b) durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung, 

c) an Schmuck‐ und Wertsachen, auch Verlust von Geld, Urkunden und 

Wertpapieren, 

d) an Land‐, Luft‐ und Wasserfahrzeugen. 

(4) Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme 

für Sachschäden 7.500, ‐ € je Versicherungsfall. Der Versicherungsnehmer 

hat je Schadenfall eine Selbstbeteiligung von 150 € zu tragen. 

(5) Für die Miet‐ und Leihdauer gibt es keine Begrenzung. Die Ausschlüsse 

für Mietsachschäden gemäß Abschnitt V. Ziff. 1 (2) gelten unverändert 

fort. 
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VI. Tiere 

1. Haustiere, Pferde und Bienen  

(1) Versichert ist – in Ergänzung zu AHB – die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers als Halter oder Hüter von 

a) zahmen Haustieren, z.B. Katzen, Kaninchen, Tauben, 

b) gezähmten Kleintieren, z.B. Singvögel, Papageien, Hamster, Meer‐

schweinchen, 

c) Bienen, 

d) Blindenhunde. 

(2) Versichert ist – in Ergänzung zu AHB – die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers  

a) als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde, 

b) als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde, 

c) als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken, 

soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalterhaftpflichtversiche‐

rung besteht. 

(3) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht 

als Halter oder Hüter von 

a) Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit‐ und Zugtieren, 

b) wilden Tieren, 

c) Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten 

werden. 

(4) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

der Tierhalter/ ‐eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer gegen den Versi‐

cherungsnehmer wegen Sach‐ und Vermögensschäden. 

 

2. Wilde Kleintiere 

Versichert ist – in Ergänzung zu AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versi‐

cherungsnehmers aus dem erlaubten und nicht genehmigungspflichtigen 

Halten und Hüten von im Haushalt des Versicherungsnehmers befindlichen 

wilden Kleintieren (z.B. Schlangen, Spinnen, Skorpione, Reptilien) zu priva‐

ten Zwecken. 

 

VII. Fahrzeuge und Sportgeräte 

1. Kraft‐, Luft‐ und Wasserfahrzeuge 

(1) Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Halters, 

Führers eines Kraft‐, Luft‐, Wasserfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers 

wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht wer‐

den, sowie sonstige Risiken, die der Versicherungspflicht unterliegen. 

 

2. Gebrauch von nicht versicherungspflichtigen Landfahrzeugen 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die ver‐

ursacht werden durch den Gebrauch von ausschließlich folgenden nicht 

versicherungspflichtigen Landfahrzeugen: 

a) eigene Fahrräder, Skateboards, Rollschuhe/Inline‐Skates und dgl., 

b) Landfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter Höchstge‐

schwindigkeit, 

c) Selbstfahrende Arbeitsmaschinen (z.B. Rasenroboter, Aufsitzmäher, 

Schneeräumgeräte) mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstge‐

schwindigkeit, 

d) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindig‐

keit, 

e) Elektrofahrräder (Pedelecs bis 25 km/h bauartbedingte Höchstge‐

schwindigkeit), motorgetriebene Kinderfahrzeuge, Golfwagen bis 20 km/h 

(auf Golfplätzen unbegrenzt), motorgetriebene Roll‐ und Krankenfahr‐

stühle, 

f) Kraftfahrzeug‐Anhänger, die nicht zulassungspflichtig sind oder nur auf 

nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren, 

g) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kraftfahr‐

zeuge ohne Rücksicht auf eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit. 

(2) Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt: 

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 

Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfü‐

gungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist ver‐

pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtig‐

ten Fahrer gebraucht wird.  

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 

Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche‐

rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 

einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholi‐

sche Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das 

Fahrzeug sicher zu führen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 

Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, 

der durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in 

der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.  

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt 

Ziff. 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung der Obliegenheiten). 

   

3. Betankungsschäden an geliehenen, gemieteten und überlassenen Kraft‐

fahrzeugen 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die an 

fremden privat geliehenen, gemieteten oder gefälligkeitshalber überlasse‐

nen Kraftfahrzeugen durch versehentliche Betankung mit für das Fahrzeug 

nicht geeigneten Kraftstoffen entstehen.  

(2) Es besteht kein Versicherungsschutz für Fahrzeuge, die dem Versiche‐

rungsnehmer oder einer mitversicherten Person zum dauerhaften oder re‐

gelmäßigen Gebrauch überlassen wurden (z.B. Dienst‐/Firmenwagen oder 

eigene Leasing‐Fahrzeuge). 

(3) Die Höchstentschädigung der ist auf 2.500 € je Versicherungsfall und 

Versicherungsjahr begrenzt.  

 

4. Be‐ und Entladeschäden 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als privater Halter we‐

gen Schäden, die bei Dritten beim Be‐ oder Entladen seines Kraftfahrzeu‐

ges oder Kraftfahrzeug‐Anhängers verursacht wurden. 
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(2) Die Höchstentschädigung des Versicherers ist auf 1.000 € je Versiche‐

rungsfall und Versicherungsjahr begrenzt. Der Versicherungsnehmer hat je 

Schadenfall eine Selbstbeteiligung von 200 € zu tragen. 

(3) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für das Schadener‐

eignis eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht 

werden kann (Subsidiärdeckung). 

 

7. Wasserfahrzeuge 

Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB – die ge‐

setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die verur‐

sacht werden durch den Gebrauch von ausschließlich folgenden Wasser‐

fahrzeugen: 

a) eigene und fremde Wasserfahrzeuge ohne Segel oder, Motoren (auch 

ohne Hilfs‐ oder Außenbordmotoren) oder Treibsätze, z.B. Schlauch‐, Pad‐

del‐, Tret‐, Ruderboote, Kajaks, Kanus, Kanadier, 

b) eigene und fremde Windsurfbretter, 

c) eigene und fremde Segelboote ohne Motoren (auch ohne Hilfs‐ oder Au‐

ßenbordmotoren) oder Treibsätze mit einer Segelfläche bis maximal 15 

qm, nur soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist 

oder nicht anderweitig Versicherungsschutz erlangt werden kann, 

d) eigene und gelegentlich genutzte fremde Wassersportfahrzeuge mit 

Motoren, nur soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforder‐

lich ist oder nicht anderweitig Versicherungsschutz erlangt werden kann. 

 

8. Luftfahrzeuge / Drohnen 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die 

durch den Gebrauch von ausschließlich solchen Luftfahrzeugen verursacht 

werden, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen. 

(2) Versichert ist darüber hinaus das Halten, der Besitz und der Gebrauch 

von 

a) Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, die weder durch 

Motoren oder Treibsätze angetrieben werden und deren Fluggewicht 5 kg 

nicht übersteigt, 

b) Kitesport‐Geräten, z.B. Kite‐Drachen, ‐Boards, ‐Buggys u.ä., nicht jedoch 

das ziehende Boot selbst, 

c) privaten, nicht gewerblichen ferngesteuerten Fluggeräten mit Motoren 

oder Treibsätzen (z.B. Drohnen, Modellflugzeuge, Helikopter, Quadrocob‐

ter), deren Abfluggewicht 250 g nicht übersteigt. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst ausschließlich erlaubte Flüge. Der 

Versicherungsnehmer muss die geltenden Vorschriften und Verordnungen 

einhalten. Der Versicherungsschutz entfällt bei Verstoß gegen die gelten‐

den Nutzungsvorgaben (z.B. Erlaubnispflicht, Kenntnisnachweis oder Be‐

triebsverbote). 

(4) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für das Schadener‐

eignis eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht 

werden kann (Subsidiärdeckung). 

 

VIII. Immobilien, Haus‐ und Grundbesitz, Bauherr 

1. Selbstgenutzte Immobilien 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 

Inhaber (z.B. Eigentümer oder Mieter)  

a) einer oder mehrerer selbstgenutzter Wohnungen (bei Wohnungseigen‐

tum als Sondereigentümer), einschließlich Ferienwohnungen in Europa. 

Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemein‐

schaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Gemeinschafts‐

eigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Mitei‐

gentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

b) von maximal zwei selbstgenutzten Einfamilienhäusern oder eines Zwei‐ 

bzw. Mehrfamilienhauses inklusive dazugehörender Einliegerwohnungen 

in Europa. 

c) eines in Europa liegenden und selbstgenutzten Wochenend‐ oder/ Feri‐

enhauses oder eines auf Dauer und ohne Unterbrechung abgestellten und 

fest installierten Wohnwagens. 

d) eines im Inland gelegenen, selbst bewohnten, nicht mehr gewerblich 

genutzten landwirtschaftlichen (Bauern‐/ Guts‐) Hofes (Bauern‐/ Gutshof). 

Nicht versichert sind die landwirtschaftlichen Nutzflächen. 

(2) Mitversichert sind die zu den vorstehend unter a) bis d) genannten Im‐

mobilien gehörenden  

Garagen, Gärten, Swimmingpools, (Schwimm‐) Teiche sowie eines Schre‐

bergartens. 

 

2. Unbebaute Grundstücke 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 

Inhaber von in Europa liegender unbebauter Grundstücke bis zu einer Ge‐

samtfläche von 10.000 qm, auch wenn diese verpachtet werden. 

(2) Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Grundstücke in 

Europa gelegen sind. 

 

3. Selbstgenutzte Büros 

 (1) Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die gesetzliche Haft‐

pflicht als Inhaber der vom Versicherungsnehmer oder den mitversicher‐

ten Personen selbst genutzten Büros und Praxisräumen, sofern der Anteil 

der gewerblich genutzten Fläche nicht mehr als 50 % beträgt und ander‐

weitig kein Versicherungsschutz besteht. Die Mitversicherung entfällt für 

die gesamte Immobilie, wenn der Anteil der gewerblich genutzten Fläche 

50 % übersteigt.  

(2) Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Grundstücke in 

Europa gelegen sind. 

 

4. Verkehrssicherungspflichten 

(1) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der unter Ziff. 1, 2 und 3 ge‐

nannten Risiken aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungs‐

nehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z.B. bauliche In‐

standhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf 

Gehwegen). 

(2) Das gilt auch für die durch Vertrag vom Versicherungsnehmer aus‐

schließlich als Mieter, Pächter oder Entleiher übernommene gesetzliche 

Haftpflicht für Verkehrssicherungspflichten des Vertragspartners (Vermie‐

ter, Verleiher, Verpächter) in dieser Eigenschaft. 
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5. Vermietung 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Ei‐

gentümer aus der dauerhaften oder vorübergehenden Vermietung von  

a) maximal drei Wohneinheiten bis zu einem Gesamtjahresmietwert von 

15.000 € in einem Mehrfamilienhaus, auch Einfamilienhäuser mit Einlie‐

gerwohnung bis zu einem Gesamtjahresmietwert von 30.000 €, 

b) dem mitversicherten Wochenend‐/ Ferienhaus bis zu acht Betten. 

 

6. Miteigentum 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem Miteigentum 

a) an zu den Immobilien gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z.B. gemein‐

schaftliche Zugänge (Durchgangswege) zur öffentlichen Straße, Privatstra‐

ßen, Wäschetrockenplätzen, Garagenhöfe, Spielplätze, Abstellplätze für 

Abfallbehälter, 

b) an den nicht zu den oben angeführten Immobilien gehörenden Garagen 

und Stellplätzen. 

 

7. Erneuerbare Energien 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem Betrieb und der Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung von Strom 

und Wärme durch erneuerbare Energien,  

wie z.B.  

a) Photovoltaik‐ und Solaranlagen, 

b) Luft‐, Wasser‐ und Erdwärmeanlagen, 

c) Kleinwindanlagen, 

d) Mini‐Blockheizkraftwerke. 

(2) Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus der Abgabe von Energie 

an Dritte gelten vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

 

8. Besitz 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 

früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Be‐

sitzwechsel bestand. 

 

9. Bauherr 

(1) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

als Bauherr oder Unternehmer von Baumaßnahmen, wie z. B. Neubauten, 

Umbauten, Anbauten, Reparaturen, Abbruch und Grabarbeiten. Versiche‐

rungsschutz besteht bis zu einer Bausumme von 150.000 € je Bauvorha‐

ben.  

Zur Bausumme zählen alle tatsächlichen Aufwendungen für die Gesamt‐

baumaßnahme. Wird die genannte Bausumme überschritten entfällt der 

Versicherungsschutz. Es gelten dann die Bestimmungen der Vorsorgeversi‐

cherung. 

(2) Mitversichert ist dabei die persönliche gesetzliche Haftpflicht der vom 

Versicherungsnehmer zur Mithilfe eingesetzten und ordnungsgemäß zur 

gesetzlichen Unfallversicherung angemeldeten Personen für Schäden, die 

sie in Ausübung dieser Verrichtungen bei Dritten verursachen. 

(3) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle oder Berufs‐

krankheiten nach dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

(4) Erlangt eine hier mitversicherte Person Versicherungsschutz aus einem 

anderen Versicherungsvertrag (z.B. einer eigenen Privathaftpflicht) entfällt 

der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. 

 

IX. Besondere Umweltrisiken 

1. Gewässerschäden  

(1) Gegenstand der Versicherung  

a) Der Versicherungsschutz umfasst im Umfang des Vertrages, wobei Ver‐

mögensschäden als Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haft‐

pflicht des Versicherungsnehmers für mittelbare oder unmittelbare Folgen 

von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Be‐

schaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer‐

schäden) – Restrisiko – mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anla‐

gen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus Verwendung 

dieser gelagerten Stoffe.  

 

b) Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz als Inhaber von Kleingebin‐

den bis 100 l/kg je Einzelgebinde und mit einem Gesamtfassungsvermögen 

bis 1.000 l/kg.  

c) Ebenso besteht Versicherungsschutz als Inhaber einer privat genutzten 

Abwassergrube ausschließlich für häusliche Abwässer ohne Einleitung in 

ein Gewässer. 

d) Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im Folgen‐

den nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen Versicherungsbe‐

dingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) Anwendung.  

 

e) Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch Ar‐

beitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 

Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass 

dieser Verrichtung in Anspruch genommen werden. Ausgeschlossen sind 

Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeits‐

unfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß des SGB handelt.  

(2) Heizöltanks  

Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für die Versicherung der Haft‐

pflicht aus Gewässerschäden als Inhaber eines Heizöltanks (Batterietanks 

gelten als ein Tank) zur Versorgung des selbst genutzten Risikos bis zu ei‐

nem Gesamtfassungsvermögen von bis zu 15.000 Liter.  

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist 

a) eine ordnungsgemäße, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende 

Installation durch einen Fachmann, z.B. Verordnungen über den Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS), 

b) eine mindestens jährlich durchgeführte Wartung durch einen Fachbe‐

trieb, 

c) die unverzügliche Beseitigung von Mängeln durch einen Fachbetrieb, 

d) das Vorhandensein von Schutzvorrichtungen, z.B. Überfüllsicherung, 

doppelwandige Anlage, Leckanzeige und Auffangwanne. 

26



 
 

 

(3) Rettungskosten  

a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi‐

cherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten 

halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten 

werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der 

Entschädigungsleistung die Einheitsversicherungssumme nicht überstei‐

gen. Für Gerichts‐ und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der AHB.  

b) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs‐ und außerge‐

richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusam‐

men mit der Entschädigung die Einheitsversicherungssumme übersteigen. 

Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsneh‐

mers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht 

als Weisung des Versicherers.  

(4) Vorsätzliche Verstöße  

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche‐

rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätz‐

liches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord‐

nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anord‐

nungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.  

(5) Vorsorgeversicherung  

Die Bestimmungen Ziff. 4 AHB – Vorsorgeversicherung – finden keine An‐

wendung. 

(6) Gemeingefahren  

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar 

oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 

Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in ei‐

nem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 

von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Ge‐

walt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.  

(7) Subsidiarität 

Soweit Versicherungsschutz aus einem anderen Versicherungsvertrag be‐

steht, entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.   

 

2. Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadengesetz 

(USchadG) 

(1) Mitversichert sind abweichend von AHB auch öffentlich‐ rechtliche 

Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Um‐

weltschadensgesetz. Voraussetzung ist, dass die schadenverursachenden 

Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt ge‐

langt sind oder die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und 

bestimmungswidrig erfolgt ist. Umweltschaden ist eine Schädigung von ge‐

schützten Arten und natürlichen Lebensräumen, Schädigung der Gewässer 

einschließlich Grundwasser, Schädigung des Bodens. Mitversichert sind, 

teilweise abweichend von Ziff. 7.6 AHB 2012, Pflichten oder Ansprüche 

wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten 

oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Versiche‐

rungsschutz dieses Vertrages erfasst sind. 

(2) Nicht versichert sind  

a) Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen (Versi‐

cherungsnehmer oder eine mitversicherte Person) richten, die den Scha‐

den dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verord‐

nungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An‐

ordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.  

b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die durch unvermeidbare, 

notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt ent‐

stehen für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche‐

rungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versiche‐

rungsschutz hat oder hätte erlangen können.  

(3) Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB im Geltungsbereich der 

EU‐Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungs‐

fälle. Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB 

auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen 

anderer EU‐Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den 

Umfang der o. g. EU‐Richtlinie nicht überschreiten. 

(4) Ausschlüsse 

a) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den 

Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Ver‐

ordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen 

Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abwei‐

chen. 

b) Ausgeschlossen sind Pflichten und Ansprüche wegen Schäden, die durch 

unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf 

die Umwelt entstehen.   

(5) Subsidiarität 

Ausgeschlossen sind Pflichten und Ansprüche wegen Schäden, für die der 

Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (z.B. Ge‐

wässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder 

hätte erlangen können. 

 

X. Abwasser‐ und Allmählichkeitsschäden 

1. Sachschäden durch Abwasser 

Versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche 

Abwasser und durch Abwasser aus dem Rückstau des Straßenkanals. 

 

2. Allmählichkeitsschäden 

Versichert sind Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, der durch allmähli‐

che Einwirkungen der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit 

und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.). 

 

XI. Mitversicherung von Vermögensschäden 

(1) Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 

wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Schadenereig‐

nissen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Ver‐

mögensschäden 

a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine 

Rechnung von Dritten) hergestellte und gelieferte Sachen, erbrachte Ar‐

beiten oder sonstige Leistungen; 

b) aus planender, beratender, bau‐ oder montageleitender, prüfender 

oder gutachtlicher Tätigkeit; 

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich ver‐

bundene Unternehmen; 

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
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e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung; 

f) aus Reiseveranstaltungen; 

g) aus Anlage‐, Kredit‐, Versicherungs‐, Grundstücks‐, Leasing‐ oder ähnli‐

chen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus 

Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 

h) aus Rationalisierung und Automatisierung; 

i) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten 

sowie Kartell‐ oder Wettbewerbsrechts; 

j) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor‐ und Kostenanschlä‐

gen; 

k) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegen‐

wärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat 

oder anderer vergleichbarer Leitungs‐ oder Aufsichtsgremien/ Organe im 

Zusammenhang stehen; 

l) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor‐

schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus 

sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

m) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpa‐

pieren und Wertsachen; 

n) aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Er‐

schütterungen). 

 

XII. Forderungsausfall 

1. Gegenstand der Forderungsausfalldeckung 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsneh‐

mer oder eine mitversicherte Person während der Wirksamkeit der Versi‐

cherung von einem Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) unter fol‐

genden Voraussetzungen: 

a) Es muss sich um ein Risiko aus dem Deckungsumfang der Privathaft‐

pflichtversicherung dieses Vertrages handeln. 

b) Der wegen dieses Schadensereignisses in Anspruch genommene Dritte 

kann seiner Schadenersatzverpflichtung ganz oder teilweise nicht nach‐

kommen, weil die Zahlungs‐ oder Leistungsunfähigkeit des schadensersatz‐

pflichtigen Dritten festgestellt worden ist. 

c) Die Durchsetzung der Forderung gegen den Dritten ist gescheitert. 

(2) Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem der scha‐

denersatzpflichtige Dritte Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang 

der in diesem Vertrag geregelten Privathaftpflichtversicherung des Versi‐

cherungsnehmers hätte. Daher finden im Rahmen der Forderungsausfall‐

deckung für die Person des Schädigers auch die Risikobeschreibungen und 

Ausschlüsse Anwendung, die für den Versicherungsnehmer gelten. So be‐

steht insbesondere kein Versicherungsschutz, wenn der Schädiger den 

Schaden im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit verur‐

sacht. 

(3) Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für gesetzliche Haftpflicht‐

ansprüche gegen Dritte 

a) aus der Eigenschaft des Schädigers als privater Halter eines Hundes oder 

Pferdes, 

b) aus der Eigenschaft des Schädigers als Eigentümer, Besitzer, Halter oder 

Führer eines Kraftfahrzeuges. 

 

2. Leistungsvoraussetzung 

(1) Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einer 

mitversicherten Person leistungspflichtig, wenn  

a) die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen vollstreckba‐

ren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht in der Bundesrepublik 

Deutschland oder einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union, 

der Schweiz, Norwegen, Island oder Lichtenstein festgestellt worden ist 

oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des Schädigers vor einem Notar 

eines dieser Staaten erwirkt wurde. 

Anerkenntnis‐, Versäumnisurteile und gerichtliche Vergleiche sowie ver‐

gleichbare Titel der vorgenannten Länder binden den Versicherer nur, so‐

weit der Anspruch auch ohne einen dieser Titel bestanden hätte, 

b) der schädigende Dritte zahlungs‐ oder leistungsunfähig ist. Dies ist der 

Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person 

nachweist, dass 

aa) eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat, 

bb) eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der schadener‐

satzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren die eidesstaatliche Versiche‐

rung über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat oder 

cc) ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten durchgeführtes Insol‐

venzverfahren nicht zur vollen Befriedigung geführt hat oder ein solches 

Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde., und 

   

c) an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadenersatzpflichtigen 

Dritten in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten werden und die voll‐

streckbare Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der 

Versicherungsnehmer hat an der Umschreibung des Titels auf den Versi‐

cherer mitzuwirken. 

 

3. Umfang der Forderungsausfalldeckung 

(1) Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderungen. 

(2) Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versiche‐

rungsfall auf die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbar‐

ten Versicherungssummen begrenzt, sofern der Schadenersatzbetrag min‐

destens 2.500 €beträgt. Der Versicherungsnehmer trägt je Schadenereig‐

nis 2.500 € selbst. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz 

auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

(3) Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus diesem 

Vertrag zu. 

 

4. Räumlicher Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht – abweichend von Abschnitt IV – für Schade‐

nereignisse, die in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der 

Schweiz, Norwegens, Island oder Lichtenstein eintreten. 

 

5. Besondere Ausschlüsse der Forderungsausfalldeckung 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  

a) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung, 

b) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forde‐

rungsübergangs, 
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c) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen 

oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht 

oder eingelegt wurden, 

d) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz ein anderer Versicherer Leis‐

tungen zu erbringen hat (z.B. der Hausratversicherer des Versicherungs‐

nehmers) oder ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungsträger 

Leistungen zu erbringen hat, auch nicht soweit es sich um Rückgriffs‐, Be‐

teiligungsansprüche oder ähnliche von Dritten handelt, 

e) Ansprüche aus Schäden an Immobilien. 

 

 

XIII. Schlüsselverlust 

1. Private/ ehrenamtliche Schlüssel 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem Abhandenkommen von 

a) privaten Türschlüsseln, z.B. bei Verlust des Schlüssels einer gemieteten 

Wohnung oder eines Hotelzimmers (auch General‐/ Hauptschlüssel für 

eine zentrale Schließanlage), 

b) Türschlüsseln, die dem Versicherungsnehmer im Rahmen einer Vereins‐

mitgliedschaft oder eines Ehrenamtes zur Verfügung gestellt wurden, 

c) privaten Schlüsseln für fremde Kraftfahrzeuge (z.B. Miet‐ und Leasing‐

fahrzeuge). 

 

2. Berufliche Schlüssel  

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem Abhandenkommen von Türschlüsseln sowie Schlüsseln für Dienst‐

Kraftfahrzeuge, die einer versicherten Person im Rahmen einer berufli‐

chen/ dienstlichen/ amtlichen Tätigkeit von Arbeitgebern/ Dienstherrn 

überlassen wurden. 

 

3. Codekarten 

Codekarten für elektronische Schlösser sowie Fernbedienungen (Transpon‐

der) für Schlösser werden Schlüsseln gleichgesetzt. 

 

4. Kosten  

(1) Ersetzt werden die Kosten 

a) für den Ersatz der Schlüssel, 

b) für die notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen, 

c) für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss), 

d) für den notwendigen Objektschutz des Gebäudes bis zur Auswechslung 

der Schlösser bzw. Schließanlagen. 

(2) Die Entschädigungsleistung ist auf € 50.000 je Schadenereignis und je 

Schadenjahr begrenzt. Der Versicherungsnehmer hat je Schadenfall eine 

Selbstbeteiligung von 250 € zu tragen. 

 

 

 

5. Ausschlüsse  

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen  

sind Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z.B. Einbruch, Diebstahl oder 

Vandalismus), 

sind bei Wohnungseigentümern, die Kosten der im Sondereigentum ste‐

henden Schlüssel, Schlösser und Schließanlagen (Eigenschäden), 

ist der Verlust von Tresor‐, Schließfach‐ und Möbelschlüsseln sowie sonsti‐

gen Schlüsseln zu beweglichen Sachen (außer Kfz‐Schlüsseln gemäß Ziff. 1., 

ist der Verlust von Schlüsseln zu Gebäuden, Wohnungen, Räumen oder 

Garagen, deren Betreuung (z.B. Verwaltung, Bewachung, Objektschutz, 

Reinigung) Aufgabe der gewerblichen, betrieblichen oder beruflichen Tä‐

tigkeit des Versicherungsnehmers oder einer versicherten Person ist oder 

war. 

Ist der Verlust von Schlüsseln, die dem Arbeitgeber des Versicherungsneh‐

mers von Kunden oder sonstigen Dritten überlassen wurden. 

 

XIV. Internetnutzung, Datenaustauch im privaten Bereich 

1. Gegenstand der Versicherung 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.15 AHB – die gesetzliche Haft‐

pflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus der privaten Nut‐

zung, dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektroni‐

scher Daten, z.B. im Internet, per Mail oder Mittels Datenträger. 

 

Dies gilt ausschließlich für Schäden aus 

a) der Löschung, der Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verände‐

rung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer‐Viren 

und/ oder andere Schadprogramme, 

b) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung 

und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten, und zwar wegen  

aa) sich daraus ergebenden Personen‐ und Sachschäden, nicht jedoch wei‐

terer Datenveränderungen sowie 

bb) der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfas‐

sung/ korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten, 

cc) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch. 

 

2. Obliegenheiten 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass seine aus‐

zutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicher‐

heitsmaßnahmen und/ oder –techniken (z.B. Virenscanner, Firewall) gesi‐

chert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik 

entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. Ver‐

letzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziff. 26 AHB 

(Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzungen). 

 

3. Ausschlüsse 

(1) Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus nachfolgend ge‐

nannten Tätigkeiten und Leistungen: 

a) Software‐Erstellung, ‐Handel, ‐Implementierung, ‐Pflege, 
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b) IT‐Beratung, ‐Analyse, ‐Organisation, ‐Einweisung, ‐Schulung, 

c) Netzwerkplanung, ‐installation, ‐integration, ‐betrieb, ‐wartung, ‐pflege, 

d) Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access‐, Host‐, Full‐Service‐Provi‐

ding, 

e) Betrieb von Datenbanken. 

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen, sind ebenfalls  

a) Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versiche‐

rungsnehmer bewusst  

aa) unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/ Datennetze eingreift 

(z.B. Hacker‐Attacken, Denial of Service Attacks), 

bb) Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören 

oder zu verändern (z.B. Software‐Viren, Trojanische Pferde),; 

b) Ansprüche, die in im Zusammenhang stehen mit 

aa) massenhaft, versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch 

übertragenen Informationen (z.B. Spamming), 

bb) Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informati‐

onen über Internet‐Nutzer gesammelt werden sollen, 

c) Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch bewuss‐

tes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (z.B. Teil‐

nahme an rechtswidrigen Online‐Tauschbörsen) oder durch sonstige be‐

wusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. 

 

XV. Deckungserweiterungen 

1. Schäden durch nicht deliktfähige Personen und Kinder 

(1) Für Schäden durch versicherte Personen wird sich der Versicherer nicht 

auf eine Deliktunfähigkeit berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer 

wünscht und ein anderer Versicherer (z.B. Sozialversicherungsträger) nicht 

leistungspflichtig ist.  

(2) Die Entschädigungsleistung ist auf € 50.000 je Schadenereignis und je 

Schadenjahr begrenzt. 

(3) Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwen‐

dungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z.B. Aufsichtspflichtige), so‐

weit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind, vor. 

 

2. Schäden durch nicht deliktfähige Kinder, für die vorübergehend die Auf‐

sichtspflicht übernommen wurde 

(1) Für Schäden durch Kinder, für die der Versicherungsnehmer oder eine 

mitversicherte Person vorübergehend die Aufsichtspflicht übernommen 

hat, wird sich der Versicherer nicht auf die Deliktunfähigkeit berufen, so‐

weit der Versicherungsnehmer dies wünscht und ein anderer Versicherer 

(z.B. Sozialversicherungsträger) nicht leistungspflichtig ist.  

(2) Die Entschädigungsleistung ist auf € 50.000 je Schadenereignis und je 

Schadenjahr begrenzt. 

(3) Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwen‐

dungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z.B. Aufsichtspflichtige), so‐

weit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind, vor. 

 

 

3. Ansprüche der Personen untereinander 

(1) Abweichend von Ziff. 7.4 und 7.5 AHB sind Haftpflichtansprüche der 

versicherten Personen untereinander wegen Personenschäden versichert.  

(2) Dies beinhaltet auch übergangsfähige Regressansprüche von Sozialver‐

sicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversicherungsträ‐

gern, sonstigen Versicherungsunternehmen, öffentlichen und privaten Ar‐

beitgebern wegen Personenschäden. 

 

4. Versicherungswechsel 

(1) Ist zum Zeitpunkt der Schadenmeldung unklar, ob ein Personen‐, Sach‐ 

oder Vermögensschaden während der Gültigkeit dieser Versicherung ein‐

getreten ist oder in die Zuständigkeit der bis zu diesem Zeitpunkt beste‐

henden Vorversicherung fällt, werden wir die Schadenbearbeitung nicht 

wegen der fehlenden Nachweise der Zuständigkeit ablehnen. 

(2) Kann sich der Versicherer mit dem Vorversicherer nicht darüber eini‐

gen, welche Gesellschaft für den Schaden zuständig ist, tritt der Versiche‐

rer im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes in Vorleistung, so‐

fern die Leistung auch im Falle einer unverändert fortgeführten Vorversi‐

cherung erbracht worden wäre. Dies setzt voraus, dass der Versicherungs‐

nehmer den Versicherer uns so weit wie möglich bei der Klärung des Sach‐

verhalts unterstützten und die Ansprüche gegen den Vorversicherer an uns 

den Versicherer abtritt.  

(3) Sollte sich im Rahmen der Geltendmachung der abgetretenen Ansprü‐

che herausstellen, dass der Schaden tatsächlich nicht in die in unsere Zu‐

ständigkeit dieses Versicherungsvertrages fällt und der Vorversicherer 

ebenfalls nicht oder nur eingeschränkt zur Leistung verpflichtet war, kann 

der Versicherer die zu viel erbrachte Leistung zurückverlangen.   

(4) Bleibt hingegen unklar, welche Gesellschaft für den Schaden zuständig 

ist, erbringt der Versicherer gen wir auch eine sich gegenüber der Vorversi‐

cherung ergebenden Mehrleistung, sofern festgestellt werden kann, dass 

es zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Versicherungsvertrages noch 

keine Anzeichen für einen bereits eingetretenen Schaden gab. 

 

5. Ansprüche aus Benachteiligungen/ Antidiskriminierung 

(1) Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.17 AHB – Haftpflichtan‐

sprüche wegen Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung 

oder sonstigen Diskriminierungen. 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 

Dienstherr der in seinem Privathaushalt oder sonstigen privaten Lebensbe‐

reich beschäftigen Personen. Beschäftigte Personen sind auch Bewerberin‐

nen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie Personen, deren 

Beschäftigungsverhältnis beendet ist. 

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 

a) Versicherungsansprüche aller Personen, soweit sie den Schaden durch 

wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder 

Weisung oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt 

haben. 

b) Ansprüche auf Entschädigung und/ oder Schadenersatz mit Strafcharak‐

ter; hierunter fallen auch Strafen, Buß‐ und Ordnungs‐ oder Zwangsgelder, 

die gegen den Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen 

verhängt worden sind.; 

c) Ansprüche wegen 

aa) Gehalt, 
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bb) rückwirkende Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, Ruhegeldern, be‐

trieblicher Altersversorgung, 

cc) Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung von Ar‐

beitsverhältnissen und Sozialplänen sowie 

dd) Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs‐

krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialge‐

setzbuch VII handelt. 

 

6. Innovationsklausel 

Sind die bei Vertragsabschluss gültigen Besonderen Bedingungen aus‐

schließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers und ohne Mehrbeitrag 

im Laufe der Vertragslaufzeit geändert worden, so gelten die neuen Bedin‐

gungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 

 

7. Abweichung gegenüber GDV‐Musterbedingungen 

Der Versicherer garantiert, dass die vorliegenden Bedingungen zur Haft‐

pflichtversicherung ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers 

von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) 

empfohlenen Bedingungen sowie den Mindeststandard des Arbeitskreises 

Vermittlerrichtlinie abweichen. 

 

8. Summen‐ und Bedingungsdifferenzdeckung 

(1) Beantragt ein Kunde Anschlussversicherungsschutz für die Haftpflicht‐

versicherung und besteht zu diesem Zeitpunkt noch ein anderweitiger gül‐

tiger auslaufender Haftpflichtversicherungsvertrag, so besteht eine Sum‐

men‐ und Bedingungsdifferenzdeckung unter folgenden Voraussetzungen 

und Bedingungen:   

a) Soweit der beantragte Versicherungsschutz des künftigen Vertrages 

über den der anderen noch bestehenden Haftpflichtversicherung hinaus‐

geht, gewährt der Versicherer dem Versicherungsnehmer Differenzde‐

ckung für solche Ereignisse, die zukünftig über den Anschlussversiche‐

rungsschutz gedeckt wären. 

b) Eine Leistung aus der Summen‐ und Bedingungsdifferenzdeckung er‐

folgt im Anschluss an die anderweitig bestehende Haftpflichtversicherung. 

c) Eine Deckung aus bestehenden Haftpflichtversicherungen geht aus‐

nahmslos diesem Vertrag vor. 

d) Dabei bilden die in dem Differenzvertrag vereinbarten Selbstbeteiligun‐

gen und die hier genannten Bedingungen den Rahmen für die gleichartige 

Leistung aus allen Versicherungsverträgen zusammen. 

e) Leistet der Versicherer wir aus einer anderen Haftpflichtversicherung 

nicht, weil der Versicherungsnehmer mit der Zahlung des Beitrages im Ver‐

zug waren oder eine Obliegenheit verletzt wurde, so wird dadurch der Um‐

fang der Summen‐ und Bedingungsdifferenzdeckung nicht vergrößert. 

f) Der Versicherungsschutz für die Differenzdeckung gilt längstens für 12 

Monate ab Antragseingang und endet automatisch mit dem Beginn des 

endgültigen Versicherungsvertrages. 

(2) Sollte der Anschlussversicherungsschutz nicht zustande kommen, so 

kann der Differenzbeitrag für den Zeitraum des Differenzversicherungs‐

schutzes anteilig auf Basis des nicht zustande gekommenen Anschlussver‐

trages erhoben werden. 

(3) Beide Vertragsparteien haben das Recht die Summen‐ und Bedingungs‐

differenzdeckung während der Laufzeit mit Monatsfrist zu kündigen. 

(4) Bei Eintritt eines Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer un‐

verzüglich 

a) den Versicherungsfall anzuzeigen, sofern bereits für Sie erkennbar ist, 

dass der anderweitige Versicherer nicht oder nur teilweise leistet, 

b) den Versicherungsfall spätestens dann anzuzeigen, wenn der anderwei‐

tige Versicherer den Versicherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat. 

c) Jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens 

und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten, jede hierzu 

dienliche Auskunft und Vollmacht zu erteilen oder erteilen zu lassen und 

Belege beizubringen. Das gilt auch und insbesondere für Nachweise und 

Leistungen anderer Versicherer. 

 

9. Vertragsfortsetzung nach dem Tod des Versicherungsnehmers 

Für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner des 

Versicherungsnehmers und/ oder unverheiratete und nicht in einer einge‐

tragenen Lebenspartnerschaft lebende Kinder des Versicherungsnehmers 

besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes 

des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. 

Wird die nächste Beitragsrechnung durch einen der vorgenannten Mitver‐

sicherten eingelöst, so wird diese Person Versicherungsnehmer. 

 

10. Beitragsanpassung 

In Erweiterung zu Ziff. 14 ist der Versicherer berechtigt, die Tarife für die 

Privathaftpflichtversicherung (Nettobeitrag für die einzelne Risikoart sowie 

Prämienzuschläge für erweiterten Versicherungsschutz) mit sofortiger Wir‐

kung für die bestehenden Versicherungsverträge aufgrund der Schaden‐ 

und Kostenentwicklung anzupassen, um das bei Vertragsabschluss verein‐

barte Verhältnis von Leistung (Gewährung von Versicherungsschutz) und 

Gegenleistung (Zahlung der Versicherungsprämie) wiederherzustellen. Da‐

bei hat der Versicherer die anerkannten Grundsätze der Versicherungsma‐

thematik und der Versicherungstechnik zu berücksichtigen. 

 

11. Keine automatische Selbstbeteiligungen oder Beitragserhöhungen im 

Schadenfall 

Der Versicherer garantiert, dass nach einem Schadenfall keine automati‐

sierte Beitragserhöhung stattfindet oder dem Vertrag eine Selbstbeteili‐

gung vereinbart wird. Der Versicherer behält sich im Schadenfall eine indi‐

viduelle Anpassung vor. 

 

XVII. Besondere Vertragsformen (sofern vereinbart) 

1. Tarif Single ohne Kind 

Sofern der Tarif Single ohne Kind vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die persönlich 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Einzelperson. 

(2) Die Bestimmungen über die mitversicherten Personen gemäß Abschnitt 

II. 1. (1) bis (3) und II. 2. haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit. 

(3) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen über die Erhöhung und Erweiterung von versi‐

cherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

 

2. Tarif Single mit Kind 

31



 
 

 

Sofern der Tarif Single mit Kind vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die persönlich 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers sowie seiner Kinder ge‐

mäß Abschnitt II. 2. 

(2) Die Bestimmungen über weitere mitversicherte Personen nach Ab‐

schnitt II. 1. (1) bis (3) wie Ehepartner, Lebenspartner, betreute und sons‐

tige Personen haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit. 

(3) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen über die Erhöhung und Erweiterung von versi‐

cherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

 

3. Tarif Paar ohne Kind 

Sofern der Tarif Paar ohne Kind vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die persönlich 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers sowie des Ehegatten, 

eingetragenen Lebenspartners oder des in häuslicher Gemeinschaft mit 

dem Versicherungsnehmer lebenden Partners einer nichtehelichen Le‐

bensgemeinschaft. 

(2) Die Bestimmungen über weitere mitversicherte Personen gemäß Ab‐

schnitt II. 1. (1) bis (3) und II. 2. haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit. 

(3) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen über die Erhöhung und Erweiterung von versi‐

cherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

 

4. Tarif Familie  

Sofern der Tarif Familie vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die persönlich gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers und der unter Abschnitt II. genann‐

ten mitversicherten Personen. 

(2) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen der über die Erhöhung und Erweiterung von ver‐

sicherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

 

5. Tarif Junge Leute  

Sofern der Tarif Junge‐Leute vereinbart ist, gilt folgendes: 

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die persönlich gesetzliche Haft‐

pflicht des Versicherungsnehmers, welcher das 29. Lebensjahr vollendet 

hat, und der unter Abschnitt II. genannten mitversicherten Personen. 

Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es gel‐

ten die Bestimmungen der über die Erhöhung und Erweiterung von versi‐

cherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

Der Tarif Junge‐Leute gilt längstens bis zum Ende des Versicherungsjahres, 

in dem der Versicherungsnehmer das 30. Lebensjahr vollendet. Zur nächs‐

ten Hauptfälligkeit wird der Vertrag in den zu diesem Zeitpunkt gültigen 

Familientarifes überführt. 

 

6. Tarif 50 Plus  

Sofern der Tarif Senioren vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die persönlich gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers, welcher das 50. Lebensjahr vollen‐

det hat, und der unter Abschnitt II. genannten mitversicherten Personen. 

(2) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen der über die Erhöhung und Erweiterung von ver‐

sicherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die  

Privathaftpflichtversicherung EXKLUSIV  

 

In teilweiser Abänderung und Erweiterungen zu den Allgemeinen Versiche‐

rungsbedingungen für die Privathaftpflichtversicherung (AHB 2016, im Fol‐

genden VHB genannt) gelten die folgenden Klauseln als vereinbart: 

 

I. Gegenstand der Versicherung 

(1) Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetz‐

liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den Gefahren des tägli‐

chen Lebens als Privatperson und nicht aus den Gefahren eines Betriebs, 

Berufes, Dienstes oder Amtes. 

(2) Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versi‐

cherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragspar‐

teien direkt anwendbaren Wirtschafts‐, Handels‐ oder Finanzsanktionen 

bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch‐

land entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts‐, Handels‐ oder Finanzsanktionen, bzw. Em‐

bargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den 

Iran erlassen werden, soweit den nicht europäischen oder deutschen 

Rechtsvorschriften entgegenstehen.  

 

II. Mitversicherte Personen 

1. Personen in häuslicher Gemeinschaft 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

des Ehegatten und des eingetragenen Lebenspartners des Versicherungs‐

nehmers 

im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partner‐

schaften nach dem Recht anderer Staaten. 

(2) im Fall der ausdrücklichen Vereinbarung gemäß den nachfolgenden Vo‐

raussetzungen des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsneh‐

mer lebenden Partners einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft, sofern: 

a) der Partner unter der gleichen Adresse behördlich gemeldet ist, 

b) im Antrag mit Vor‐ und Zunamen sowie Geburtsdatum genannt ist. 

(3) des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer leben‐

den alleinstehenden   Angehörigen, sofern dieser unter der gleichen Ad‐

resse behördlich gemeldet ist.  

Als mitversicherte alleinstehende Angehörige gelten 

a) Eltern, Adoptiveltern, 

b) Schwiegereltern, 

c) Stiefeltern und 

d) (Ur‐) Großeltern. 

(4) der Elternteile des Versicherungsnehmers, die in einer Alten‐ oder Pfle‐

geeinrichtung leben.  

(5) der Personen, die sich vorübergehend – maximal bis zu einem Jahr – in 

häuslicher Gemeinschaft des Versicherungsnehmers aufhalten (z.B. Au‐

Pair, Austauschschüler).  

(6) der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Personen ge‐

genüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die aus 

Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten be‐

treuen oder den Streudienst versehen.  

Sofern Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr bei einem anderen Versi‐

cherer besteht, haftet dieser im Rahmen seines Vertrages/Schuldverhält‐

nisses allein. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei de‐

nen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versi‐

cherungsnehmers gemäß des Sozialgesetzbuch VII handelt. 

 

2. Kinder 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht  

(1) der unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartner‐

schaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer 

Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten lebenden Kinder (auch 

Stief‐, Adoptiv‐ und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, so‐

lange sie sich in einer Schul‐ oder sich unmittelbar anschließenden Berufs‐

ausbildung befinden (berufliche Erstausbildung – Lehre und/ oder Studium 

, auch Bachelor‐ und unmittelbar angeschlossener Masterstudiengang, 

nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). 

Bei Ableistung des Grundwehr‐ oder Zivildienstes (einschließlich des frei‐

willigen sozialen bzw. ökologischen Jahres) vor, während oder im An‐

schluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen.  

(2) der unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartner‐

schaft lebenden volljährigen Kinder bei vorliegender Arbeitslosigkeit im di‐

rekten Anschluss an die Schul‐/ Berufsausbildung sowie während der War‐

tezeit bis zum Ausbildungs‐/Studienbeginn und auch bei vorübergehenden 

beruflichen Tätigkeiten, maximal jedoch 1 Jahr und solange sie in häusli‐

cher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer leben.  

(3) der in häuslicher Gemeinschaft, unverheirateten und nicht in einer ein‐

getragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgeset‐

zes oder vergleichbaren Partnerschaften anderer Staaten lebenden Kinder 

(auch Stief‐, Adoptiv‐ und Pflegekinder) mit geistiger, seelischer oder kör‐

perlicher Behinderung ohne Altersbegrenzung, sofern sie im Haushalt des 

Versicherungsnehmers oder in einer Einrichtung leben. 

 

3. Einschränkungen und Erweiterungen zu II. 1. und 2. 

(1) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden 

eine Leistung aus einer anderen zugunsten der mitversicherten Person be‐

stehenden Haftpflichtversicherung beansprucht werden kann (Subsidiari‐

tät). 

(2) Für mitversicherte Personen gemäß Abschnitt II. Ziff. 1. (1), (2), (3) und 

II. 2. (1) gelten etwaige übergangsfähige Regressansprüche von Sozialversi‐

cherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversicherungsträ‐

gern, öffentlichen und privaten Arbeitgeber wegen Personenschäden mit‐

versichert.  

(3) Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestimmungen 

sind auf die mitversicherten Personen entsprechend anzuwenden. Dies gilt 

nicht für die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (siehe Ab‐

schnitt XIX), wenn das neue Risiko nur für eine mitversicherte Person gilt. 

(4) Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der Versiche‐

rungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung der Obliegenheiten sind sowohl 

der Versicherungsnehmer als auch die mitversicherten Personen verant‐

wortlich. 
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III. Mitversicherte Tätigkeiten 

1. Betriebspraktikum/ Fachpraktischer Unterricht/ Ferienjobs 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und 

der versicherten Personen aus der Teilnahme an einem Betriebspraktikum, 

am fachpraktischen Unterricht (z.B. an Fach‐, Gesamt‐ und Hochschulen 

oder einer Universität) oder einem Ferienjob, auch für die Beschädigung 

von Lehrgeräten oder Maschinen. 

 

2. Schäden durch unentgeltliche Hilfeleistungen/ Gefälligkeitsschäden 

Verursacht der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person einen 

Schaden bei privater, unentgeltlicher Hilfeleistung für Dritte, wird sich der 

Versicherer nicht auf einen eventuellen stillschweigenden Haftungsver‐

zicht (Gefälligkeitshaftung) berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer 

wünscht und kein anderer Versicherer leistungspflichtig ist. 

 

3. Freiwillige Hilfeleistung bei Notfällen 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht von Personen, die dem Versi‐

cherungsnehmer und den mitversicherten Personen bei Notfällen freiwil‐

lige Hilfe leisten im Rahmen dieser Hilfeleistung. 

 

4. Ehrenamtliche Tätigkeiten 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht hoheitlichen eh‐

renamtlichen Tätigkeit oder unentgeltlichen Freiwilligenarbeit aufgrund ei‐

nes sozialen Engagements. 

Hierunter fällt z.B. die Mitarbeit 

a) in der Kranken‐ und Altenpflege, der Behinderten‐, Kirchen‐ und Jugend‐

arbeit, 

b) in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden, 

c) bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musikgruppen, bei 

Pfadfindern oder gleichartig organisierten Gruppen, 

d) als vormundschaftlich bestellter Betreuer bzw. Vormund – mit Aus‐

nahme des beruflichen Betreuers gemäß § 1897 Abs. 6 BGB. 

Für die Dauer der Betreuung oder Vormundschaft ist im Umfang dieses 

Vertrages auch die persönlich gesetzliche Haftpflicht der betreuten Per‐

son(‐en) versichert. 

(2) Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen Haft‐

pflichtversicherungsvertrag (z.B. Vereins‐ oder Betriebshaftpflichtversiche‐

rung), leistet der Versicherer keine Entschädigung. 

(3) Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von 

a) öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern, wie z.B. als Bürgermeister, Ge‐

meinderatsmitglied, Schöffe, Laienrichter, Prüfer für Kammern, Angehöri‐

ger der Freiwilligen Feuerwehr. 

b) wirtschaftlichen/ sozialen Ehrenämtern mit beruflichem Charakter, wie 

z.B. als Betriebs‐ und Personalrat, Versichertenältester, Vertrauensperson 

nach § 40 SGB IV, beruflicher Betreuer nach § 1897 Abs. 6 BGB. 

 

 

 

5. Tätigkeit als Tagesmutter/ Tagesvater/ Babysitter  

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der unentgeltlichen, ent‐

geltlichen oder im Rahmen der gesetzlichen Regelungen über geringfügige 

Beschäftigung ausgeübten Tätigkeit als Tagesmutter/ ‐vater.  

(2) Versichert ist dabei insbesondere die Tätigkeit aus der Beaufsichtigung 

von zur Betreuung übernommenen Kindern im Rahmen des eigenen Haus‐

halts und/ oder des Haushalts der zu betreuenden Kinder, auch außerhalb 

der Wohnung, z.B. Spielen, Ausflüge. 

(3) Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder bzw. ih‐

rer Erziehungsberechtigten für Schäden, die die zu betreuenden Kinder er‐

leiden. 

(4) Nicht versichert ist jedoch die Ausübung dieser Tätigkeit in Betrieben 

und Institutionen (z.B. Kindergärten, Kinderhorten, Kindertagesstätten). 

(5) Nicht versichert sind die persönlich gesetzliche Haftpflicht der Kinder 

sowie die Haftpflicht wegen Abhandenkommen von Sachen und der Ver‐

lust von Geld der zu betreuenden Kinder. 

(6) Erlangt ein Kind Versicherungsschutz aus einem anderen Vertrag, ent‐

fällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. 

 

6. Selbstständige, nebenberufliche Tätigkeiten im Rahmen eines Kleinge‐

werbes 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und 

der mitversicherten Personen aus selbstständigen, nebenberuflichen Tä‐

tigkeiten bis zu einem Jahres‐Gesamtumsatz bis maximal 12.000 €, sofern 

hierfür kein anderweitiger Versicherungsschutz durch eine andere Haft‐

pflichtversicherung besteht. 

(2) Bei der selbstständigen, nebenberuflichen Tätigkeit muss es sich han‐

deln um 

a) Flohmarkt‐ und Basarverkauf, 

b) Änderungsschneiderei, Handarbeiten, 

c) Zeitungs‐, Zeitschriften‐ und Prospektzustellung und Botendienste, 

d) Annahme von Sammelbestellungen, 

e) Markt‐ und Meinungsforschung, Daten‐ und Texterfassungen, Überset‐

zungen, 

f) die Erteilung von Nachhilfe‐ und Musikunterricht sowie Fitnesskurse, 

g) den Vertrieb von Kosmetik, Haushaltsartikeln, Bekleidung, Schmuck, 

Kunsthandwerk, 

h) die Betätigung als Alleinunterhalter, Friseur, oder Fotograf, oder Gärt‐

ner, 

(3) Hierbei dürfen keine Angestellten beschäftigt werden. 

(4) Der Versicherer ist zudem von der Leistung frei, wenn der Jahres‐Ge‐

samtumsatz im vorigen Geschäftsjahr 12.000 € überstieg. 

 

7. Haftpflichtansprüche von Arbeitgebern oder Arbeitskollegen 

(1) Versichert ist – abweichend zu Ziff. 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 

aus einer nicht selbstständigen Tätigkeit wegen Sachschäden gegenüber 

dem Arbeitgeber und Arbeitskollegen aufgrund betrieblich und arbeitsver‐

traglich veranlassten Tätigkeiten.  
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(2) Besteht für den Versicherten Versicherungsschutz über einen anderen 

Vertrag entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. 

(3) Die Höchstersatzleistung beträgt je Schadenfall und Versicherungsjahr 

10.000 €. 

(4) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind  

a) Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung, 

b) Schäden an Schmuck‐ und Wertsachen, auch von Geld, Urkunden und 

Wertpapieren, 

c) Vermögensfolgeschäden, 

d) Schäden an Land‐, Luft‐ und Wasserfahrzeugen, 

e) Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, 

privaten Krankenversicherern und Arbeitgebern. 

 

8. Sportausübung 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und 

der mitversicherten Personen aus der Ausübung von Sport. 

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

aus 

a) einer jagdlichen Betätigung, 

b) der Teilnahme an Pferde‐, Rad‐ oder Kraftfahrzeugrennen sowie Vorbe‐

reitungen hierzu (Training).  

 

9. Waffen und Munition 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb‐, Stoß‐ und 

Schusswaffen sowie Munition und Geschossen.  

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist der Gebrauch zu Jagdzwe‐

cken oder zu strafbaren Handlungen. 

 

IV. Auslandsaufenthalte  

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche Haft‐

pflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland eintretender Versi‐

cherungsfälle, 

a) die auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im Inland oder 

Ausland bestehendes versichertes Risiko zurückzuführen sind, 

b) die auf die vorübergehende Benutzung und Anmietung von im Ausland 

gelegenen Wohnungen und Häusern gemäß Ziff. III 1.1a) – c) zurückzufüh‐

ren sind. 

(2) Versicherungsschutz besteht für vorübergehende Auslandsaufenthalte 

weltweit für maximal 5 Jahre und innerhalb von Europa ohne eine zeitliche 

Eingrenzung.  

(3) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungs‐

ort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehö‐

ren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt 

als erfüllt, in dem der Euro‐Betrag bei einem in der Europäischen Wäh‐

rungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.    

(4) Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall im Ausland 

durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistun‐

gen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Ver‐

sicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu einer 

Höhe von 250.000 € zur Verfügung. 

Der Kautionsbetrag wird auf eine von der dem Versicherer zu leistender 

Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als der zu leis‐

tende Schadenersatz, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Dif‐

ferenzbetrag zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, 

Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzfor‐

derungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist. 

 

V. Mietsachschäden und Schäden an geliehenen Sachen 

1. Mietsachschäden an Gebäuden  

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haft‐

pflicht aus der Beschädigung von zu privaten Zwecken gemieteten, gelie‐

henen, gepachteten oder geleasten Grundstücken, Gebäuden, Wohnun‐

gen, Wohnräumen und Räumen in Gebäuden und alle sich daraus erge‐

benden Vermögensschäden.  

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche  

a) wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung, 

b) wegen Schäden an Heizungs‐, Maschinen‐, Kessel‐ und Warmwasserauf‐

bereitungsanlagen sowie an Elektro‐ und Gasgeräten und alles sich daraus 

ergebenden Vermögensschäden,  

c) wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 

besonders versichern kann, 

d) wegen Schäden infolge von Schimmelbildung. 

 

2. Schäden an gemieteten beweglichen Sachen in Ferienunterkünften 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haft‐

flicht aus der Beschädigung von beweglichen Einrichtungsgegenständen in 

Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen/ ‐häusern anlässlich von Reise‐

aufenthalten, die der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Per‐

son bis zu einer Dauer von maximal 6 Monaten gemietet, gepachtet oder 

geliehen hat. 

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche  

a) wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung, 

b) wegen Schäden an Heizungs‐, Maschinen‐, Kessel‐ und Warmwasserauf‐

bereitungsanlagen sowie an Elektro‐ und Gasgeräten und alles sich daraus 

ergebenden Vermögensschäden, 

c) wegen Schäden infolge von Schimmelbildung. 

 

3. Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder Sachen 

(1) Versichert ist – abweichend zu 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers aus der Beschädigung, der Vernichtung oder dem 

Verlust von fremden beweglichen Sachen, wenn diese zu privaten Zwe‐

cken gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder Gegenstand eines beson‐

deren Verwahrungsvertrages sind. 

(2) Zu diesen Sachen gehören auch medizinische Geräte, die dem Versi‐

cherten zu Diagnosezwecken oder zur Anwendung überlassen werden, so‐

weit kein anderer Versicherer leistungspflichtig ist. 
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(3) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Schäden 

a) an Sachen, die dem Beruf oder dem Gewerbe der versicherten Personen 

dienen, 

b) durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung, 

c) an Schmuck‐ und Wertsachen, auch Verlust von Geld, Urkunden und 

Wertpapieren, 

d) an Land‐, Luft‐ und Wasserfahrzeugen. 

(4) Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme 

für Sachschäden 10.000, ‐ € je Versicherungsfall. 

(5) Für die Miet‐ und Leihdauer gibt es keine Begrenzung. Die Ausschlüsse 

für Mietsachschäden gemäß Abschnitt V. Ziff. 1 (2) gelten unverändert 

fort. 

 

VI. Tiere 

1. Haustiere, Pferde und Bienen  

(1) Versichert ist – in Ergänzung zu AHB – die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers als Halter oder Hüter von 

a) zahmen Haustieren, z.B. Katzen, Kaninchen, Tauben, 

b) gezähmten Kleintieren, z.B. Singvögel, Papageien, Hamster, Meer‐

schweinchen, 

c) Bienen, 

d) Blinden‐, Signal‐ und Behindertenbegleithunde. 

(2) Versichert ist – in Ergänzung zu AHB – die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers  

a) als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde, 

b) als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde, 

c) als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken, 

soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalterhaftpflichtversiche‐

rung besteht. 

(3) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht 

als Halter oder Hüter von 

a) Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit‐ und Zugtieren, 

b) wilden Tieren, 

c) Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten 

werden. 

(4) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

der Tierhalter/ ‐eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer gegen den Versi‐

cherungsnehmer wegen Sach‐ und Vermögensschäden. 

 

2. Wilde Kleintiere 

(1) Versichert ist – in Ergänzung zu AHB – die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers aus dem erlaubten und nicht genehmigungspflich‐

tigen Halten und Hüten von im Haushalt des Versicherungsnehmers be‐

findlichen wilden Kleintieren (z.B. Schlangen, Spinnen, Skorpione, Repti‐

lien) zu privaten Zwecken. 

(2) Versichert ist der Ersatz von Aufwendungen im Zusammenhang mit den 

Wiedereinfangen der Tiere zur Abwehr öffentlicher Gefahren. 

 

VII. Fahrzeuge und Sportgeräte 

1. Kraft‐, Luft‐ und Wasserfahrzeuge 

(1) Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Halters, 

Führers eines Kraft‐, Luft‐, Wasserfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers 

wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht wer‐

den, sowie sonstige Risiken, die der Versicherungspflicht unterliegen. 

 

2. Gebrauch von nicht versicherungspflichtigen Landfahrzeugen 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die ver‐

ursacht werden durch den Gebrauch von ausschließlich folgenden nicht 

versicherungspflichtigen Landfahrzeugen: 

a) eigene und geliehene Fahrräder, Skateboards, Rollschuhe/Inline‐Skates 

und dgl., 

b) Landfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter Höchstge‐

schwindigkeit, 

c) Selbstfahrende Arbeitsmaschinen (z.B. Rasenroboter, Aufsitzmäher, 

Schneeräumgeräte) mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstge‐

schwindigkeit, 

d) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindig‐

keit, 

e) Elektrofahrräder (Pedelecs bis 25 km/h bauartbedingte Höchstge‐

schwindigkeit), motorgetriebene Kinderfahrzeuge, Golfwagen bis 30 km/h 

(auf Golfplätzen unbegrenzt), motorgetriebene Roll‐ und Krankenfahr‐

stühle, 

f) Kraftfahrzeug‐Anhänger, die nicht zulassungspflichtig sind oder nur auf 

nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren, 

g) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kraftfahr‐

zeuge ohne Rücksicht auf eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit. 

(2) Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt: 

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 

Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfü‐

gungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist ver‐

pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtig‐

ten Fahrer gebraucht wird.  

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 

Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche‐

rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 

einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholi‐

sche Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das 

Fahrzeug sicher zu führen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 

Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, 

der durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in 

der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.  

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt 

Ziff. 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung der Obliegenheiten). 

   

36



 
 

 

Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem bestehenden Kfz‐

Haftpflichtversicherungsvertrag, so gilt der Versicherungsschutz dieser Pri‐

vat‐Haftpflichtversicherung im Anschluss an die bestehende Kfz‐Haft‐

pflichtversicherung. 

(3) Soweit für Schäden durch den Gebrauch der vorgenannten Fahrzeuge 

eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht wer‐

den kann, geht eine solche Leistung einer Entschädigung aus dieser De‐

ckung vor (Subsidiarität). 

 

3. Im europäischen Ausland gemietete Kraftfahrzeuge („Mallorca‐De‐

ckung“) 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 6.1 AHB – die gesetzliche Haft‐

pflicht des Versicherungsnehmers als Führer eines fremden gemieteten 

versicherungspflichtigen Kraftfahrzeuges wegen Schäden, die auf einer 

Reise im europäischen Ausland eintreten, soweit nicht oder nicht ausrei‐

chend aus einer für das Fahrzeug abgeschlossenen Haftpflichtversicherung 

Deckung besteht. 

(2) Als Kraftfahrzeuge gelten 

a) Personenkraftwagen, 

b) Krafträder, 

c) Wohnmobile bis zu 4 t zulässiges Gesamtgewicht 

soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von nicht 

mehr als 9 Personen (einschließlich Führer) bestimmt sind. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die gesetzliche Haftpflicht 

aus dem Mitführen von Wohnwagen‐, Gepäck‐ oder Bootsanhängern. 

Für dieses Kfz gelten nicht die Ausschlüsse Ziff. 3.1 (2) AHB (Erhöhung und 

Erweiterung) und in Ziff. 4.3 (1) AHB (Vorsorgeversicherung). 

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 

Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfü‐

gungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist ver‐

pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtig‐

ten Fahrer gebraucht wird.  

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 

Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche‐

rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 

einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholi‐

sche Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das 

Fahrzeug sicher zu führen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 

Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, 

der durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in 

der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.  

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt 

Ziff. 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung der Obliegenheiten). 

Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem bestehenden Kfz‐

Haftpflichtversicherungsvertrag, so gilt der Versicherungsschutz dieser Pri‐

vathaftpflichtversicherung im Anschluss an die bestehende Kfz‐Haftpflicht‐

versicherung. 

 

4. Rabattrückstufung bei geliehenen Kraftfahrzeugen 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 3. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB – 

wenn eine versicherte Person beim Gebrauch eines Kraftfahrzeuges, das 

ihr von einem Dritten privat, unentgeltlich und gelegenheitshalber überlas‐

sen wird, einen Haftpflichtschaden verursacht. 

(2) Erstattet wird der Vermögensschaden, der durch die Rückstufung des 

Schadenfreiheitsrabattes in der Kfz‐Haftpflichtversicherung entsteht. Die 

Entschädigung ist auf die Mehrprämie der ersten fünf Jahre begrenzt, wie 

sie sich aus den für die betreffende Kfz‐Haftpflichtversicherung gültigen 

Tarifbestimmungen ergibt. Mehr als die vom Kfz‐Haftpflichtversicherer er‐

brachte Entschädigungsleistung wird jedoch nicht ersetzt. 

Voraussetzung für die Entschädigung ist ein Regulierungsnachweis des Kfz‐

Haftpflichtversicherers, welchem die Rückstufung des Schadenfreiheitsra‐

battes in der Kfz‐Haftpflichtversicherung entnommen werden kann.  

Es besteht kein Versicherungsschutz für Fahrzeuge, die dem Versiche‐

rungsnehmer oder einer mitversicherten Person zum dauerhaften oder re‐

gelmäßigen Gebrauch überlassen wurden. 

 

5. Betankungsschäden an geliehenen, gemieteten und überlassenen Kraft‐

fahrzeugen 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die an 

fremden privat geliehenen, gemieteten oder gefälligkeitshalber überlasse‐

nen Kraftfahrzeugen durch versehentliche Betankung mit für das Fahrzeug 

nicht geeigneten Kraftstoffen entstehen.  

(2) Es besteht kein Versicherungsschutz für Fahrzeuge, die dem Versiche‐

rungsnehmer oder einer mitversicherten Person zum dauerhaften oder re‐

gelmäßigen Gebrauch überlassen wurden (z.B. Dienst‐/Firmenwagen oder 

eigene Leasing‐Fahrzeuge) sowie für Folgeschäden. 

(3) Die Höchstentschädigung der ist auf 2.500 € je Versicherungsfall und 

Versicherungsjahr begrenzt. Der Versicherungsnehmer hat je Schadenfall 

eine Selbstbeteiligung von 250 € zu tragen. 

 

6. Be‐ und Entladeschäden 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als privater Halter we‐

gen Schäden, die bei Dritten beim Be‐ oder Entladen seines Kraftfahrzeu‐

ges oder Kraftfahrzeug‐Anhängers verursacht wurden. 

(2) Die Höchstentschädigung des Versicherers ist auf 2.500 € je Versiche‐

rungsfall und Versicherungsjahr begrenzt. Der Versicherungsnehmer hat je 

Schadenfall eine Selbstbeteiligung von 100 € zu tragen. 

(3) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für das Schadener‐

eignis eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht 

werden kann (Subsidiärdeckung). 

 

7. Wasserfahrzeuge 

Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB – die ge‐

setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die verur‐

sacht werden durch den Gebrauch von ausschließlich folgenden Wasser‐

fahrzeugen: 

a) eigene und fremde Wasserfahrzeuge ohne Segel oder, Motoren (auch 

ohne Hilfs‐ oder Außenbordmotoren) oder Treibsätze, z.B. Schlauch‐, Pad‐

del‐, Tret‐, Ruderboote, Kajaks, Kanus, Kanadier, 

b) eigene und fremde Windsurfbretter, 

c) eigene und fremde Segelboote ohne Motoren (auch ohne Hilfs‐ oder Au‐

ßenbordmotoren) oder Treibsätze mit einer Segelfläche bis maximal 25 
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qm, nur soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist 

oder nicht anderweitig Versicherungsschutz erlangt werden kann, 

d) eigene und gelegentlich genutzte fremde Wassersportfahrzeuge mit 

Motoren, nur soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforder‐

lich ist oder nicht anderweitig Versicherungsschutz erlangt werden kann. 

 

8. Luftfahrzeuge / Drohnen 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die 

durch den Gebrauch von ausschließlich solchen Luftfahrzeugen verursacht 

werden, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen. 

(2) Versichert ist darüber hinaus das Halten, der Besitz und der Gebrauch 

von 

a) Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, die weder durch 

Motoren oder Treibsätze angetrieben werden und deren Fluggewicht 30 

kg nicht übersteigt, 

b) Kitesport‐Geräten, z.B. Kite‐Drachen, ‐Boards, ‐Buggys u.ä., nicht jedoch 

das ziehende Boot selbst, 

c) privaten, nicht gewerblichen ferngesteuerten Fluggeräten mit Motoren 

oder Treibsätzen (z.B. Drohnen, Modellflugzeuge, Helikopter, Quadrocob‐

ter), deren Abfluggewicht 5 kg nicht übersteigt. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst ausschließlich erlaubte Flüge. Der 

Versicherungsnehmer muss die geltenden Vorschriften und Verordnungen 

einhalten. Der Versicherungsschutz entfällt bei Verstoß gegen die gelten‐

den Nutzungsvorgaben (z.B. Erlaubnispflicht, Kenntnisnachweis oder Be‐

triebsverbote). 

(4) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für das Schadener‐

eignis eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht 

werden kann (Subsidiärdeckung). 

 

VIII. Immobilien, Haus‐ und Grundbesitz, Bauherr 

1. Selbstgenutzte Immobilien 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 

Inhaber (z.B. Eigentümer oder Mieter)  

a) einer oder mehrerer selbstgenutzter Wohnungen (bei Wohnungseigen‐

tum als Sondereigentümer), einschließlich Ferienwohnungen in Europa. 

Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemein‐

schaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Gemeinschafts‐

eigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Mitei‐

gentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

b) von maximal zwei selbstgenutzten Einfamilienhäusern oder eines Zwei‐ 

bzw. Mehrfamilienhauses inklusive dazugehörender Einliegerwohnungen 

in Europa. 

c) eines in Europa liegenden und selbstgenutzten Wochenend‐ oder/ Feri‐

enhauses oder eines auf Dauer und ohne Unterbrechung abgestellten und 

fest installierten Wohnwagens. 

d) eines im Inland gelegenen, selbst bewohnten, nicht mehr gewerblich 

genutzten landwirtschaftlichen (Bauern‐/ Guts‐) Hofes (Bauern‐/ Gutshof). 

Nicht versichert sind die landwirtschaftlichen Nutzflächen. 

(2) Mitversichert sind die zu den vorstehend unter a) bis d) genannten Im‐

mobilien gehörenden  

Garagen, Gärten, Swimmingpools, (Schwimm‐) Teiche, Biotope und Flüs‐

sigtanks sowie eines Schreber‐/ Kleingarten inklusive Laube. 

 

2. Unbebaute Grundstücke 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 

Inhaber von in Europa liegender unbebauter Grundstücke bis zu einer Ge‐

samtfläche von 15.000 qm, auch wenn diese verpachtet werden. 

(2) Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Grundstücke in 

Europa gelegen sind. 

 

3. Selbstgenutzte Büros 

 (1) Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die gesetzliche Haft‐

pflicht als Inhaber der vom Versicherungsnehmer oder den mitversicher‐

ten Personen selbst genutzten Büros und Praxisräumen, sofern der Anteil 

der gewerblich genutzten Fläche nicht mehr als 50 % beträgt und ander‐

weitig kein Versicherungsschutz besteht. Die Mitversicherung entfällt für 

die gesamte Immobilie, wenn der Anteil der gewerblich genutzten Fläche 

50 % übersteigt.  

(2) Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Grundstücke in 

Europa gelegen sind. 

 

4. Verkehrssicherungspflichten 

(1) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der unter Ziff. 1, 2 und 3 ge‐

nannten Risiken aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungs‐

nehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z.B. bauliche In‐

standhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf 

Gehwegen). 

(2) Das gilt auch für die durch Vertrag vom Versicherungsnehmer aus‐

schließlich als Mieter, Pächter oder Entleiher übernommene gesetzliche 

Haftpflicht für Verkehrssicherungspflichten des Vertragspartners (Vermie‐

ter, Verleiher, Verpächter) in dieser Eigenschaft. 

 

5. Vermietung 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Ei‐

gentümer aus der dauerhaften oder vorübergehenden Vermietung von  

a) einzelnen Wohnräumen, auch an Feriengäste,  

b) einzelnen Räumen, nicht aber zu gewerblichen Zwecken, 

c) maximal sechs Wohneinheiten bis zu einem Gesamtjahresmietwert von 

35.000 €, auch Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung oder Mehrfamili‐

enhaus,  

d) dem mitversicherten Wochenend‐/ Ferienhaus bzw. dem mitversicher‐

ten fest installierten Wohnwagen, 

e) Garagen und Stellplätze. 

 

6. Miteigentum 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem Miteigentum 
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a) an zu den Immobilien gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z.B. gemein‐

schaftliche Zugänge (Durchgangswege) zur öffentlichen Straße, Privatstra‐

ßen, Wäschetrockenplätzen, Garagenhöfe, Spielplätze, Abstellplätze für 

Abfallbehälter, 

b) an den nicht zu den oben angeführten Immobilien gehörenden Garagen 

und Stellplätzen. 

 

7. Erneuerbare Energien 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem Betrieb und der Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung von Strom 

und Wärme durch erneuerbare Energien,  

wie z.B.  

a) Photovoltaik‐ und Solaranlagen, 

b) Luft‐, Wasser‐ und Erdwärmeanlagen, 

c) Kleinwindanlagen, 

d) Mini‐Blockheizkraftwerke. 

(2) Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus der Abgabe von Energie 

an Dritte gelten vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

 

8. Besitz 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 

früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Be‐

sitzwechsel bestand. 

 

9. Bauherr 

(1) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

als Bauherr oder Unternehmer von Baumaßnahmen, wie z. B. Neubauten, 

Umbauten, Anbauten, Reparaturen, Abbruch und Grabarbeiten. Versiche‐

rungsschutz besteht bis zu einer Bausumme von 200.000 € je Bauvorha‐

ben. Mitversichert sind dabei auch private Eigenleistungen sowie Nachbar‐

schaftshilfe. 

Zur Bausumme zählen alle tatsächlichen Aufwendungen für die Gesamt‐

baumaßnahme. Wird die genannte Bausumme überschritten entfällt der 

Versicherungsschutz. Es gelten dann die Bestimmungen der Vorsorgeversi‐

cherung. 

(2) Mitversichert ist dabei die persönliche gesetzliche Haftpflicht der vom 

Versicherungsnehmer zur Mithilfe eingesetzten und ordnungsgemäß zur 

gesetzlichen Unfallversicherung angemeldeten Personen für Schäden, die 

sie in Ausübung dieser Verrichtungen bei Dritten verursachen. 

(3) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle oder Berufs‐

krankheiten nach dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

(4) Erlangt eine hier mitversicherte Person Versicherungsschutz aus einem 

anderen Versicherungsvertrag (z.B. einer eigenen Privathaftpflicht) entfällt 

der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. 

 

IX. Besondere Umweltrisiken 

1. Gewässerschäden  

(1) Gegenstand der Versicherung  

a) Der Versicherungsschutz umfasst im Umfang des Vertrages, wobei Ver‐

mögensschäden als Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haft‐

pflicht des Versicherungsnehmers für mittelbare oder unmittelbare Folgen 

von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Be‐

schaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer‐

schäden) – Restrisiko – mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anla‐

gen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus Verwendung 

dieser gelagerten Stoffe.  

b) Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz als Inhaber von Kleingebin‐

den bis 100 l/kg je Einzelgebinde und mit einem Gesamtfassungsvermögen 

bis 1.000 l/kg.  

c) Ebenso besteht Versicherungsschutz als Inhaber einer privat genutzten 

Abwassergrube ausschließlich für häusliche Abwässer ohne Einleitung in 

ein Gewässer. 

d) Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im Folgen‐

den nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen Versicherungsbe‐

dingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) Anwendung.  

e) Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch Ar‐

beitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 

Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass 

dieser Verrichtung in Anspruch genommen werden. Ausgeschlossen sind 

Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeits‐

unfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß des SGB handelt.  

 

(2) Heizöltanks –  

Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für die Versicherung der Haft‐

pflicht aus Gewässerschäden als Inhaber eines Heizöltanks (Batterietanks 

gelten als ein Tank) zur Versorgung des selbst genutzten Risikos.  

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist 

a) eine ordnungsgemäße, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende 

Installation durch einen Fachmann, z.B. Verordnungen über den Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS), 

b) eine mindestens jährlich durchgeführte Wartung durch einen Fachbe‐

trieb, 

c) die unverzügliche Beseitigung von Mängeln durch einen Fachbetrieb, 

d) das Vorhandensein von Schutzvorrichtungen, z.B. Überfüllsicherung, 

doppelwandige Anlage, Leckanzeige und Auffangwanne. 

 

(3) Schäden an unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers 

Eingeschlossen sind ‐ auch ohne dass ein Gewässerschaden droht oder ein‐

tritt ‐ Schäden an unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die 

dadurch verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe bestim‐

mungswidrig aus der Anlage ausgetreten sind. Der Versicherer ersetzt die 

Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er vor Eintritt des 

Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. Aus‐

geschlossen bleiben Schäden an der Anlage – gemäß Abschnitt IX. Ziff. (1) 

b, c und (2) ‐ selbst. 

Der Versicherungsnehmer hat je Schadenfall eine Selbstbeteiligung von 

250 € zu tragen. 

(4) Rettungskosten  

a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi‐

cherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten 

halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten 
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werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der 

Entschädigungsleistung die Einheitsversicherungssumme nicht überstei‐

gen. Für Gerichts‐ und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der AHB.  

b) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs‐ und außerge‐

richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusam‐

men mit der Entschädigung die Einheitsversicherungssumme übersteigen. 

Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsneh‐

mers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht 

als Weisung des Versicherers.  

(5) Vorsätzliche Verstöße  

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche‐

rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätz‐

liches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord‐

nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anord‐

nungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.  

(6) Vorsorgeversicherung  

Die Bestimmungen Ziff. 4 AHB – Vorsorgeversicherung – finden keine An‐

wendung. 

(7) Gemeingefahren  

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar 

oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 

Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in ei‐

nem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 

von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Ge‐

walt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.  

(8) Subsidiarität 

Soweit Versicherungsschutz aus einem anderen Versicherungsvertrag be‐

steht, entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.   

 

2. Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadengesetz 

(USchadG) 

(1) Mitversichert sind abweichend von AHB auch öffentlich‐ rechtliche 

Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Um‐

weltschadensgesetz. Voraussetzung ist, dass die schadenverursachenden 

Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt ge‐

langt sind oder die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und 

bestimmungswidrig erfolgt ist. Umweltschaden ist eine Schädigung von ge‐

schützten Arten und natürlichen Lebensräumen, Schädigung der Gewässer 

einschließlich Grundwasser, Schädigung des Bodens. Mitversichert sind, 

teilweise abweichend von Ziff. 7.6 AHB 2012, Pflichten oder Ansprüche 

wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten 

oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Versiche‐

rungsschutz dieses Vertrages erfasst sind. 

(2) Nicht versichert sind  

a) Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen (Versi‐

cherungsnehmer oder eine mitversicherte Person) richten, die den Scha‐

den dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verord‐

nungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An‐

ordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.  

b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die durch unvermeidbare, 

notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt ent‐

stehen für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche‐

rungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versiche‐

rungsschutz hat oder hätte erlangen können.  

(3) Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB im Geltungsbereich der 

EU‐Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungs‐

fälle. Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB 

auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen 

anderer EU‐Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den 

Umfang der o. g. EU‐Richtlinie nicht überschreiten. 

(4) Ausschlüsse 

a) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den 

Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Ver‐

ordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen 

Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abwei‐

chen. 

b) Ausgeschlossen sind Pflichten und Ansprüche wegen Schäden, die durch 

unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf 

die Umwelt entstehen.   

(5) Subsidiarität 

Ausgeschlossen sind Pflichten und Ansprüche wegen Schäden, für die der 

Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (z.B. Ge‐

wässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder 

hätte erlangen können. 

 

X. Abwasser‐ und Allmählichkeitsschäden 

1. Sachschäden durch Abwasser 

Versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche 

Abwasser und durch Abwasser aus dem Rückstau des Straßenkanals. 

 

2. Allmählichkeitsschäden 

Versichert sind Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, der durch allmähli‐

che Einwirkungen der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit 

und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.). 

 

XI. Mitversicherung von Vermögensschäden 

(1) Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 

wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Schadenereig‐

nissen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Ver‐

mögensschäden 

a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine 

Rechnung von Dritten) hergestellte und gelieferte Sachen, erbrachte Ar‐

beiten oder sonstige Leistungen; 

b) aus planender, beratender, bau‐ oder montageleitender, prüfender 

oder gutachtlicher Tätigkeit; 

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich ver‐

bundene Unternehmen; 

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung; 

f) aus Reiseveranstaltungen; 

g) aus Anlage‐, Kredit‐, Versicherungs‐, Grundstücks‐, Leasing‐ oder ähnli‐

chen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus 

Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 
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h) aus Rationalisierung und Automatisierung; 

i) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten 

sowie Kartell‐ oder Wettbewerbsrechts; 

j) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor‐ und Kostenanschlä‐

gen; 

k) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegen‐

wärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat 

oder anderer vergleichbarer Leitungs‐ oder Aufsichtsgremien/ Organe im 

Zusammenhang stehen; 

l) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor‐

schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus 

sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

m) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpa‐

pieren und Wertsachen; 

n) aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Er‐

schütterungen). 

 

XII. Forderungsausfall 

1. Gegenstand der Forderungsausfalldeckung 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsneh‐

mer oder eine mitversicherte Person während der Wirksamkeit der Versi‐

cherung von einem Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) unter fol‐

genden Voraussetzungen: 

a) Es muss sich um ein Risiko aus dem Deckungsumfang der Privathaft‐

pflichtversicherung dieses Vertrages handeln. 

b) Der wegen dieses Schadensereignisses in Anspruch genommene Dritte 

kann seiner Schadenersatzverpflichtung ganz oder teilweise nicht nach‐

kommen, weil die Zahlungs‐ oder Leistungsunfähigkeit des schadensersatz‐

pflichtigen Dritten festgestellt worden ist. 

c) Die Durchsetzung der Forderung gegen den Dritten ist gescheitert. 

(2) Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem der scha‐

denersatzpflichtige Dritte Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang 

der in diesem Vertrag geregelten Privathaftpflichtversicherung des Versi‐

cherungsnehmers hätte. Daher finden im Rahmen der Forderungsausfall‐

deckung für die Person des Schädigers auch die Risikobeschreibungen und 

Ausschlüsse Anwendung, die für den Versicherungsnehmer gelten. So be‐

steht insbesondere kein Versicherungsschutz, wenn der Schädiger den 

Schaden im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit verur‐

sacht. 

(3) Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für gesetzliche Haftpflicht‐

ansprüche gegen Dritte 

a) aus der Eigenschaft des Schädigers als privater Halter eines Hundes oder 

Pferdes, 

b) aus der Eigenschaft des Schädigers als Eigentümer, Besitzer, Halter oder 

Führer eines Kraftfahrzeuges, 

c) sowie für solche, die durch ein vorsätzliches Handeln des Schädigers 

entstanden sind. 

 (4) Mitversichert sind Forderungen gegenüber einem zahlungsunfähigen 

Reiseveranstalter. Bei der gebuchten Reise muss es sich um eine verbun‐

dene Reiseleistung handeln. Voraussetzung ist, dass im Schadenfall ein Si‐

cherungsschein vorgelegt wird. Wir leisten subsidiär, sofern innerhalb von 

24 Monaten nach Insolvenzeröffnung keine anderweitige Entschädigung 

gezahlt wurde. Die Entschädigung ist je Schadenfall auf 500 Euro begrenzt. 

 

2. Leistungsvoraussetzung 

(1) Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einer 

mitversicherten Person leistungspflichtig, wenn  

a) die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen vollstreckba‐

ren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht in der Bundesrepublik 

Deutschland oder einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union, 

der Schweiz, Norwegen, Island oder Lichtenstein festgestellt worden ist 

oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des Schädigers vor einem Notar 

eines dieser Staaten erwirkt wurde. 

Anerkenntnis‐, Versäumnisurteile und gerichtliche Vergleiche sowie ver‐

gleichbare Titel der vorgenannten Länder binden den Versicherer nur, so‐

weit der Anspruch auch ohne einen dieser Titel bestanden hätte, 

b) der schädigende Dritte zahlungs‐ oder leistungsunfähig ist. Dies ist der 

Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person 

nachweist, dass 

aa) eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat, 

bb) eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der schadener‐

satzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren die eidesstaatliche Versiche‐

rung über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat oder 

cc) ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten durchgeführtes Insol‐

venzverfahren nicht zur vollen Befriedigung geführt hat oder ein solches 

Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde., und 

c) an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadenersatzpflichtigen 

Dritten in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten werden und die voll‐

streckbare Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der 

Versicherungsnehmer hat an der Umschreibung des Titels auf den Versi‐

cherer mitzuwirken. 

 

3. Umfang der Forderungsausfalldeckung 

(1) Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderungen. 

(2) Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versiche‐

rungsfall auf die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbar‐

ten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der 

Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen er‐

streckt. 

(3) Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus diesem 

Vertrag zu. 

 

4. Räumlicher Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht – abweichend von Abschnitt IV – für Schade‐

nereignisse, die in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der 

Schweiz, Norwegens, Island oder Lichtenstein eintreten. 

 

5. Besondere Ausschlüsse der Forderungsausfalldeckung 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  

a) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung, 

b) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forde‐

rungsübergangs, 
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c) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen 

oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht 

oder eingelegt wurden, 

d) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz ein anderer Versicherer Leis‐

tungen zu erbringen hat (z.B. der Hausratversicherer des Versicherungs‐

nehmers) oder ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungsträger 

Leistungen zu erbringen hat, auch nicht soweit es sich um Rückgriffs‐, Be‐

teiligungsansprüche oder ähnliche von Dritten handelt, 

e) Ansprüche aus Schäden an Immobilien. 

 

XIII. Schlüsselverlust 

1. Private/ ehrenamtliche Schlüssel 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem Abhandenkommen von 

a) privaten Türschlüsseln, z.B. bei Verlust des Schlüssels einer gemieteten 

Wohnung oder eines Hotelzimmers (auch General‐/ Hauptschlüssel für 

eine zentrale Schließanlage), 

b) Türschlüsseln, die dem Versicherungsnehmer im Rahmen einer Vereins‐

mitgliedschaft oder eines Ehrenamtes zur Verfügung gestellt wurden, 

c) privaten Schlüsseln für fremde Kraftfahrzeuge (z.B. Miet‐ und Leasing‐

fahrzeuge). 

 

2. Berufliche Schlüssel  

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem Abhandenkommen von Türschlüsseln sowie Schlüsseln für Dienst‐

Kraftfahrzeuge, die einer versicherten Person im Rahmen einer berufli‐

chen/ dienstlichen/ amtlichen Tätigkeit von Arbeitgebern/ Dienstherrn 

überlassen wurden. 

 

3. Codekarten 

Codekarten für elektronische Schlösser sowie Fernbedienungen (Transpon‐

der) für Schlösser werden Schlüsseln gleichgesetzt. 

 

4. Kosten  

(1) Ersetzt werden die Kosten 

a) für den Ersatz der Schlüssel, 

b) für die notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen, 

c) für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss), 

d) für den notwendigen Objektschutz des Gebäudes bis zur Auswechslung 

der Schlösser bzw. Schließanlagen. 

(2) Die Entschädigungsleistung ist auf € 300.000 je Schadenereignis und je 

Schadenjahr begrenzt. 

 

5. Ausschlüsse  

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen  

sind Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z.B. Einbruch, Diebstahl oder 

Vandalismus), 

sind bei Wohnungseigentümern, die Kosten der im Sondereigentum ste‐

henden Schlüssel, Schlösser und Schließanlagen (Eigenschäden), 

ist der Verlust von Tresor‐, Schließfach‐ und Möbelschlüsseln sowie sonsti‐

gen Schlüsseln zu beweglichen Sachen (außer Kfz‐Schlüsseln gemäß Ziff. 1., 

ist der Verlust von Schlüsseln zu Gebäuden, Wohnungen, Räumen oder 

Garagen, deren Betreuung (z.B. Verwaltung, Bewachung, Objektschutz, 

Reinigung) Aufgabe der gewerblichen, betrieblichen oder beruflichen Tä‐

tigkeit des Versicherungsnehmers oder einer versicherten Person ist oder 

war. 

Ist der Verlust von Schlüsseln, die dem Arbeitgeber des Versicherungsneh‐

mers von Kunden oder sonstigen Dritten überlassen wurden. 

 

XIV. Internetnutzung, Datenaustauch im privaten Bereich 

1. Gegenstand der Versicherung 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.15 AHB – die gesetzliche Haft‐

pflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus der privaten Nut‐

zung, dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektroni‐

scher Daten, z.B. im Internet, per Mail oder Mittels Datenträger. 

 

Dies gilt ausschließlich für Schäden aus 

a) der Löschung, der Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verände‐

rung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer‐Viren 

und/ oder andere Schadprogramme, 

b) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung 

und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten, und zwar wegen  

aa) sich daraus ergebenden Personen‐ und Sachschäden, nicht jedoch wei‐

terer Datenveränderungen sowie 

bb) der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfas‐

sung/ korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten, 

cc) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch. 

2. Obliegenheiten 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass seine aus‐

zutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicher‐

heitsmaßnahmen und/ oder –techniken (z.B. Virenscanner, Firewall) gesi‐

chert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik 

entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. Ver‐

letzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziff. 26 AHB 

(Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzungen). 

 

3. Ausschlüsse 

(1) Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus nachfolgend ge‐

nannten Tätigkeiten und Leistungen: 

a) Software‐Erstellung, ‐Handel, ‐Implementierung, ‐Pflege, 

b) IT‐Beratung, ‐Analyse, ‐Organisation, ‐Einweisung, ‐Schulung, 

c) Netzwerkplanung, ‐installation, ‐integration, ‐betrieb, ‐wartung, ‐pflege, 

d) Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access‐, Host‐, Full‐Service‐Provi‐

ding, 

e) Betrieb von Datenbanken. 
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(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen, sind ebenfalls  

a) Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versiche‐

rungsnehmer bewusst  

aa) unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/ Datennetze eingreift 

(z.B. Hacker‐Attacken, Denial of Service Attacks), 

bb) Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören 

oder zu verändern (z.B. Software‐Viren, Trojanische Pferde),; 

b) Ansprüche, die in im Zusammenhang stehen mit 

aa) massenhaft, versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch 

übertragenen Informationen (z.B. Spamming), 

bb) Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informati‐

onen über Internet‐Nutzer gesammelt werden sollen, 

c) Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch bewuss‐

tes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (z.B. Teil‐

nahme an rechtswidrigen Online‐Tauschbörsen) oder durch sonstige be‐

wusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. 

 

XV. Erweiterte Vorsorge  

Abweichend zu Ziff. 4.3.(3) AHB unterliegt das Risiko aus dem Halten versi‐

cherungspflichtiger Tiere, z.B. Hunde, dem Versicherungsschutz der Vor‐

sorgeversicherung. 

 

XVI. Deckungserweiterungen 

1. Schäden durch nicht deliktfähige Personen und Kinder 

(1) Für Schäden durch versicherte Personen wird sich der Versicherer nicht 

auf eine Deliktunfähigkeit berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer 

wünscht und ein anderer Versicherer (z.B. Sozialversicherungsträger) nicht 

leistungspflichtig ist.  

(2) Die Entschädigungsleistung ist auf € 100.000 je Schadenereignis und je 

Schadenjahr begrenzt. 

(3) Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwen‐

dungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z.B. Aufsichtspflichtige), so‐

weit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind, vor. 

 

2. Schäden durch nicht deliktfähige Kinder, für die vorübergehend die Auf‐

sichtspflicht übernommen wurde 

(1) Für Schäden durch Kinder, für die der Versicherungsnehmer oder eine 

mitversicherte Person vorübergehend die Aufsichtspflicht übernommen 

hat, wird sich der Versicherer nicht auf die Deliktunfähigkeit berufen, so‐

weit der Versicherungsnehmer dies wünscht und ein anderer Versicherer 

(z.B. Sozialversicherungsträger) nicht leistungspflichtig ist.  

(2) Die Entschädigungsleistung ist auf € 100.000 je Schadenereignis und je 

Schadenjahr begrenzt. 

(3) Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwen‐

dungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z.B. Aufsichtspflichtige), so‐

weit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind, vor. 

 

 

 

3. Ansprüche der Personen untereinander 

(1) Abweichend von Ziff. 7.4 und 7.5 AHB sind Haftpflichtansprüche der 

versicherten Personen untereinander wegen Personenschäden versichert.  

(2) Dies beinhaltet auch übergangsfähige Regressansprüche von Sozialver‐

sicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversicherungsträ‐

gern, sonstigen Versicherungsunternehmen, öffentlichen und privaten Ar‐

beitgebern wegen Personenschäden. 

 

4. Versicherungswechsel 

(1) Ist zum Zeitpunkt der Schadenmeldung unklar, ob ein Personen‐, Sach‐ 

oder Vermögensschaden während der Gültigkeit dieser Versicherung ein‐

getreten ist oder in die Zuständigkeit der bis zu diesem Zeitpunkt beste‐

henden Vorversicherung fällt, werden wir die Schadenbearbeitung nicht 

wegen der fehlenden Nachweise der Zuständigkeit ablehnen. 

(2) Kann sich der Versicherer mit dem Vorversicherer nicht darüber eini‐

gen, welche Gesellschaft für den Schaden zuständig ist, tritt der Versiche‐

rer im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes in Vorleistung, so‐

fern die Leistung auch im Falle einer unverändert fortgeführten Vorversi‐

cherung erbracht worden wäre. Dies setzt voraus, dass der Versicherungs‐

nehmer den Versicherer uns so weit wie möglich bei der Klärung des Sach‐

verhalts unterstützten und die Ansprüche gegen den Vorversicherer an uns 

den Versicherer abtritt.  

(3) Sollte sich im Rahmen der Geltendmachung der abgetretenen Ansprü‐

che herausstellen, dass der Schaden tatsächlich nicht in die in unsere Zu‐

ständigkeit dieses Versicherungsvertrages fällt und der Vorversicherer 

ebenfalls nicht oder nur eingeschränkt zur Leistung verpflichtet war, kann 

der Versicherer die zu viel erbrachte Leistung zurückverlangen.   

(4) Bleibt hingegen unklar, welche Gesellschaft für den Schaden zuständig 

ist, erbringt der Versicherer gen wir auch eine sich gegenüber der Vorversi‐

cherung ergebenden Mehrleistung, sofern festgestellt werden kann, dass 

es zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Versicherungsvertrages noch 

keine Anzeichen für einen bereits eingetretenen Schaden gab. 

 

5. Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit 

(1) Wird der Versicherungsnehmer während der Wirksamkeit des Vertra‐

ges unverschuldet arbeitslos, wird der Vertrag auf Wunsch außer Kraft ge‐

setzt. Die Außerkraftsetzung beginnt, sobald Sie sich der Versicherungs‐

nehmer bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos gemeldet haben. Die 

Arbeitslosigkeit ist durch eine Bescheinigung der Bundesagentur für Arbeit 

nachzuweisen.   

(2) Voraussetzung für die Leistung ist, dass der Versicherungsnehmer das 

58. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und unverschuldet durch Kündi‐

gung seines Arbeitgebers oder im Rahmen eines Insolvenzverfahrens sei‐

nen Arbeitsplatz verliert und sich arbeitslos meldet. Die wöchentliche Ar‐

beitszeit muss zudem mindestens 20 Stunden betragen haben. Das Ar‐

beitsverhältnis darf nicht zum Zweck der Ausbildung in einem Beruf ge‐

schlossen worden sein.   

(3) Während der Außerkraftsetzung wird beitragsfreier Versicherungs‐

schutz mit den zuletzt gültigen Versicherungssummen gewährt, wenn der 

Versicherungsnehmer bei Beginn der Arbeitslosigkeit seit mindestens 3 

Monaten die Beiträge zur Privathaftpflichtversicherung bezahlt hat. Der 

beitragsfreie Versicherungsschutz erlischt mit Ende der Arbeitslosigkeit, 

spätestens jedoch nach insgesamt einjähriger Beitragsfreistellung seit Ver‐

tragsbeginn. 

(4) Der Versicherungsnehmer hat auf Anforderung, mindestens jedoch alle 

drei Monate, Auskunft über das weitere Vorliegen der Voraussetzung für 
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die Beitragsfreistellung zu geben und geeignete Nachweise vorzulegen. 

Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht unverzüglich 

nach, endet die Beitragsfreistellung. Sie tritt jedoch mit sofortiger Wirkung 

wieder in Kraft, wenn die Auskünfte und Nachweise nachgereicht werden. 

Dies gilt nicht, solange eine andere Voraussetzung für die Beitragsfreistel‐

lung aufgrund eines erbrachten Nachweises erkennbar noch vorliegt. 

(5) Der Vertrag erlischt ohne besondere Vereinbarung, wenn die Außer‐

kraftsetzung mehr als ein Jahr andauert. 

 

Besserstellungsklausel/ Besitzstandsgarantie  

(1) Besserstellungsklausel/ Besitzstandgarantie  

(1.1) Sollte sich im Schadenfall herausstellen, dass Sie durch die Privathaft‐

pflicht‐Versicherungsbedingungen des Vorvertrages beim unmittelbar vor‐

herigen Versicherer in Bezug auf den Versicherungsumfang bessergestellt 

gewesen wären, wird nach den Versicherungsbedingungen des direkten 

Vorvertrages reguliert. 

Die Besitzstandsgarantie gilt nur soweit, dass 

a) der Vorvertrag bei einem in Deutschland zugelassenem Versicherungs‐

unternehmen bestand, 

b) die Vorversicherung bei Antragstellung angegeben wurde, 

c) beitragspflichtige Einschlüsse beim Vorvertrag unberücksichtigt bleiben,  

d) ununterbrochen Versicherungsschutz bestand, 

e) die Besserstellung aus dem direkten Vorvertrag resultierte, 

f) die im aktuellen Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Versiche‐

rungssummen die Höchstersatzleistung darstellen. 

(1.2) Die Besitzstandsgarantie beschränkt sich auf 3 Jahre nach Erstbeginn 

der Versicherung. 

(2) Leistungsvoraussetzung für die vorstehend genannten Erweiterungen 

Ziff. 6 (1) und (2) 

Voraussetzung ist, dass Sie der Versicherungsnehmer die weitergehenden 

Leistungen in Form von Versicherungsbedingungen in Textform (z.B. E‐

Mail, Telefax oder Brief) nachweisen. Im Falle der Besitzstandsgarantie ist 

zusätzlich der Versicherungsschein des Vorversicherers vorzulegen. 

(3) Ausschlüsse 

Darüber hinaus gilt die Best‐Leistungsgarantie und die Besserstellungsklau‐

sel/Besitzstandsgarantie nicht für Schäden im Zusammenhang mit  

a) im Ausland vorkommenden Schadenereignissen, 

b) der Befriedigung von Ansprüchen über die gesetzliche Haftpflicht hin‐

aus, 

c) beruflichen und gewerblichen Risiken, 

d) Vorsatz, 

e) vertraglicher Haftung, 

f) Eigenschäden, 

g) Haftpflichtansprüchen aus Risiken, die der Versicherungs‐ oder De‐

ckungsvorsorgepflicht unterliegen, 

h) Assistance‐Dienstleistungen, wie unter anderem Not‐ und Handwer‐

kerservice, juristische Hilfeleistungen, Betreuungsleistungen, 

i) auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführende 

Schadenereignisse, 

j) dem Halten und Hüten von Tieren, 

k) dem Halten oder dem Gebrauch von versicherungs‐ oder führerschein‐

pflichtigen Kraft‐, Luft‐ oder Wasserfahrzeugen. 

(4) Teil‐Kündigungsmöglichkeit 

Die Regelungen zur Best‐Leistungsgarantie“ und der „Besserstellungsklau‐

sel/ Besitzstandsgarantie“ können ohne Aufhebung des Gesamtvertrages 

von beiden Vertragspartnern ohne Angaben von Gründen in Textform (z.B. 

E‐Mail, Telefax oder Brief) unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 

gekündigt werden. Der andere Vertragspartner ist in diesem Fall berech‐

tigt, die Aufhebung des Hauptvertrages zum selben Zeitpunkt zu verlan‐

gen. 

 

7. Neuwertentschädigung 

(1) Der Versicherer leistet Schadenersatz bis zum Neuwert auf Wunsch des 

Versicherungsnehmers.  

Der beschädigte/ zerstörte Gegenstand darf zum Zeitpunkt der Beschädi‐

gung/ Zerstörung nicht älter als 12 Monate ab Kaufdatum sein. Der Nach‐

weis des Kaufdatums obliegt dem Versicherungsnehmer.  

(2) Kann das Kaufdatum nicht nachgewiesen werden, besteht lediglich ein 

Anspruch auf den Zeitwert. 

(3) Die Höchstentschädigung ist auf 1.000 € je Versicherungsfall und Versi‐

cherungsjahr begrenzt. 

(4) Ausgeschlossen bleiben Schäden an  

a) Mobilen Kommunikationsmitteln jeder Art (z.B. Mobilte Telefone, Pa‐

ger) 

b) Computer jeder Art, auch tragbare Computersysteme (z.B. Laptop, Tab‐

let‐PC), 

c) Film‐ und Fotoapparate, 

d) Tragbare Musik‐ oder Videowiedergabegeräte (z.B. MP3‐Player, CD‐

Wiedergabegeräte), 

e) Brillen jeder Art, 

f) Mobiliar,  

g) Kleidung, 

h) Cerankochfelder, 

i) Mietsachschäden. 

(5) Der Einschluss „Neuwertentschädigung“ kann ohne Aufhebung des Ge‐

samtvertrages von beiden Vertragspartnern ohne Angaben von Gründen in 

Textform (z.B. E‐Mail, Telefax oder Brief) unter Einhaltung einer Frist von 

einem Monat gekündigt werden. Der andere Vertragspartner ist in diesem 

Falle berechtigt, die Aufhebung des Hauptvertrages zum selben Zeitpunkt 

zu verlangen. 

 

8. Ansprüche aus Benachteiligungen/ Antidiskriminierung 

(1) Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.17 AHB – Haftpflichtan‐

sprüche wegen Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung 

oder sonstigen Diskriminierungen. 
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Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 

Dienstherr der in seinem Privathaushalt oder sonstigen privaten Lebensbe‐

reich beschäftigen Personen. Beschäftigte Personen sind auch Bewerberin‐

nen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie Personen, deren 

Beschäftigungsverhältnis beendet ist. 

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 

a) Versicherungsansprüche aller Personen, soweit sie den Schaden durch 

wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder 

Weisung oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt 

haben. 

b) Ansprüche auf Entschädigung und/ oder Schadenersatz mit Strafcharak‐

ter; hierunter fallen auch Strafen, Buß‐ und Ordnungs‐ oder Zwangsgelder, 

die gegen den Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen 

verhängt worden sind.; 

c) Ansprüche wegen 

aa) Gehalt, 

bb) rückwirkende Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, Ruhegeldern, be‐

trieblicher Altersversorgung, 

cc) Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung von Ar‐

beitsverhältnissen und Sozialplänen sowie 

dd) Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs‐

krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialge‐

setzbuch VII handelt. 

 

9. Innovationsklausel 

Sind die bei Vertragsabschluss gültigen Besonderen Bedingungen aus‐

schließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers und ohne Mehrbeitrag 

im Laufe der Vertragslaufzeit geändert worden, so gelten die neuen Bedin‐

gungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 

 

10. Abweichung gegenüber GDV‐Musterbedingungen 

Der Versicherer garantiert, dass die vorliegenden Bedingungen zur Haft‐

pflichtversicherung ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers 

von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) 

empfohlenen Bedingungen sowie den Mindeststandard des Arbeitskreises 

Vermittlerrichtlinie abweichen. 

 

11. Keine Leistungsbeschränkung wegen versehentlicher Obliegenheitsver‐

letzung 

Die in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversi‐

cherung (AHB) genannten Folgen treten bei versehentlicher Obliegenheits‐

verletzung nicht ein, wenn die Erfüllung der Obliegenheit bei Erkennen un‐

verzüglich nachgeholt wurde. 

 

12. Verzicht auf die Einhaltung der Kündigungsfrist  

Abweichend von Ziff. 16.2 und 16.4 AHB entfällt für den Versicherungs‐

nehmer die Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende des Versiche‐

rungsjahres. 

 

 

13. Summen‐ und Bedingungsdifferenzdeckung 

(1) Beantragt ein Kunde Anschlussversicherungsschutz für die Haftpflicht‐

versicherung und besteht zu diesem Zeitpunkt noch ein anderweitiger gül‐

tiger auslaufender Haftpflichtversicherungsvertrag, so besteht eine Sum‐

men‐ und Bedingungsdifferenzdeckung unter folgenden Voraussetzungen 

und Bedingungen:   

a) Soweit der beantragte Versicherungsschutz des künftigen Vertrages 

über den der anderen noch bestehenden Haftpflichtversicherung hinaus‐

geht, gewährt der Versicherer dem Versicherungsnehmer Differenzde‐

ckung für solche Ereignisse, die zukünftig über den Anschlussversiche‐

rungsschutz gedeckt wären. 

b) Eine Leistung aus der Summen‐ und Bedingungsdifferenzdeckung er‐

folgt im Anschluss an die anderweitig bestehende Haftpflichtversicherung. 

c) Eine Deckung aus bestehenden Haftpflichtversicherungen geht aus‐

nahmslos diesem Vertrag vor. 

d) Dabei bilden die in dem Differenzvertrag vereinbarten Selbstbeteiligun‐

gen und die hier genannten Bedingungen den Rahmen für die gleichartige 

Leistung aus allen Versicherungsverträgen zusammen. 

e) Leistet der Versicherer wir aus einer anderen Haftpflichtversicherung 

nicht, weil der Versicherungsnehmer mit der Zahlung des Beitrages im Ver‐

zug waren oder eine Obliegenheit verletzt wurde, so wird dadurch der Um‐

fang der Summen‐ und Bedingungsdifferenzdeckung nicht vergrößert. 

f) Der Versicherungsschutz für die Differenzdeckung gilt längstens für 12 

Monate ab Antragseingang und endet automatisch mit dem Beginn des 

endgültigen Versicherungsvertrages. 

(2) Sollte der Anschlussversicherungsschutz nicht zustande kommen, so 

kann der Differenzbeitrag für den Zeitraum des Differenzversicherungs‐

schutzes anteilig auf Basis des nicht zustande gekommenen Anschlussver‐

trages erhoben werden. 

(3) Beide Vertragsparteien haben das Recht die Summen‐ und Bedingungs‐

differenzdeckung während der Laufzeit mit Monatsfrist zu kündigen. 

(4) Bei Eintritt eines Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer un‐

verzüglich 

a) den Versicherungsfall anzuzeigen, sofern bereits für Sie erkennbar ist, 

dass der anderweitige Versicherer nicht oder nur teilweise leistet, 

b) den Versicherungsfall spätestens dann anzuzeigen, wenn der anderwei‐

tige Versicherer den Versicherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat. 

c) Jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens 

und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten, jede hierzu 

dienliche Auskunft und Vollmacht zu erteilen oder erteilen zu lassen und 

Belege beizubringen. Das gilt auch und insbesondere für Nachweise und 

Leistungen anderer Versicherer. 

 

14. Vertragsfortsetzung nach dem Tod des Versicherungsnehmers 

Für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner des 

Versicherungsnehmers und/ oder unverheiratete und nicht in einer einge‐

tragenen Lebenspartnerschaft lebende Kinder des Versicherungsnehmers 

besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes 

des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. 

Wird die nächste Beitragsrechnung durch einen der vorgenannten Mitver‐

sicherten eingelöst, so wird diese Person Versicherungsnehmer. 
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15. Beitragsanpassung 

In Erweiterung zu Ziff. 14 ist der Versicherer berechtigt, die Tarife für die 

Privathaftpflichtversicherung (Nettobeitrag für die einzelne Risikoart sowie 

Prämienzuschläge für erweiterten Versicherungsschutz) mit sofortiger Wir‐

kung für die bestehenden Versicherungsverträge aufgrund der Schaden‐ 

und Kostenentwicklung anzupassen, um das bei Vertragsabschluss verein‐

barte Verhältnis von Leistung (Gewährung von Versicherungsschutz) und 

Gegenleistung (Zahlung der Versicherungsprämie) wiederherzustellen. Da‐

bei hat der Versicherer die anerkannten Grundsätze der Versicherungsma‐

thematik und der Versicherungstechnik zu berücksichtigen. 

 

16. Keine automatische Selbstbeteiligungen oder Beitragserhöhungen im 

Schadenfall 

Der Versicherer garantiert, dass nach einem Schadenfall keine automati‐

sierte Beitragserhöhung stattfindet oder dem Vertrag eine Selbstbeteili‐

gung vereinbart wird. Der Versicherer behält sich im Schadenfall eine indi‐

viduelle Anpassung vor. 

 

XVII. Besondere Vertragsformen (sofern vereinbart) 

1. Tarif Single ohne Kind 

Sofern der Tarif Single ohne Kind vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die persönlich 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Einzelperson. 

(2) Die Bestimmungen über die mitversicherten Personen gemäß Abschnitt 

II. 1. (1) bis (3) und II. 2. haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit. 

(3) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen über die Erhöhung und Erweiterung von versi‐

cherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

 

2. Tarif Single mit Kind 

Sofern der Tarif Single mit Kind vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die persönlich 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers sowie seiner Kinder ge‐

mäß Abschnitt II. 2. 

(2) Die Bestimmungen über weitere mitversicherte Personen nach Ab‐

schnitt II. 1. (1) bis (3) wie Ehepartner, Lebenspartner, betreute und sons‐

tige Personen haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit. 

(3) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen über die Erhöhung und Erweiterung von versi‐

cherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

 

3. Tarif Paar ohne Kind 

Sofern der Tarif Paar ohne Kind vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die persönlich 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers sowie des Ehegatten, 

eingetragenen Lebenspartners oder des in häuslicher Gemeinschaft mit 

dem Versicherungsnehmer lebenden Partners einer nichtehelichen Le‐

bensgemeinschaft. 

(2) Die Bestimmungen über weitere mitversicherte Personen gemäß Ab‐

schnitt II. 1. (1) bis (3) und II. 2. haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit. 

(3) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen über die Erhöhung und Erweiterung von versi‐

cherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

 

4. Tarif Familie  

Sofern der Tarif Familie vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die persönlich gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers und der unter Abschnitt II. genann‐

ten mitversicherten Personen. 

(2) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen der über die Erhöhung und Erweiterung von ver‐

sicherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

 

5. Tarif Junge Leute  

Sofern der Tarif Junge‐Leute vereinbart ist, gilt folgendes: 

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die persönlich gesetzliche Haft‐

pflicht des Versicherungsnehmers, welcher das 29. Lebensjahr vollendet 

hat, und der unter Abschnitt II. genannten mitversicherten Personen. 

Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es gel‐

ten die Bestimmungen der über die Erhöhung und Erweiterung von versi‐

cherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

Der Tarif Junge‐Leute gilt längstens bis zum Ende des Versicherungsjahres, 

in dem der Versicherungsnehmer das 30. Lebensjahr vollendet. Zur nächs‐

ten Hauptfälligkeit wird der Vertrag in den zu diesem Zeitpunkt gültigen 

Familientarifes überführt. 

 

6. Tarif 50 Plus  

Sofern der Tarif Senioren vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die persönlich gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers, welcher das 50. Lebensjahr vollen‐

det hat, und der unter Abschnitt II. genannten mitversicherten Personen. 

(2) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen der über die Erhöhung und Erweiterung von ver‐

sicherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die  

Privathaftpflichtversicherung EXKLUSIV Plus 

 

In teilweiser Abänderung und Erweiterungen zu den Allgemeinen Versiche-

rungsbedingungen für die Privathaftpflichtversicherung (AHB 2016, im Fol-

genden VHB genannt) gelten die folgenden Klauseln als vereinbart: 

 

I. Gegenstand der Versicherung 

(1) Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetz-

liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den Gefahren des tägli-

chen Lebens als Privatperson und nicht aus den Gefahren eines Betriebs, 

Berufes, Dienstes oder Amtes. 

(2) Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versi-

cherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragspar-

teien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen 

bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-

land entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen, bzw. Em-

bargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den 

Iran erlassen werden, soweit den nicht europäischen oder deutschen 

Rechtsvorschriften entgegenstehen.  

 

II. Mitversicherte Personen 

1. Personen in häuslicher Gemeinschaft 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

des Ehegatten und des eingetragenen Lebenspartners des Versicherungs-

nehmers 

im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partner-

schaften nach dem Recht anderer Staaten. 

(2) im Fall der ausdrücklichen Vereinbarung gemäß den nachfolgenden Vo-

raussetzungen des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsneh-

mer lebenden Partners einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft, sofern: 

a) der Partner unter der gleichen Adresse behördlich gemeldet ist, 

b) im Antrag mit Vor- und Zunamen sowie Geburtsdatum genannt ist. 

(3) des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer leben-

den alleinstehenden   Angehörigen, sofern dieser unter der gleichen Ad-

resse behördlich gemeldet ist.  

Als mitversicherte alleinstehende Angehörige gelten 

a) Eltern, Adoptiveltern, 

b) Schwiegereltern, 

c) Stiefeltern und 

d) (Ur-) Großeltern. 

(4) der Elternteile des Versicherungsnehmers, die in einer Alten- oder Pfle-

geeinrichtung leben.  

(5) der Personen, die sich vorübergehend – maximal bis zu einem Jahr – in 

häuslicher Gemeinschaft des Versicherungsnehmers aufhalten (z.B. Au-

Pair, Austauschschüler).  

(6) der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Personen ge-

genüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die aus 

Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten be-

treuen oder den Streudienst versehen.  

Sofern Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr bei einem anderen Versi-

cherer besteht, haftet dieser im Rahmen seines Vertrages/Schuldverhält-

nisses allein. 

  

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei de-

nen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versi-

cherungsnehmers gemäß des Sozialgesetzbuch VII handelt. 

 

2. Kinder 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht  

(1) der unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartner-

schaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer 

Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten lebenden Kinder (auch 

Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, so-

lange sie sich in einer Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufs-

ausbildung befinden (berufliche Erstausbildung – Lehre und/ oder Studium 

, auch Bachelor- und unmittelbar angeschlossener Masterstudiengang, 

nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). 

Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (einschließlich des frei-

willigen sozialen bzw. ökologischen Jahres) vor, während oder im An-

schluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen.  

(2) der unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartner-

schaft lebenden volljährigen Kinder bei vorliegender Arbeitslosigkeit im di-

rekten Anschluss an die Schul-/ Berufsausbildung sowie während der War-

tezeit bis zum Ausbildungs-/Studienbeginn und auch bei vorübergehenden 

beruflichen Tätigkeiten, maximal jedoch 1 Jahr und solange sie in häusli-

cher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer leben.  

(3) der in häuslicher Gemeinschaft, unverheirateten und nicht in einer ein-

getragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgeset-

zes oder vergleichbaren Partnerschaften anderer Staaten lebenden Kinder 

(auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit geistiger, seelischer oder kör-

perlicher Behinderung ohne Altersbegrenzung, sofern sie im Haushalt des 

Versicherungsnehmers oder in einer Einrichtung leben. 

 

3. Einschränkungen und Erweiterungen zu II. 1. und 2. 

(1) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden 

eine Leistung aus einer anderen zugunsten der mitversicherten Person be-

stehenden Haftpflichtversicherung beansprucht werden kann (Subsidiari-

tät). 

(2) Für mitversicherte Personen gemäß Abschnitt II. Ziff. 1. (1), (2), (3) und 

II. 2. (1) gelten etwaige übergangsfähige Regressansprüche von Sozialversi-

cherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversicherungsträ-

gern, öffentlichen und privaten Arbeitgeber wegen Personenschäden mit-

versichert.  

(3) Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestimmungen 

sind auf die mitversicherten Personen entsprechend anzuwenden. Dies gilt 

nicht für die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (siehe Ab-

schnitt XIX), wenn das neue Risiko nur für eine mitversicherte Person gilt. 

(4) Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der Versiche-

rungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung der Obliegenheiten sind sowohl 
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der Versicherungsnehmer als auch die mitversicherten Personen verant-

wortlich. 

 

III. Mitversicherte Tätigkeiten 

1. Betriebspraktikum/ Fachpraktischer Unterricht/ Ferienjobs 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und 

der versicherten Personen aus der Teilnahme an einem Betriebspraktikum, 

am fachpraktischen Unterricht (z.B. an Fach-, Gesamt- und Hochschulen 

oder einer Universität) oder einem Ferienjob, auch für die Beschädigung 

von Lehrgeräten oder Maschinen. 

 

2. Schäden durch unentgeltliche Hilfeleistungen/ Gefälligkeitsschäden 

Verursacht der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person einen 

Schaden bei privater, unentgeltlicher Hilfeleistung für Dritte, wird sich der 

Versicherer nicht auf einen eventuellen stillschweigenden Haftungsver-

zicht (Gefälligkeitshaftung) berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer 

wünscht und kein anderer Versicherer leistungspflichtig ist. 

 

3. Freiwillige Hilfeleistung bei Notfällen 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht von Personen, die dem Versi-

cherungsnehmer und den mitversicherten Personen bei Notfällen freiwil-

lige Hilfe leisten im Rahmen dieser Hilfeleistung. 

 

4. Ehrenamtliche Tätigkeiten 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht hoheitlichen eh-

renamtlichen Tätigkeit oder unentgeltlichen Freiwilligenarbeit aufgrund ei-

nes sozialen Engagements. 

Hierunter fällt z.B. die Mitarbeit 

a) in der Kranken- und Altenpflege, der Behinderten-, Kirchen- und Jugend-

arbeit, 

b) in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden, 

c) bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musikgruppen, bei 

Pfadfindern oder gleichartig organisierten Gruppen, 

d) als vormundschaftlich bestellter Betreuer bzw. Vormund – mit Aus-

nahme des beruflichen Betreuers gemäß § 1897 Abs. 6 BGB. 

Für die Dauer der Betreuung oder Vormundschaft ist im Umfang dieses 

Vertrages auch die persönlich gesetzliche Haftpflicht der betreuten Per-

son(-en) versichert. 

(2) Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen Haft-

pflichtversicherungsvertrag (z.B. Vereins- oder Betriebshaftpflichtversiche-

rung), leistet der Versicherer keine Entschädigung. 

(3) Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von 

a) öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern, wie z.B. als Bürgermeister, Ge-

meinderatsmitglied, Schöffe, Laienrichter, Prüfer für Kammern, Angehöri-

ger der Freiwilligen Feuerwehr. 

b) wirtschaftlichen/ sozialen Ehrenämtern mit beruflichem Charakter, wie 

z.B. als Betriebs- und Personalrat, Versichertenältester, Vertrauensperson 

nach § 40 SGB IV, beruflicher Betreuer nach § 1897 Abs. 6 BGB. 

 

5. Tätigkeit als Tagesmutter/ Tagesvater/ Babysitter  

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der unentgeltlichen, ent-

geltlichen oder im Rahmen der gesetzlichen Regelungen über geringfügige 

Beschäftigung ausgeübten Tätigkeit als Tagesmutter/ -vater.  

(2) Versichert ist dabei insbesondere die Tätigkeit aus der Beaufsichtigung 

von zur Betreuung übernommenen Kindern im Rahmen des eigenen Haus-

halts und/ oder des Haushalts der zu betreuenden Kinder, auch außerhalb 

der Wohnung, z.B. Spielen, Ausflüge. 

(3) Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder bzw. ih-

rer Erziehungsberechtigten für Schäden, die die zu betreuenden Kinder er-

leiden. 

(4) Nicht versichert ist jedoch die Ausübung dieser Tätigkeit in Betrieben 

und Institutionen (z.B. Kindergärten, Kinderhorten, Kindertagesstätten). 

(5) Nicht versichert sind die persönlich gesetzliche Haftpflicht der Kinder 

sowie die Haftpflicht wegen Abhandenkommen von Sachen und der Ver-

lust von Geld der zu betreuenden Kinder. 

(6) Erlangt ein Kind Versicherungsschutz aus einem anderen Vertrag, ent-

fällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. 

 

6. Selbstständige, nebenberufliche Tätigkeiten im Rahmen eines Kleinge-

werbes 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und 

der mitversicherten Personen aus selbstständigen, nebenberuflichen Tä-

tigkeiten bis zu einem Jahres-Gesamtumsatz bis maximal 18.000 €, sofern 

hierfür kein anderweitiger Versicherungsschutz durch eine andere Haft-

pflichtversicherung besteht. 

(2) Bei der selbstständigen, nebenberuflichen Tätigkeit muss es sich han-

deln um 

a) Flohmarkt- und Basarverkauf, 

b) Änderungsschneiderei, Handarbeiten, 

c) Zeitungs-, Zeitschriften- und Prospektzustellung und Botendienste, 

d) Annahme von Sammelbestellungen, 

e) Markt- und Meinungsforschung, Daten- und Texterfassungen, Überset-

zungen, 

f) die Erteilung von Nachhilfe- und Musikunterricht sowie Fitnesskurse, 

g) den Vertrieb von Kosmetik, Haushaltsartikeln, Bekleidung, Schmuck, 

Kunsthandwerk, 

h) die Betätigung als Alleinunterhalter, Friseur, oder Fotograf, oder Gärt-

ner, 

(3) Hierbei dürfen keine Angestellten beschäftigt werden. 

(4) Der Versicherer ist zudem von der Leistung frei, wenn der Jahres-Ge-

samtumsatz im vorigen Geschäftsjahr 18.000 € überstieg. 

 

7. Haftpflichtansprüche von Arbeitgebern oder Arbeitskollegen 

(1) Versichert ist – abweichend zu Ziff. 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 

aus einer nicht selbstständigen Tätigkeit wegen Sachschäden gegenüber 

dem Arbeitgeber und Arbeitskollegen aufgrund betrieblich und arbeitsver-

traglich veranlassten Tätigkeiten.  
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(2) Besteht für den Versicherten Versicherungsschutz über einen anderen 

Vertrag entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. 

(3) Die Höchstersatzleistung beträgt je Schadenfall und Versicherungsjahr 

20.000 €. 

(4) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind  

a) Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung, 

b) Schäden an Schmuck- und Wertsachen, auch von Geld, Urkunden und 

Wertpapieren, 

c) Vermögensfolgeschäden, 

d) Schäden an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen, 

e) Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, 

privaten Krankenversicherern und Arbeitgebern. 

 

8. Sportausübung 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und 

der mitversicherten Personen aus der Ausübung von Sport. 

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

aus 

a) einer jagdlichen Betätigung, 

b) der Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeugrennen sowie Vorbe-

reitungen hierzu (Training).  

 

9. Waffen und Munition 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und 

Schusswaffen sowie Munition und Geschossen.  

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist der Gebrauch zu Jagdzwe-

cken oder zu strafbaren Handlungen. 

 

IV. Auslandsaufenthalte (weltweit) 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche Haft-

pflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland eintretender Versi-

cherungsfälle, 

a) die auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im Inland oder 

Ausland bestehendes versichertes Risiko zurückzuführen sind, 

b) die auf die vorübergehende Benutzung und Anmietung von im Ausland 

gelegenen Wohnungen und Häusern gemäß Ziff. III 1.1a) – c) zurückzufüh-

ren sind. 

(2) Versicherungsschutz besteht für vorübergehende Auslandsaufenthalte 

weltweit für maximal 5 Jahre und innerhalb von Europa ohne eine zeitliche 

Eingrenzung.  

(3) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungs-

ort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehö-

ren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt 

als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Wäh-

rungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.   

(4) Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall im Ausland 

durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistun-

gen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Ver-

sicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu einer 

Höhe von 250.000 € zur Verfügung. 

Der Kautionsbetrag wird auf eine von der dem Versicherer zu leistender 

Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als der zu leis-

tende Schadenersatz, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Dif-

ferenzbetrag zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, 

Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzfor-

derungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist. 

 

V. Mietsachschäden und Schäden an geliehenen Sachen 

1. Mietsachschäden an Gebäuden  

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haft-

pflicht aus der Beschädigung von zu privaten Zwecken gemieteten, gelie-

henen, gepachteten oder geleasten Grundstücken, Gebäuden, Wohnun-

gen, Wohnräumen und Räumen in Gebäuden und alle sich daraus erge-

benden Vermögensschäden.  

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche  

a) wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung, 

b) wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserauf-

bereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und alles sich daraus 

ergebenden Vermögensschäden,  

c) wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 

besonders versichern kann, 

d) wegen Schäden infolge von Schimmelbildung. 

 

2. Schäden an gemieteten beweglichen Sachen in Ferienunterkünften 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haft-

flicht aus der Beschädigung von beweglichen Einrichtungsgegenständen in 

Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen/ -häusern anlässlich von Reise-

aufenthalten, die der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Per-

son bis zu einer Dauer von maximal 6 Monaten gemietet, gepachtet oder 

geliehen hat. 

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche  

a) wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung, 

b) wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserauf-

bereitungsanlagen  sowie an Elektro- und Gasgeräten und alles sich daraus 

ergebenden Vermögensschäden, 

c) wegen Schäden infolge von Schimmelbildung. 

 

3. Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder Sachen 

(1) Versichert ist – abweichend zu 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers aus der Beschädigung, der Vernichtung oder dem 

Verlust von fremden beweglichen Sachen, wenn diese zu privaten Zwe-

cken gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder Gegenstand eines beson-

deren Verwahrungsvertrages sind. 

(2) Zu diesen Sachen gehören auch medizinische Geräte, die dem Versi-

cherten zu Diagnosezwecken oder zur Anwendung überlassen werden, so-

weit kein anderer Versicherer leistungspflichtig ist. 
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(3) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Schäden 

a) an Sachen, die dem Beruf oder dem Gewerbe der versicherten Personen 

dienen, 

b) durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung, 

c) an Schmuck- und Wertsachen, auch Verlust von Geld, Urkunden und 

Wertpapieren, 

d) an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen. 

(4) Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme 

für Sachschäden 15.000, - € je Versicherungsfall. 

(5) Für die Miet- und Leihdauer gibt es keine Begrenzung. Die Ausschlüsse 

für Mietsachschäden gemäß Abschnitt V. Ziff. 1 (2) gelten unverändert 

fort. 

 

VI. Tiere 

1. Haustiere, Pferde und Bienen  

(1) Versichert ist – in Ergänzung zu AHB – die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers als Halter oder Hüter von 

a) zahmen Haustieren, z.B. Katzen, Kaninchen, Tauben, 

b) gezähmten Kleintieren, z.B. Singvögel, Papageien, Hamster, Meer-

schweinchen, 

c) Bienen, 

d) Blinden-, Signal- und Behindertenbegleithunde. 

(2) Versichert ist – in Ergänzung zu AHB – die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers  

a) als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde, 

b) als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde, 

c) als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken, 

soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalterhaftpflichtversiche-

rung besteht. 

(3) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht 

als Halter oder Hüter von 

a) Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, 

b) wilden Tieren, 

c) Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten 

werden. 

(4) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

der Tierhalter/ -eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer gegen den Versi-

cherungsnehmer wegen Sach- und Vermögensschäden. 

 

2. Wilde Kleintiere 

(1) Versichert ist – in Ergänzung zu AHB – die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers aus dem erlaubten und nicht genehmigungspflich-

tigen Halten und Hüten von im Haushalt des Versicherungsnehmers be-

findlichen wilden Kleintieren (z.B. Schlangen, Spinnen, Skorpione, Repti-

lien) zu privaten Zwecken. 

(2) Versichert ist der Ersatz von Aufwendungen im Zusammenhang mit den 

Wiedereinfangen der Tiere zur Abwehr öffentlicher Gefahren. 

 

VII. Fahrzeuge und Sportgeräte 

1. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 

(1) Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Halters, 

Führers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers 

wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht wer-

den, sowie sonstige Risiken, die der Versicherungspflicht unterliegen. 

 

2. Gebrauch von nicht versicherungspflichtigen Landfahrzeugen 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die ver-

ursacht werden durch den Gebrauch von ausschließlich folgenden nicht 

versicherungspflichtigen Landfahrzeugen: 

a) eigene und geliehene Fahrräder, Skateboards, Rollschuhe/Inline-Skates 

und dgl., 

b) Landfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter Höchstge-

schwindigkeit, 

c) Selbstfahrende Arbeitsmaschinen (z.B. Rasenroboter, Aufsitzmäher, 

Schneeräumgeräte) mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstge-

schwindigkeit, 

d) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindig-

keit, 

e) Elektrofahrräder (Pedelecs bis 25 km/h bauartbedingte Höchstge-

schwindigkeit), motorgetriebene Kinderfahrzeuge, Golfwagen bis 30 km/h 

(auf Golfplätzen unbegrenzt), motorgetriebene Roll- und Krankenfahr-

stühle, 

f) Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspflichtig sind oder nur auf 

nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren, 

g) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kraftfahr-

zeuge ohne Rücksicht auf eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit. 

(2) Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt: 

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 

Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfü-

gungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist ver-

pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtig-

ten Fahrer gebraucht wird.  

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 

Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche-

rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 

einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholi-

sche Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das 

Fahrzeug sicher zu führen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 

Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, 

der durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in 

der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.  

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt 

Ziff. 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung der Obliegenheiten). 
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Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem bestehenden Kfz-

Haftpflichtversicherungsvertrag, so gilt der Versicherungsschutz dieser Pri-

vat-Haftpflichtversicherung im Anschluss an die bestehende Kfz-Haft-

pflichtversicherung. 

(3) Soweit für Schäden durch den Gebrauch der vorgenannten Fahrzeuge 

eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht wer-

den kann, geht eine solche Leistung einer Entschädigung aus dieser De-

ckung vor (Subsidiarität). 

 

3. Im europäischen Ausland gemietete Kraftfahrzeuge („Mallorca-De-

ckung“) 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 6.1 AHB – die gesetzliche Haft-

pflicht des Versicherungsnehmers als Führer eines fremden gemieteten 

versicherungspflichtigen Kraftfahrzeuges wegen Schäden, die auf einer 

Reise im europäischen Ausland eintreten, soweit nicht oder nicht ausrei-

chend aus einer für das Fahrzeug abgeschlossenen Haftpflichtversicherung 

Deckung besteht. 

(2) Als Kraftfahrzeuge gelten 

a) Personenkraftwagen, 

b) Krafträder, 

c) Wohnmobile bis zu 4 t zulässiges Gesamtgewicht 

soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von nicht 

mehr als 9 Personen (einschließlich Führer) bestimmt sind. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die gesetzliche Haftpflicht 

aus dem Mitführen von Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhängern. 

Für dieses Kfz gelten nicht die Ausschlüsse Ziff. 3.1 (2) AHB (Erhöhung und 

Erweiterung) und in Ziff. 4.3 (1) AHB (Vorsorgeversicherung). 

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 

Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfü-

gungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist ver-

pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtig-

ten Fahrer gebraucht wird.  

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 

Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche-

rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 

einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholi-

sche Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das 

Fahrzeug sicher zu führen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 

Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, 

der durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in 

der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.  

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt 

Ziff. 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung der Obliegenheiten). 

Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem bestehenden Kfz-

Haftpflichtversicherungsvertrag, so gilt der Versicherungsschutz dieser Pri-

vathaftpflichtversicherung im Anschluss an die bestehende Kfz-Haftpflicht-

versicherung. 

 

4. Rabattrückstufung bei geliehenen Kraftfahrzeugen 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 3. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB – 

wenn eine versicherte Person beim Gebrauch eines Kraftfahrzeuges, das 

ihr von einem Dritten privat, unentgeltlich und gelegenheitshalber überlas-

sen wird, einen Haftpflichtschaden verursacht. 

(2) Erstattet wird der Vermögensschaden, der durch die Rückstufung des 

Schadenfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtversicherung entsteht. Die 

Entschädigung ist auf die Mehrprämie der ersten fünf Jahre begrenzt, wie 

sie sich aus den für die betreffende Kfz-Haftpflichtversicherung gültigen 

Tarifbestimmungen ergibt. Mehr als die vom Kfz-Haftpflichtversicherer er-

brachte Entschädigungsleistung wird jedoch nicht ersetzt. 

Voraussetzung für die Entschädigung ist ein Regulierungsnachweis des Kfz-

Haftpflichtversicherers, welchem die Rückstufung des Schadenfreiheitsra-

battes in der Kfz-Haftpflichtversicherung entnommen werden kann.  

Es besteht kein Versicherungsschutz für Fahrzeuge, die dem Versiche-

rungsnehmer oder einer mitversicherten Person zum dauerhaften oder re-

gelmäßigen Gebrauch überlassen wurden. 

 

5. Ausgleich des Vollkasko-Selbstbehalts  

(1) Verursacht der Versicherungsnehmer beim erlaubten Gebrauch eines 

Personenkraftwagens, Kraftrads oder Wohnmobils bis 4 t zulässigem Ge-

samtgewicht, das ihm von einem Dritten unentgeltlich und gefälligkeitshal-

ber überlassen wurde, einen Vollkaskoschaden, besteht - abweichend von 

Ziff. 3. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB - Versicherungsschutz gemäß den nach-

folgenden Bestimmungen. 

(2) Erstattet wird die Selbstbeteiligung der Kfz-Vollkaskoversicherung bis 

maximal 1.000 Euro je Versicherungsfall. Der Versicherungsnehmer hat 

von jedem Schadenereignis 150 Euro selbst zu tragen. 

(3) Voraussetzung für die Entschädigung ist ein Regulierungsnachweis des 

Kfz-Versicherers, welche die in Abzug gebrachte Selbstbeteiligung entnom-

men werden kann. 

(4) Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden mit Fahrzeugen, die dem 

Versicherten zum regelmäßigen oder dauerhaften Gebrauch überlassen 

wurden und/ oder die vom Versicherten zu gewerblichen Zwecken genutzt 

werden. 

 

6. Betankungsschäden an geliehenen, gemieteten und überlassenen Kraft-

fahrzeugen 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die an 

fremden privat geliehenen, gemieteten oder gefälligkeitshalber überlasse-

nen Kraftfahrzeugen durch versehentliche Betankung mit für das Fahrzeug 

nicht geeigneten Kraftstoffen entstehen.  

(2) Es besteht kein Versicherungsschutz für Fahrzeuge, die dem Versiche-

rungsnehmer oder einer mitversicherten Person zum dauerhaften oder re-

gelmäßigen Gebrauch überlassen wurden (z.B. Dienst-/Firmenwagen oder 

eigene Leasing-Fahrzeuge) sowie für Folgeschäden. 

(3) Die Höchstentschädigung der ist auf 5.000 € je Versicherungsfall und 

Versicherungsjahr begrenzt. Der Versicherungsnehmer hat je Schadenfall 

eine Selbstbeteiligung von 250 € zu tragen. 

 

7. Be- und Entladeschäden 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als privater Halter we-

gen Schäden, die bei Dritten beim Be- oder Entladen seines Kraftfahrzeu-

ges oder Kraftfahrzeug-Anhängers verursacht wurden. 
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(2) Die Höchstentschädigung des Versicherers ist auf 3.000 € je Versiche-

rungsfall und Versicherungsjahr begrenzt.

(3) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für das Schadener-

eignis eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht

werden kann (Subsidiärdeckung).

8. Wasserfahrzeuge

Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB – die ge-

setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die verur-

sacht werden durch den Gebrauch von ausschließlich folgenden Wasser-

fahrzeugen: 

a) eigene und fremde Wasserfahrzeuge ohne Segel oder, Motoren (auch 

ohne Hilfs- oder Außenbordmotoren) oder Treibsätze, z.B. Schlauch-, Pad-

del-, Tret-, Ruderboote, Kajaks, Kanus, Kanadier,

b) eigene und fremde Windsurfbretter,

c) eigene und fremde Segelboote ohne Motoren (auch ohne Hilfs- oder Au-

ßenbordmotoren) oder Treibsätze mit einer Segelfläche bis maximal 25 

qm, nur soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist

oder nicht anderweitig Versicherungsschutz erlangt werden kann,

d) eigene und gelegentlich genutzte fremde Wassersportfahrzeuge mit

Motoren, nur soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforder-

lich ist oder nicht anderweitig Versicherungsschutz erlangt werden kann.

9. Modellfahrzeuge (Land, Wasser, Luft)

9.1. Land- und Wasser-Modellfahrzeuge 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB – Ver-

sichert ist Deine gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht 

werden durch den Gebrauch von ferngelenkten Land- und Wasser-Modell-

fahrzeugen.

9.2 Flugmodelle und Flugdrohnen 

(1) Versichert ist Deine gesetzliche Haftpflicht aus dem Halten und dem 

Gebrauch ausschließlich zu privaten Zwecken von Flugmodellen und Flug-

drohnen (z. B. Multicopter, Quadrocopter, Hexacopter) bis zu einem Ab-

fluggewicht von 5 kg.

(2) Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht der Personen, die mit Dei-

nem Wissen und Willen an der Führung und Bedienung Deiner Luftfahr-

zeuge beteiligt sind, einschließlich der Personen, die Du berechtigt hast, 

die Fernsteuerungsanlage Deines Luftfahrzeugs zu bedienen.

(3) Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind

3.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch vor-

sätzliches Abweichen von den im Luftverkehr dienenden Gesetzen, Ver-

ordnungen, an Dich gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfü-

gungen herbeigeführt haben; 

3.2 Ansprüche wegen Schäden, bei denen sich bei Eintritt des Schadener-

eignisses das Luftfahrzeug nicht in einem Zustand befunden hat, der den 

gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Auflagen über das Halten 

und den Betrieb von Luftfahrzeugen entsprochen hat und/oder die be-

hördlichen Genehmigungen, soweit erforderlich, nicht erteilt waren; 

3.3 Ansprüche wegen Schäden, bei denen der Führer des Luftfahrzeugs bei 

Eintritt des Schadenereignisses nicht die vorgeschriebenen Erlaubnisse, er-

forderlichen Berechtigungen oder Befähigungsnach-weise hatte; 

3.4 Ansprüche wegen Schäden, die zusammenhängen mit Kriegs- oder Bür-

gerkriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, jeder Explosion ei-

ner Kriegswaffe unter Anwendung atomarer Kernspaltung und/oder Kern-

fusion oder sonstiger Strahlungseinwirkung sowie Streik, Aussperrung, 

Auf-ruhr, inneren Unruhen, Arbeitsunruhen, Entführung und Terror- oder 

Sabotageakten; 

3.5 Ansprüche wegen Schäden aus der unrechtmäßigen Inbesitznahme 

Deiner Luftfahrzeuge oder die zusammenhängen mit Verfügungen von Ho-

her Hand oder jeder sonstigen hoheitlichen Tätigkeit. 

VIII. Immobilien, Haus- und Grundbesitz, Bauherr

1. Selbstgenutzte Immobilien

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 

Inhaber (z.B. Eigentümer oder Mieter) 

a) einer oder mehrerer selbstgenutzter Wohnungen (bei Wohnungseigen-

tum als Sondereigentümer), einschließlich Ferienwohnungen in Europa.

Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemein-

schaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Gemeinschafts-

eigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Mitei-

gentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

b) von maximal zwei selbstgenutzten Einfamilienhäusern oder eines Zwei- 

bzw. Mehrfamilienhauses inklusive dazugehörender Einliegerwohnungen 

in Europa.

c) eines in Europa liegenden und selbstgenutzten Wochenend- oder/ Feri-

enhauses oder eines auf Dauer und ohne Unterbrechung abgestellten und

fest installierten Wohnwagens.

d) eines im Inland gelegenen, selbst bewohnten, nicht mehr gewerblich 

genutzten landwirtschaftlichen (Bauern-/ Guts-) Hofes (Bauern-/ Gutshof).

Nicht versichert sind die landwirtschaftlichen Nutzflächen.

(2) Mitversichert sind die zu den vorstehend unter a) bis d) genannten Im-

mobilien gehörenden 

Garagen, Gärten, Swimmingpools, (Schwimm-) Teiche, Biotope und Flüs-

sigtanks sowie eines Schreber-/ Kleingarten inklusive Laube. 

2. Unbebaute Grundstücke

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 

Inhaber von in Europa liegender unbebauter Grundstücke bis zu einer Ge-

samtfläche von 20.000 qm, auch wenn diese verpachtet werden.

(2) Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Grundstücke in

Europa gelegen sind.

3. Selbstgenutzte Büros

 (1) Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die gesetzliche Haft-

pflicht als Inhaber der vom Versicherungsnehmer oder den mitversicher-

ten Personen selbst genutzten Büros und Praxisräumen, sofern der Anteil

der gewerblich genutzten Fläche nicht mehr als 50 % beträgt und ander-

weitig kein Versicherungsschutz besteht. Die Mitversicherung entfällt für 

die gesamte Immobilie, wenn der Anteil der gewerblich genutzten Fläche 

50 % übersteigt.

(2) Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Grundstücke in

Europa gelegen sind.
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4. Verkehrssicherungspflichten 

(1) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der unter Ziff. 1, 2 und 3 ge-

nannten Risiken aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungs-

nehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z.B. bauliche In-

standhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf 

Gehwegen). 

(2) Das gilt auch für die durch Vertrag vom Versicherungsnehmer aus-

schließlich als Mieter, Pächter oder Entleiher übernommene gesetzliche 

Haftpflicht für Verkehrssicherungspflichten des Vertragspartners (Vermie-

ter, Verleiher, Verpächter) in dieser Eigenschaft. 

 

 

 

5. Vermietung 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Ei-

gentümer aus der dauerhaften oder vorübergehenden Vermietung von  

a) einzelnen Wohnräumen, auch an Feriengäste,  

b) einzelnen Räumen, nicht aber zu gewerblichen Zwecken, 

c) maximal acht Wohneinheiten bis zu einem Gesamtjahresmietwert von 

45.000 €, auch Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung oder Mehrfamili-

enhaus,  

d) dem mitversicherten Wochenend-/ Ferienhaus bzw. dem mitversicher-

ten fest installierten Wohnwagen, 

e) Garagen und Stellplätze. 

 

6. Miteigentum 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem Miteigentum 

a) an zu den Immobilien gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z.B. gemein-

schaftliche Zugänge (Durchgangswege) zur öffentlichen Straße, Privatstra-

ßen, Wäschetrockenplätzen, Garagenhöfe, Spielplätze, Abstellplätze für 

Abfallbehälter, 

b) an den nicht zu den oben angeführten Immobilien gehörenden Garagen 

und Stellplätzen. 

 

7. Erneuerbare Energien 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem Betrieb und der Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung von Strom 

und Wärme durch erneuerbare Energien,  

wie z.B.  

a) Photovoltaik- und Solaranlagen, 

b) Luft-, Wasser- und Erdwärmeanlagen, 

c) Kleinwindanlagen, 

d) Mini-Blockheizkraftwerke. 

(2) Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus der Abgabe von Energie 

an Dritte gelten vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

 

8. Besitz 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 

früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Be-

sitzwechsel bestand. 

 

9. Bauherr 

(1) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

als Bauherr oder Unternehmer von Baumaßnahmen, wie z. B. Neubauten, 

Umbauten, Anbauten, Reparaturen, Abbruch und Grabarbeiten. Versiche-

rungsschutz besteht bis zu einer Bausumme von 250.000 € je Bauvorha-

ben. Mitversichert sind dabei auch private Eigenleistungen sowie Nachbar-

schaftshilfe. 

Zur Bausumme zählen alle tatsächlichen Aufwendungen für die Gesamt-

baumaßnahme. Wird die genannte Bausumme überschritten entfällt der 

Versicherungsschutz. Es gelten dann die Bestimmungen der Vorsorgeversi-

cherung. 

(2) Mitversichert ist dabei die persönliche gesetzliche Haftpflicht der vom 

Versicherungsnehmer zur Mithilfe eingesetzten und ordnungsgemäß zur 

gesetzlichen Unfallversicherung angemeldeten Personen für Schäden, die 

sie in Ausübung dieser Verrichtungen bei Dritten verursachen. 

(3) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle oder Berufs-

krankheiten nach dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

(4) Erlangt eine hier mitversicherte Person Versicherungsschutz aus einem 

anderen Versicherungsvertrag (z.B. einer eigenen Privathaftpflicht) entfällt 

der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. 

 

IX. Besondere Umweltrisiken 

1. Gewässerschäden  

(1) Gegenstand der Versicherung  

a) Der Versicherungsschutz umfasst im Umfang des Vertrages, wobei Ver-

mögensschäden als Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haft-

pflicht des Versicherungsnehmers für mittelbare oder unmittelbare Folgen 

von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Be-

schaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-

schäden) – Restrisiko – mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anla-

gen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus Verwendung 

dieser gelagerten Stoffe.  

 

b) Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz als Inhaber von Kleingebin-

den bis 100 l/kg je Einzelgebinde und mit einem Gesamtfassungsvermögen 

bis 1.000 l/kg.  

c) Ebenso besteht Versicherungsschutz als Inhaber einer privat genutzten 

Abwassergrube ausschließlich für häusliche Abwässer ohne Einleitung in 

ein Gewässer. 

d) Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im Folgen-

den nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen Versicherungsbe-

dingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) Anwendung.  

e) Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch Ar-

beitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 

Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass 

dieser Verrichtung in Anspruch genommen werden. Ausgeschlossen sind 
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Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeits-

unfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß des SGB handelt.  

(2) Heizöltanks 

Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für die Versicherung der Haft-

pflicht aus Gewässerschäden als Inhaber eines Heizöltanks (Batterietanks 

gelten als ein Tank) zur Versorgung des selbst genutzten Risikos.  

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist 

a) eine ordnungsgemäße, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende 

Installation durch einen Fachmann, z.B. Verordnungen über den Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS), 

b) eine mindestens jährlich durchgeführte Wartung durch einen Fachbe-

trieb, 

c) die unverzügliche Beseitigung von Mängeln durch einen Fachbetrieb, 

d) das Vorhandensein von Schutzvorrichtungen, z.B. Überfüllsicherung, 

doppelwandige Anlage, Leckanzeige und Auffangwanne. 

(3) Schäden an unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers 

Eingeschlossen sind - auch ohne dass ein Gewässerschaden droht oder ein-

tritt - Schäden an unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die 

dadurch verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe bestim-

mungswidrig aus der Anlage ausgetreten sind. Der Versicherer ersetzt die 

Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er vor Eintritt des 

Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. Aus-

geschlossen bleiben Schäden an der Anlage – gemäß Abschnitt IX. Ziff. (1) 

b, c und (2) - selbst. 

(4) Rettungskosten  

a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi-

cherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten 

halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten 

werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der 

Entschädigungsleistung die Einheitsversicherungssumme nicht überstei-

gen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der AHB.  

b) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-

richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusam-

men mit der Entschädigung die Einheitsversicherungssumme übersteigen. 

Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsneh-

mers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht 

als Weisung des Versicherers.  

(5) Vorsätzliche Verstöße  

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche-

rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätz-

liches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-

nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anord-

nungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.  

(6) Vorsorgeversicherung  

Die Bestimmungen Ziff. 4 AHB – Vorsorgeversicherung – finden keine An-

wendung. 

(7) Gemeingefahren  

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar 

oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 

Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in ei-

nem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 

von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Ge-

walt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.  

(8) Subsidiarität 

Soweit Versicherungsschutz aus einem anderen Versicherungsvertrag be-

steht, entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.   

 

2. Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadengesetz 

(USchadG) 

(1) Mitversichert sind abweichend von AHB auch öffentlich- rechtliche 

Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Um-

weltschadensgesetz. Voraussetzung ist, dass die schadenverursachenden 

Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt ge-

langt sind oder die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und 

bestimmungswidrig erfolgt ist. Umweltschaden ist eine Schädigung von ge-

schützten Arten und natürlichen Lebensräumen, Schädigung der Gewässer 

einschließlich Grundwasser, Schädigung des Bodens. Mitversichert sind, 

teilweise abweichend von Ziff. 7.6 AHB 2012, Pflichten oder Ansprüche 

wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten 

oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Versiche-

rungsschutz dieses Vertrages erfasst sind. 

(2) Nicht versichert sind  

a) Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen (Versi-

cherungsnehmer oder eine mitversicherte Person) richten, die den Scha-

den dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verord-

nungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An-

ordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.  

b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die durch unvermeidbare, 

notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt ent-

stehen für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-

rungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versiche-

rungsschutz hat oder hätte erlangen können.  

(3) Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB im Geltungsbereich der 

EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungs-

fälle. Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB 

auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen 

anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den 

Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 

(4) Ausschlüsse 

a) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den 

Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Ver-

ordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen 

Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abwei-

chen. 

b) Ausgeschlossen sind Pflichten und Ansprüche wegen Schäden, die durch 

unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf 

die Umwelt entstehen.  

(5) Subsidiarität 

Ausgeschlossen sind Pflichten und Ansprüche wegen Schäden, für die der 

Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (z.B. Ge-

wässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder 

hätte erlangen können. 

 

X. Abwasser- und Allmählichkeitsschäden 

1. Sachschäden durch Abwasser 

Versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche 

Abwasser und durch Abwasser aus dem Rückstau des Straßenkanals. 
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2. Allmählichkeitsschäden 

Versichert sind Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, der durch allmähli-

che Einwirkungen der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit 

und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.). 

 

XI. Mitversicherung von Vermögensschäden 

(1) Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 

wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Schadenereig-

nissen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Ver-

mögensschäden 

a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine 

Rechnung von Dritten) hergestellte und gelieferte Sachen, erbrachte Ar-

beiten oder sonstige Leistungen; 

b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender 

oder gutachtlicher Tätigkeit; 

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich ver-

bundene Unternehmen; 

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung; 

f) aus Reiseveranstaltungen; 

g) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnli-

chen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus 

Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 

h) aus Rationalisierung und Automatisierung; 

i) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten 

sowie Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 

j) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlä-

gen; 

k) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegen-

wärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat 

oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/ Organe im 

Zusammenhang stehen; 

l) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-

schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus 

sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

m) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpa-

pieren und Wertsachen; 

n) aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Er-

schütterungen). 

 

XII. Forderungsausfall 

1. Gegenstand der Forderungsausfalldeckung 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsneh-

mer oder eine mitversicherte Person während der Wirksamkeit der Versi-

cherung von einem Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) unter fol-

genden Voraussetzungen: 

a) Es muss sich um ein Risiko aus dem Deckungsumfang der Privathaft-

pflichtversicherung dieses Vertrages handeln. 

b) Der wegen dieses Schadensereignisses in Anspruch genommene Dritte 

kann seiner Schadenersatzverpflichtung ganz oder teilweise nicht nach-

kommen, weil die Zahlungs- oder Leistungsunfähigkeit des schadensersatz-

pflichtigen Dritten festgestellt worden ist. 

c) Die Durchsetzung der Forderung gegen den Dritten ist gescheitert. 

(2) Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem der scha-

denersatzpflichtige Dritte Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang 

der in diesem Vertrag geregelten Privathaftpflichtversicherung des Versi-

cherungsnehmers hätte. Daher finden im Rahmen der Forderungsausfall-

deckung für die Person des Schädigers auch die Risikobeschreibungen und 

Ausschlüsse Anwendung, die für den Versicherungsnehmer gelten. So be-

steht insbesondere kein Versicherungsschutz, wenn der Schädiger den 

Schaden im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit verur-

sacht. 

(3) Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für gesetzliche Haftpflicht-

ansprüche gegen Dritte 

a) aus der Eigenschaft des Schädigers als privater Halter eines Hundes oder 

Pferdes, 

b) aus der Eigenschaft des Schädigers als Eigentümer, Besitzer, Halter oder 

Führer eines Kraftfahrzeuges, 

c) sowie für solche, die durch ein vorsätzliches Handeln des Schädigers 

entstanden sind. 

 (4) Mitversichert sind Forderungen gegenüber einem zahlungsunfähigen 

Reiseveranstalter. Bei der gebuchten Reise muss es sich um eine verbun-

dene Reiseleistung handeln. Voraussetzung ist, dass im Schadenfall ein Si-

cherungsschein vorgelegt wird. Wir leisten subsidiär, sofern innerhalb von 

24 Monaten nach Insolvenzeröffnung keine anderweitige Entschädigung 

gezahlt wurde. Die Entschädigung ist je Schadenfall auf 500 Euro begrenzt. 

 

2. Leistungsvoraussetzung 

(1) Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einer 

mitversicherten Person leistungspflichtig, wenn  

a) die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen vollstreckba-

ren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht in der Bundesrepublik 

Deutschland oder einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union, 

der Schweiz, Norwegen, Island oder Lichtenstein festgestellt worden ist 

oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des Schädigers vor einem Notar 

eines dieser Staaten erwirkt wurde. 

Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerichtliche Vergleiche sowie ver-

gleichbare Titel der vorgenannten Länder binden den Versicherer nur, so-

weit der Anspruch auch ohne einen dieser Titel bestanden hätte, 

b) der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. Dies ist der 

Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person 

nachweist, dass 

aa) eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat, 

bb) eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der schadener-

satzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren die eidesstaatliche Versiche-

rung über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat oder 

cc) ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten durchgeführtes Insol-

venzverfahren nicht zur vollen Befriedigung geführt hat oder ein solches 

Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde., und 
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c) an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadenersatzpflichtigen 

Dritten in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten werden und die voll-

streckbare Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der 

Versicherungsnehmer hat an der Umschreibung des Titels auf den Versi-

cherer mitzuwirken. 

 

3. Umfang der Forderungsausfalldeckung 

(1) Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderungen. 

(2) Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versiche-

rungsfall auf die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbar-

ten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der 

Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen er-

streckt. 

(3) Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus diesem 

Vertrag zu. 

 

4. Räumlicher Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht – abweichend von Abschnitt IV – für Schade-

nereignisse, die in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der 

Schweiz, Norwegens, Island oder Lichtenstein eintreten. 

 

5. Besondere Ausschlüsse der Forderungsausfalldeckung 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  

a) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung, 

b) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forde-

rungsübergangs, 

c) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen 

oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht 

oder eingelegt wurden, 

d) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz ein anderer Versicherer Leis-

tungen zu erbringen hat (z.B. der Hausratversicherer des Versicherungs-

nehmers) oder ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungsträger 

Leistungen zu erbringen hat, auch nicht soweit es sich um Rückgriffs-, Be-

teiligungsansprüche oder ähnliche von Dritten handelt, 

e) Ansprüche aus Schäden an Immobilien. 

 

XIII. Schlüsselverlust 

1. Private/ ehrenamtliche Schlüssel 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem Abhandenkommen von 

a) privaten Türschlüsseln, z.B. bei Verlust des Schlüssels einer gemieteten 

Wohnung oder eines Hotelzimmers (auch General-/ Hauptschlüssel für 

eine zentrale Schließanlage), 

b) Türschlüsseln, die dem Versicherungsnehmer im Rahmen einer Vereins-

mitgliedschaft oder eines Ehrenamtes zur Verfügung gestellt wurden, 

c) privaten Schlüsseln für fremde Kraftfahrzeuge (z.B. Miet- und Leasing-

fahrzeuge). 

 

2. Berufliche Schlüssel  

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem Abhandenkommen von Türschlüsseln sowie Schlüsseln für Dienst-

Kraftfahrzeuge, die einer versicherten Person im Rahmen einer berufli-

chen/ dienstlichen/ amtlichen Tätigkeit von Arbeitgebern/ Dienstherrn 

überlassen wurden. 

 

3. Codekarten 

Codekarten für elektronische Schlösser sowie Fernbedienungen (Transpon-

der) für Schlösser werden Schlüsseln gleichgesetzt. 

 

 

4. Kosten  

Ersetzt werden die Kosten 

a) für den Ersatz der Schlüssel, 

b) für die notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen, 

c) für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss), 

d) für den notwendigen Objektschutz des Gebäudes bis zur Auswechslung 

der Schlösser bzw. Schließanlagen. 

 

5. Ausschlüsse  

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen  

sind Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z.B. Einbruch, Diebstahl oder 

Vandalismus), 

sind bei Wohnungseigentümern, die Kosten der im Sondereigentum ste-

henden Schlüssel, Schlösser und Schließanlagen (Eigenschäden), 

ist der Verlust von Tresor-, Schließfach- und Möbelschlüsseln sowie sonsti-

gen Schlüsseln zu beweglichen Sachen (außer Kfz-Schlüsseln gemäß Ziff. 1., 

ist der Verlust von Schlüsseln zu Gebäuden, Wohnungen, Räumen oder 

Garagen, deren Betreuung (z.B. Verwaltung, Bewachung, Objektschutz, 

Reinigung) Aufgabe der gewerblichen, betrieblichen oder beruflichen Tä-

tigkeit des Versicherungsnehmers oder einer versicherten Person ist oder 

war. 

Ist der Verlust von Schlüsseln, die dem Arbeitgeber des Versicherungsneh-

mers von Kunden oder sonstigen Dritten überlassen wurden. 

 

XIV. Internetnutzung, Datenaustauch im privaten Bereich 

1. Gegenstand der Versicherung 

(1) Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.15 AHB – die gesetzliche Haft-

pflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus der privaten Nut-

zung, dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektroni-

scher Daten, z.B. im Internet, per Mail oder Mittels Datenträger. 

 

Dies gilt ausschließlich für Schäden aus 

a) der Löschung, der Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verände-

rung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-Viren 

und/ oder andere Schadprogramme, 
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b) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung 

und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten, und zwar wegen  

aa) sich daraus ergebenden Personen- und Sachschäden, nicht jedoch wei-

terer Datenveränderungen sowie 

bb) der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfas-

sung/ korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten, 

cc) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch. 

2. Obliegenheiten 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass seine aus-

zutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicher-

heitsmaßnahmen und/ oder –techniken (z.B. Virenscanner, Firewall) gesi-

chert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik 

entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. Ver-

letzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziff. 26 AHB 

(Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzungen). 

 

3. Ausschlüsse 

(1) Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus nachfolgend ge-

nannten Tätigkeiten und Leistungen: 

a) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege, 

b) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung, 

c) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege, 

d) Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Service-Provi-

ding, 

e) Betrieb von Datenbanken. 

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen, sind ebenfalls  

a) Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versiche-

rungsnehmer bewusst  

aa) unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/ Datennetze eingreift 

(z.B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks), 

bb) Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören 

oder zu verändern (z.B. Software-Viren, Trojanische Pferde),; 

b) Ansprüche, die in im Zusammenhang stehen mit 

aa) massenhaft, versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch 

übertragenen Informationen (z.B. Spamming), 

bb) Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informati-

onen über Internet-Nutzer gesammelt werden sollen, 

c) Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch bewuss-

tes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (z.B. Teil-

nahme an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige be-

wusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. 

 

XV. Erweiterte Vorsorge  

Abweichend zu Ziff. 4.3.(3) AHB unterliegt das Risiko aus dem Halten versi-

cherungspflichtiger Tiere, z.B. Hunde, dem Versicherungsschutz der Vor-

sorgeversicherung. 

 

XVI. Deckungserweiterungen 

1. Schäden durch nicht deliktfähige Personen und Kinder 

(1) Für Schäden durch versicherte Personen wird sich der Versicherer nicht 

auf eine Deliktunfähigkeit berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer 

wünscht und ein anderer Versicherer (z.B. Sozialversicherungsträger) nicht 

leistungspflichtig ist.   

(2) Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwen-

dungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z.B. Aufsichtspflichtige), so-

weit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind, vor. 

 

2. Schäden durch nicht deliktfähige Kinder, für die vorübergehend die Auf-

sichtspflicht übernommen wurde 

(1) Für Schäden durch Kinder, für die der Versicherungsnehmer oder eine 

mitversicherte Person vorübergehend die Aufsichtspflicht übernommen 

hat, wird sich der Versicherer nicht auf die Deliktunfähigkeit berufen, so-

weit der Versicherungsnehmer dies wünscht und ein anderer Versicherer 

(z.B. Sozialversicherungsträger) nicht leistungspflichtig ist.  

(2) Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwen-

dungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z.B. Aufsichtspflichtige), so-

weit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind, vor. 

 

3. Ansprüche der Personen untereinander 

(1) Abweichend von Ziff. 7.4 und 7.5 AHB sind Haftpflichtansprüche der 

versicherten Personen untereinander wegen Personenschäden versichert.  

(2) Dies beinhaltet auch übergangsfähige Regressansprüche von Sozialver-

sicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversicherungsträ-

gern, sonstigen Versicherungsunternehmen, öffentlichen und privaten Ar-

beitgebern wegen Personenschäden. 

 

4. Versicherungswechsel 

(1) Ist zum Zeitpunkt der Schadenmeldung unklar, ob ein Personen-, Sach- 

oder Vermögensschaden während der Gültigkeit dieser Versicherung ein-

getreten ist oder in die Zuständigkeit der bis zu diesem Zeitpunkt beste-

henden Vorversicherung fällt, werden wir die Schadenbearbeitung nicht 

wegen der fehlenden Nachweise der Zuständigkeit ablehnen. 

(2) Kann sich der Versicherer mit dem Vorversicherer nicht darüber eini-

gen, welche Gesellschaft für den Schaden zuständig ist, tritt der Versiche-

rer im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes in Vorleistung, so-

fern die Leistung auch im Falle einer unverändert fortgeführten Vorversi-

cherung erbracht worden wäre. Dies setzt voraus, dass der Versicherungs-

nehmer den Versicherer uns so weit wie möglich bei der Klärung des Sach-

verhalts unterstützten und die Ansprüche gegen den Vorversicherer an uns 

den Versicherer abtritt.  

(3) Sollte sich im Rahmen der Geltendmachung der abgetretenen Ansprü-

che herausstellen, dass der Schaden tatsächlich nicht in die in unsere Zu-

ständigkeit dieses Versicherungsvertrages fällt und der Vorversicherer 

ebenfalls nicht oder nur eingeschränkt zur Leistung verpflichtet war, kann 

der Versicherer die zu viel erbrachte Leistung zurückverlangen.  

(4) Bleibt hingegen unklar, welche Gesellschaft für den Schaden zuständig 

ist, erbringt der Versicherer gen wir auch eine sich gegenüber der Vorversi-

cherung ergebenden Mehrleistung, sofern festgestellt werden kann, dass 

es zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Versicherungsvertrages noch 

keine Anzeichen für einen bereits eingetretenen Schaden gab. 
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5. Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit 

(1) Wird der Versicherungsnehmer während der Wirksamkeit des Vertra-

ges unverschuldet arbeitslos, wird der Vertrag auf Wunsch außer Kraft ge-

setzt. Die Außerkraftsetzung beginnt, sobald Sie sich der Versicherungs-

nehmer bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos gemeldet haben. Die 

Arbeitslosigkeit ist durch eine Bescheinigung der Bundesagentur für Arbeit 

nachzuweisen.  

(2) Voraussetzung für die Leistung ist, dass der Versicherungsnehmer das 

58. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und unverschuldet durch Kündi-

gung seines Arbeitgebers oder im Rahmen eines Insolvenzverfahrens sei-

nen Arbeitsplatz verliert und sich arbeitslos meldet. Die wöchentliche Ar-

beitszeit muss zudem mindestens 20 Stunden betragen haben. Das Ar-

beitsverhältnis darf nicht zum Zweck der Ausbildung in einem Beruf ge-

schlossen worden sein.  

(3) Während der Außerkraftsetzung wird beitragsfreier Versicherungs-

schutz mit den zuletzt gültigen Versicherungssummen gewährt, wenn der 

Versicherungsnehmer bei Beginn der Arbeitslosigkeit seit mindestens 3 

Monaten die Beiträge zur Privathaftpflichtversicherung bezahlt hat. Der 

beitragsfreie Versicherungsschutz erlischt mit Ende der Arbeitslosigkeit, 

spätestens jedoch nach insgesamt einjähriger Beitragsfreistellung seit Ver-

tragsbeginn. 

(4) Der Versicherungsnehmer hat auf Anforderung, mindestens jedoch alle 

drei Monate, Auskunft über das weitere Vorliegen der Voraussetzung für 

die Beitragsfreistellung zu geben und geeignete Nachweise vorzulegen. 

Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht unverzüglich 

nach, endet die Beitragsfreistellung. Sie tritt jedoch mit sofortiger Wirkung 

wieder in Kraft, wenn die Auskünfte und Nachweise nachgereicht werden. 

Dies gilt nicht, solange eine andere Voraussetzung für die Beitragsfreistel-

lung aufgrund eines erbrachten Nachweises erkennbar noch vorliegt. 

(5) Der Vertrag erlischt ohne besondere Vereinbarung, wenn die Außer-

kraftsetzung mehr als ein Jahr andauert. 

 

6. Best-Leistungsgarantie und Besserstellungsklausel/ Besitzstandsgarantie  

(1) Best-Leistungsgarantie 

(1.1) Sollte ein in Deutschland zum Betrieb zugelassener Versicherer eine 

Privathaftpflichtversicherung mit weitreichenderen Leistungsumfang, hö-

heren Entschädigungsgrenzen (Sublimits) oder geringeren Selbstbeteili-

gungen als der Versicherer anbieten, werden wir im Schadenfall 

a) den Versicherungsschutz um solche Leistungen erweitern, 

b) die Entschädigungsgrenzen (Sublimits) bis zur Höhe der Entschädigungs-

grenzen des anderweitigen Versicherers, jedoch maximal bis zu der diesem 

Vertrag zugrunde liegenden generellen Deckungssumme erweitern, 

c) die Selbstbeteiligungen, sofern es sich nicht um generell zum Vertrag 

vereinbarte handelt, auf die Höhe solcher eines anderweitigen Vertrages 

reduzieren. 

Es muss sich um benannte Einschlüsse ohne Zuschlagsbeitrag handeln, De-

ckungen auf „All Risk“-Basis oder Einschlüsse, die generell einer Beitrags-

pflicht unterliegen, wie zum Beispiel Einschluss der Amtshaftpflicht, fallen 

nicht darunter. 

Besserstellungsklausel/ Besitzstandgarantie 

(2.1) Sollte sich im Schadenfall herausstellen, dass Sie durch die Privathaft-

pflicht-Versicherungsbedingungen des Vorvertrages beim unmittelbar vor-

herigen Versicherer in Bezug auf den Versicherungsumfang bessergestellt 

gewesen wären, wird nach den Versicherungsbedingungen des direkten 

Vorvertrages reguliert. 

Die Besitzstandsgarantie gilt nur soweit, dass 

a) der Vorvertrag bei einem in Deutschland zugelassenem Versicherungs-

unternehmen bestand, 

b) die Vorversicherung bei Antragstellung angegeben wurde, 

c) beitragspflichtige Einschlüsse beim Vorvertrag unberücksichtigt bleiben,  

d) ununterbrochen Versicherungsschutz bestand, 

e) die Besserstellung aus dem direkten Vorvertrag resultierte, 

f) die im aktuellen Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Versiche-

rungssummen die Höchstersatzleistung darstellen. 

(2.2) Die Besitzstandsgarantie beschränkt sich auf 3 Jahre nach Erstbeginn 

der Versicherung. 

(3) Leistungsvoraussetzung für die vorstehend genannten Erweiterungen 

Ziff. 6 (1) und (2) 

Voraussetzung ist, dass Sie der Versicherungsnehmer die weitergehenden 

Leistungen in Form von Versicherungsbedingungen in Textform (z.B. E-

Mail, Telefax oder Brief) nachweisen. Im Falle der Besitzstandsgarantie ist 

zusätzlich der Versicherungsschein des Vorversicherers vorzulegen. 

(4) Ausschlüsse 

Darüber hinaus gilt die Best-Leistungsgarantie und die Besserstellungsklau-

sel/Besitzstandsgarantie nicht für Schäden im Zusammenhang mit  

a) im Ausland vorkommenden Schadenereignissen, 

b) der Befriedigung von Ansprüchen über die gesetzliche Haftpflicht hin-

aus, 

c) beruflichen und gewerblichen Risiken, 

d) Vorsatz, 

e) vertraglicher Haftung, 

f) Eigenschäden, 

g) Haftpflichtansprüchen aus Risiken, die der Versicherungs- oder De-

ckungsvorsorgepflicht unterliegen, 

h) Assistance-Dienstleistungen, wie unter anderem Not- und Handwer-

kerservice, juristische Hilfeleistungen, Betreuungsleistungen, 

i) auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführende 

Schadenereignisse, 

j) dem Halten und Hüten von Tieren, 

k) dem Halten oder dem Gebrauch von versicherungs- oder führerschein-

pflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen. 

(5) Teil-Kündigungsmöglichkeit 

Die Regelungen zur Best-Leistungsgarantie“ und der „Besserstellungsklau-

sel/ Besitzstandsgarantie“ können ohne Aufhebung des Gesamtvertrages 

von beiden Vertragspartnern ohne Angaben von Gründen in Textform (z.B. 

E-Mail, Telefax oder Brief) unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 

gekündigt werden. Der andere Vertragspartner ist in diesem Fall berech-

tigt, die Aufhebung des Hauptvertrages zum selben Zeitpunkt zu verlan-

gen. 

 

58



 
 

 

7. Neuwertentschädigung 

(1) Der Versicherer leistet Schadenersatz bis zum Neuwert auf Wunsch des 

Versicherungsnehmers.  

Der beschädigte/ zerstörte Gegenstand darf zum Zeitpunkt der Beschädi-

gung/ Zerstörung nicht älter als 12 Monate ab Kaufdatum sein. Der Nach-

weis des Kaufdatums obliegt dem Versicherungsnehmer.  

(2) Kann das Kaufdatum nicht nachgewiesen werden, besteht lediglich ein 

Anspruch auf den Zeitwert. 

(3) Die Höchstentschädigung ist auf 5.000 € je Versicherungsfall und Versi-

cherungsjahr begrenzt. 

(4) Ausgeschlossen bleiben Schäden an  

a) Mobilen Kommunikationsmitteln jeder Art (z.B. Mobilte Telefone, Pa-

ger) 

b) Computer jeder Art, auch tragbare Computersysteme (z.B. Laptop, Tab-

let-PC), 

c) Film- und Fotoapparate, 

d) Tragbare Musik- oder Videowiedergabegeräte (z.B. MP3-Player, CD-

Wiedergabegeräte), 

e) Brillen jeder Art, 

f) Mobiliar,  

g) Kleidung, 

h) Cerankochfelder, 

i) Mietsachschäden. 

(5) Der Einschluss „Neuwertentschädigung“ kann ohne Aufhebung des Ge-

samtvertrages von beiden Vertragspartnern ohne Angaben von Gründen in 

Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) unter Einhaltung einer Frist von 

einem Monat gekündigt werden. Der andere Vertragspartner ist in diesem 

Falle berechtigt, die Aufhebung des Hauptvertrages zum selben Zeitpunkt 

zu verlangen. 

 

8. Ansprüche aus Benachteiligungen/ Antidiskriminierung 

(1) Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.17 AHB – Haftpflichtan-

sprüche wegen Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung 

oder sonstigen Diskriminierungen. 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 

Dienstherr der in seinem Privathaushalt oder sonstigen privaten Lebensbe-

reich beschäftigen Personen. Beschäftigte Personen sind auch Bewerberin-

nen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie Personen, deren 

Beschäftigungsverhältnis beendet ist. 

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 

a) Versicherungsansprüche aller Personen, soweit sie den Schaden durch 

wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder 

Weisung oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt 

haben. 

b) Ansprüche auf Entschädigung und/ oder Schadenersatz mit Strafcharak-

ter; hierunter fallen auch Strafen, Buß- und Ordnungs- oder Zwangsgelder, 

die gegen den Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen 

verhängt worden sind.; 

c) Ansprüche wegen 

aa) Gehalt, 

bb) rückwirkende Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, Ruhegeldern, be-

trieblicher Altersversorgung, 

cc) Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung von Ar-

beitsverhältnissen und Sozialplänen sowie 

dd) Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-

krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialge-

setzbuch VII handelt. 

 

9. Opferschutz 

(1) Gegenstand der Opferhilfe 

Es besteht Versicherungsschutz für den Fall, dass eine im Rahmen dieses 

Vertrages versicherte Person während der Wirksamkeit der Versicherung 

a) Opfer einer Gewalttat nach § 1 Absatz 1 und 2 des Opferentschädi-

gungsgesetztes (OEG) geworden ist, 

b) dadurch eine körperliche (nicht psychische) Schädigung erlitten hat und 

c) der Täter nicht ermittelt werden konnte. 

Folgende Voraussetzungen müssen zudem erfüllt sein: 

a) Der Schädiger hat eine vorsätzliche Straftat begangen. 

b) Eine Strafanzeige wurde vom Versicherungsnehmer oder der versicher-

ten Person aufgrund der vorsätzlichen Straftat gestellt. 

c) Das polizeiliche Ermittlungsverfahren wurde eingestellt und der schriftli-

che Einstellungsbescheid liegt vor. 

d) Der Versicherer hat Einblick in die polizeiliche Ermittlungsakte erhalten. 

e) Der Schädiger bleibt unbekannt. 

(2) Leistungsvoraussetzung  

Voraussetzung für die Leistung ist, dass der versicherten Person Versor-

gung nach dem Opferentschädigungsgesetz in entsprechender Anwendung 

der §§ 30 bis 34 des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) bewilligt wurde 

(Bewilligungsbescheid). 

(3) Umfang der Leistung  

Wir leisten den Betrag, der sich aus der Kapitalisierung der bewilligten 

Leistungen gemäß §§ 30 bis 34 des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) für 

den Zeitraum von drei Jahren ergibt, höchstens jedoch 50.000 €. 

(4) Ausschlüsse 

Kein Versicherungsschutz besteht für  

a) Schäden aus tätlichen Angriffen, die von dem Angreifer durch den Ge-

brauch eines Kraftfahrzeuges oder eines Anhängers verursacht worden 

sind, 

b) Schäden im Zusammenhang mit der Teilnahme der versicherten Perso-

nen an strafbaren Handlungen, 

c) psychische Primär- und Folgeschäden. 

(5) Zeitliche Begrenzung des Versicherungsschutzes  

Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle 

a) die während der Wirksamkeit der Versicherung der Opferhilfe eingetre-

ten sind und 
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b) die uns nicht später als zwei Jahre nach dem Ende der Versicherung un-

ter Vorlage des Bewilligungsbescheides gemeldet werden. 

 

10. Innovationsklausel 

Sind die bei Vertragsabschluss gültigen Besonderen Bedingungen aus-

schließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers und ohne Mehrbeitrag 

im Laufe der Vertragslaufzeit geändert worden, so gelten die neuen Bedin-

gungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 

 

11. Abweichung gegenüber GDV-Musterbedingungen 

Der Versicherer garantiert, dass die vorliegenden Bedingungen zur Haft-

pflichtversicherung ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers 

von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) 

empfohlenen Bedingungen sowie den Mindeststandard des Arbeitskreises 

Vermittlerrichtlinie abweichen. 

 

12. Keine Leistungsbeschränkung wegen versehentlicher Obliegenheitsver-

letzung 

Die in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversi-

cherung (AHB) genannten Folgen treten bei versehentlicher Obliegenheits-

verletzung nicht ein, wenn die Erfüllung der Obliegenheit bei Erkennen un-

verzüglich nachgeholt wurde. 

 

13. Verzicht auf die Einhaltung der Kündigungsfrist  

Abweichend von Ziff. 16.2 und 16.4 AHB entfällt für den Versicherungs-

nehmer die Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende des Versiche-

rungsjahres. 

 

14. Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung 

(1) Beantragt ein Kunde Anschlussversicherungsschutz für die Haftpflicht-

versicherung und besteht zu diesem Zeitpunkt noch ein anderweitiger gül-

tiger auslaufender Haftpflichtversicherungsvertrag, so besteht eine Sum-

men- und Bedingungsdifferenzdeckung unter folgenden Voraussetzungen 

und Bedingungen:  

a) Soweit der beantragte Versicherungsschutz des künftigen Vertrages 

über den der anderen noch bestehenden Haftpflichtversicherung hinaus-

geht, gewährt der Versicherer dem Versicherungsnehmer Differenzde-

ckung für solche Ereignisse, die zukünftig über den Anschlussversiche-

rungsschutz gedeckt wären. 

b) Eine Leistung aus der Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung er-

folgt im Anschluss an die anderweitig bestehende Haftpflichtversicherung. 

c) Eine Deckung aus bestehenden Haftpflichtversicherungen geht aus-

nahmslos diesem Vertrag vor. 

d) Dabei bilden die in dem Differenzvertrag vereinbarten Selbstbeteiligun-

gen und die hier genannten Bedingungen den Rahmen für die gleichartige 

Leistung aus allen Versicherungsverträgen zusammen. 

e) Leistet der Versicherer wir aus einer anderen Haftpflichtversicherung 

nicht, weil der Versicherungsnehmer mit der Zahlung des Beitrages im Ver-

zug waren oder eine Obliegenheit verletzt wurde, so wird dadurch der Um-

fang der Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung nicht vergrößert. 

f) Der Versicherungsschutz für die Differenzdeckung gilt längstens für 12 

Monate ab Antragseingang und endet automatisch mit dem Beginn des 

endgültigen Versicherungsvertrages. 

(2) Sollte der Anschlussversicherungsschutz nicht zustande kommen, so 

kann der Differenzbeitrag für den Zeitraum des Differenzversicherungs-

schutzes anteilig auf Basis des nicht zustande gekommenen Anschlussver-

trages erhoben werden. 

(3) Beide Vertragsparteien haben das Recht die Summen- und Bedingungs-

differenzdeckung während der Laufzeit mit Monatsfrist zu kündigen. 

(4) Bei Eintritt eines Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer un-

verzüglich 

a) den Versicherungsfall anzuzeigen, sofern bereits für Sie erkennbar ist, 

dass der anderweitige Versicherer nicht oder nur teilweise leistet, 

b) den Versicherungsfall spätestens dann anzuzeigen, wenn der anderwei-

tige Versicherer den Versicherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat. 

c) Jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens 

und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten, jede hierzu 

dienliche Auskunft und Vollmacht zu erteilen oder erteilen zu lassen und 

Belege beizubringen. Das gilt auch und insbesondere für Nachweise und 

Leistungen anderer Versicherer. 

 

15. Vertragsfortsetzung nach dem Tod des Versicherungsnehmers 

Für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner des 

Versicherungsnehmers und/ oder unverheiratete und nicht in einer einge-

tragenen Lebenspartnerschaft lebende Kinder des Versicherungsnehmers 

besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes 

des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. 

Wird die nächste Beitragsrechnung durch einen der vorgenannten Mitver-

sicherten eingelöst, so wird diese Person Versicherungsnehmer. 

 

16. Beitragsanpassung 

In Erweiterung zu Ziff. 14 ist der Versicherer berechtigt, die Tarife für die 

Privathaftpflichtversicherung (Nettobeitrag für die einzelne Risikoart sowie 

Prämienzuschläge für erweiterten Versicherungsschutz) mit sofortiger Wir-

kung für die bestehenden Versicherungsverträge aufgrund der Schaden- 

und Kostenentwicklung anzupassen, um das bei Vertragsabschluss verein-

barte Verhältnis von Leistung (Gewährung von Versicherungsschutz) und 

Gegenleistung (Zahlung der Versicherungsprämie) wiederherzustellen. Da-

bei hat der Versicherer die anerkannten Grundsätze der Versicherungsma-

thematik und der Versicherungstechnik zu berücksichtigen. 

 

17. Keine automatische Selbstbeteiligungen oder Beitragserhöhungen im 

Schadenfall 

Der Versicherer garantiert, dass nach einem Schadenfall keine automati-

sierte Beitragserhöhung stattfindet oder dem Vertrag eine Selbstbeteili-

gung vereinbart wird. Der Versicherer behält sich im Schadenfall eine indi-

viduelle Anpassung vor. 

 

18. Mehrkosten für die Wiederbeschaffung oder Reparatur durch nachhal-

tige Unternehmen 

(1) In Erweiterung zur Ziff. 6 AHB leistet der Versicherer Entschädigung für 

die notwendigen Mehrkosten für die Wiederbeschaffung oder Reparatur 

von versicherten Sachen über nachhaltige Unternehmen. Voraussetzung 
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für die Leistung ist, dass die Nachhaltigkeit eines Unternehmens vor der 

Wiederbeschaffung oder Reparatur durch den Versicherer anerkannt wird. 

(2) Die Höchstentschädigung des Versicherers ist je Versicherungsfall bis zu 

50 % der notwendigen Mehrkosten, maximal 2.500 € begrenzt. 

 

XVII. Besondere Vertragsformen (sofern vereinbart) 

1. Tarif Single ohne Kind 

Sofern der Tarif Single ohne Kind vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die persönlich 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Einzelperson. 

(2) Die Bestimmungen über die mitversicherten Personen gemäß Abschnitt 

II. 1. (1) bis (3) und II. 2. haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit. 

(3) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen über die Erhöhung und Erweiterung von versi-

cherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

 

2. Tarif Single mit Kind 

Sofern der Tarif Single mit Kind vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die persönlich 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers sowie seiner Kinder ge-

mäß Abschnitt II. 2. 

(2) Die Bestimmungen über weitere mitversicherte Personen nach Ab-

schnitt II. 1. (1) bis (3) wie Ehepartner, Lebenspartner, betreute und sons-

tige Personen haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit. 

(3) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen über die Erhöhung und Erweiterung von versi-

cherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

 

3. Tarif Paar ohne Kind 

Sofern der Tarif Paar ohne Kind vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die persönlich 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers sowie des Ehegatten, 

eingetragenen Lebenspartners oder des in häuslicher Gemeinschaft mit 

dem Versicherungsnehmer lebenden Partners einer nichtehelichen Le-

bensgemeinschaft. 

(2) Die Bestimmungen über weitere mitversicherte Personen gemäß Ab-

schnitt II. 1. (1) bis (3) und II. 2. haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit. 

(3) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen über die Erhöhung und Erweiterung von versi-

cherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

 

4. Tarif Familie  

Sofern der Tarif Familie vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die persönlich gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers und der unter Abschnitt II. genann-

ten mitversicherten Personen. 

(2) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen der über die Erhöhung und Erweiterung von ver-

sicherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

 

5. Tarif Junge Leute  

Sofern der Tarif Junge-Leute vereinbart ist, gilt folgendes: 

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die persönlich gesetzliche Haft-

pflicht des Versicherungsnehmers, welcher das 29. Lebensjahr vollendet 

hat, und der unter Abschnitt II. genannten mitversicherten Personen. 

Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es gel-

ten die Bestimmungen der über die Erhöhung und Erweiterung von versi-

cherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 

Der Tarif Junge-Leute gilt längstens bis zum Ende des Versicherungsjahres, 

in dem der Versicherungsnehmer das 30. Lebensjahr vollendet. Zur nächs-

ten Hauptfälligkeit wird der Vertrag in den zu diesem Zeitpunkt gültigen 

Familientarifes überführt. 

 

6. Tarif 50 Plus  

Sofern der Tarif Senioren vereinbart ist, gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die persönlich gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers, welcher das 50. Lebensjahr vollen-

det hat, und der unter Abschnitt II. genannten mitversicherten Personen. 

(2) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es 

gelten die Bestimmungen der über die Erhöhung und Erweiterung von ver-

sicherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB. 
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